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T A G E S O R D N U N G
Sitzung des Hauptausschusses

Termin: Dienstag, 27.10.2020, 16:30 Uhr
Ort: Große Börse, Rathaus, 23539 Lübeck

Öffentlicher Teil:

 1. Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der 
Tagesordnung / Verpflichtungen

 2. Genehmigung der Niederschrift

 2.1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
29.07.2020

Zurückgestellt am 22.09.20

 2.2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
25.08.2020

Zurückgestellt am 22.09.20

 2.3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
08.09.2020

Zurückgestellt am 22.09.20

 2.4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
09.09.2020

Zurückgestellt am 22.09.20

 2.5. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
22.09.2020

Anlage wird nachgereicht

 3. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

 3.1. Aktuelle Lage Coronavirus (Bgm)

 3.2. Ausschreibungstext der Planstelle der Leitung des 
Bereiches Recht

VO/2020/09358
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 3.3. Anfrage von AM Ulrich Krause (CDU): 
Verunreinigungen Travemünder Grün- und Kurstrand

VO/2020/09168-01

 3.4. Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN): Defizite und Entgeltsteigerungen der 
städtischen SeniorInneneinrichtungen (SIE)

Zurückgestellt am 08.09.20

VO/2020/09298

 3.4.1. Antwort auf Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth 
(BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Defizite und 
Entgeltsteigerungen der städtischen 
SeniorInneneinrichtungen (SIE)

VO/2020/09298-01

 3.5. Antwort auf Nachfrage des AM Dr. Flasbarth betr. 
Feststellung des Rechnungsergebnisses der 
SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck für 
das Jahr 2019

VO/2020/09171-01

 3.6. Antwort auf Anfrage des AM Dr. Flasbarth betr. 
Wirtschaftsplan 2021 der städtischen 
SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

VO/2020/09140-01

 3.7. Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN): Sicherheitskonzept Altstadt für Silvester

Zurückgestellt am 11.08.20

VO/2020/09153

 3.7.1. Antwort auf Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 
90 / DIE GRÜNEN): Sicherheitskonzept Altstadt für 
Silvester

Anlage wird nachgereicht

 3.8. Anfrage AM Hildebrand (CDU): Hansemuseum 
(Übernahme durch die Stadt)

Zurückgestellt am 12.11.19 - Die Antwort liegt zu TOP 
12.1 im nichtöffentlichen Teil vor

VO/2019/08334

 3.9. Anfrage AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN): Antidiskriminierungsstelle Lübeck

VO/2020/09370

 4. Berichte

 4.1. Erster Bericht zur Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in städtischen Gesellschaften

VO/2020/09331

 4.2. Personalbericht 2019 / 2020 VO/2020/09381
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 5. Beschlussvorlagen

 5.1. Finanzierung Lübecker Weihnachtsmärkte 2020

Anlage wird nachgereicht 

 5.2. 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt 
Lübeck über die Erhebung von Beiträgen für die 
Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung 
von Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt 
Lübeck vom 09.12.2014

Zurückgestellt am 22.09.20

VO/2020/09090

 5.3. Projektfreigabe zum Aufbau einer Notstromversorgung 
für das Rechenzentrum Fackenburger Allee 27 über 
175.000,- EUR

VO/2020/09350

 6. Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft

 7. Anträge von Ausschussmitgliedern

 7.1. Antrag  AM Ragnar Lüttke (DIE LINKE) & AM Thorsten 
Fürter (Bündnis 90/Die Grünen) AT zu VO/2020/9410: 
Kauf Koki, Röhre und Jugendherberge in der 
Mengstraße/Gerade Querstraße

VO/2020/09410-01

 8. Gleichstellung

 9. Verschiedenes

 10. Ende des öffentlichen Teils

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte können nach der Maßgabe einer                  
entsprechenden Beschlussfassung durch die Mitglieder des Hauptausschusses nichtöffentlich 

beraten werden:

Nichtöffentlicher Teil:

 11. Genehmigung der Niederschrift

 11.1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
25.08.2020

Zurückgestellt am 22.09.20

 11.2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
08.09.2020
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Zurückgestellt am 22.09.20
 11.3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 

09.09.2020

Zurückgestellt am 22.09.20

 11.4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
22.09.2020

Anlage wird nachgereicht

 12. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

 12.1. Antwort auf die Anfrage AM Hildebrand (CDU): 
Hansemuseum (Übernahme durch die Stadt)

VO/2019/08334-01

 13. Berichte

 14. Beschlussvorlagen

 14.1. Abberufung des Bereichsleiters Stadtbibliothek, 
Wiederbesetzung der Planstelle und Berufung einer 
neuen Bereichsleitung

VO/2020/09385

 15. Verschiedenes

Öffentlicher Teil:

 16. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten 
Beschlüsse
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N A C H T R A G S T A G E S O R D N U N G
39. Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 27.10.2020, 16:30 Uhr
Sitzungsort: Große Börse, Rathaus, 23539 Lübeck

Öffentlicher Teil:

 3.7.1. Antwort auf Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / 
DIE GRÜNEN): Sicherheitskonzept Altstadt für Silvester

Die Antwort liegt nun vor und wird nachgereicht

VO/2020/09153-01

 3.10. Anfrage des AM Thomas Rathcke (FDP) zum Sachstand 
"Besteuerung leestehender Gewerbeimmobilien".

VO/2020/09436

 3.11. Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhängigen): 
Anfrage zum Neubau eines Hotels am ZOB

VO/2020/09456

 3.12. Anfrage AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): 
Umsetzung des digitalen Lernens in Lübeck

VO/2020/09459

 5.1. Finanzierung Lübecker Weihnachtsmärkte 2020

Anlage liegt nun vor und wird nachgereicht

VO/2020/09377

 7.1.1. AM: Schopenhauer (SPD), Prieur (CDU) und  Misch (Freie 
Wähler): Änderungsantrag zu VO/2020/09410-01: Kauf 
Koki, Röhre und Jugendherberge in der 
Mengstraße/Gerade Querstraße

2020/09410-01-01

 7.1.2. Änderungsantrag des AM Detlev Stolzenberg (Die 
Unabhängigen) zu: VO/2020/09410 Kauf Koki, Röhre und 
Jugendherberge in der Mengstraße/Gerade Querstraße

2020/09410-01-02

 7.1.3. ÄA AM Birte Duggen, Thortsen Fürter & Michelle Akyurt 
(alle BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) zu VO/2020/09410-01: 
Antrag AM Ragnar Lüttke (DIE LINKE) & AM Thorsten 
Fürter (BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN) AT zu VO/2020/9410: 
Kauf Koki, Röhre und Jugendherberge in der 
Mengstraße/Gerade Querstraße

2020/09410-01-03

 7.2. Dringlichkeitsantrag des AM Detlev Stolzenberg (Die 
Unabhängigen): Einrichtung eines Runden Tisches zum 
Schülertransport in Coronazeiten

Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der 
Dringlichkeit zu erweitern

VO/2020/09449

5 von 179 in Zusammenstellung



Seite: 2/2

 7.3. Dringlichkeitsantrag AM Birte Duggen & AM Thorsten Fürter 
(beide BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Änderung der 
Hauptsatzung

Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der 
Dringlichkeit zu erweitern

VO/2020/09464

 7.4. AM Petereit (SPD) und AM Prieur (CDU) : 
Dringlichkeitsantrag: 
Aktuelle Situation der offenen Kinder- und Jugendarbeit - 
Aufrechterhaltung der Angebote

Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der 
Dringlichkeit zu erweitern

VO/2020/09466

Nichtöffentlicher Teil:

 13.1. Mündl. Bericht betr. Aktuelle Situation LHG

Hierzu wird Herr Prof. Dr. Jürgens anwesend sein
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► Nr.  VO/2020/09358
öffentlich

Lübeck, 22.09.2020

Bearbeitung: Lars Junker (E-Mail: lars.junker@luebeck.de Telefon: 122-1132)

Ausschreibungstext der Planstelle der Leitung des Bereiches Recht

Es ist beabsichtigt, die Planstelle der Leitung des Bereiches Recht zur Wieder-
besetzung extern auszuschreiben. 

Begründung:

Die derzeitige Bereichsleiterin Frau Tatjana Voskuhl hat die Fachbereichsleitung gebeten, 
sie mit Ablauf des 31.03.2022 in den Ruhestand zu versetzen; diesem Antrag soll entspro-
chen werden. Hinsichtlich der Wiederbesetzung der Planstelle wird eine Überlappung von 12 
Monaten mit der / dem Nachfolger:in angestrebt. Diese verhältnismäßig lange Überlap-
pungsdauer begründet sich durch die speziellen Anforderungen und Besonderheiten, die der 
politische Bezug (HA, BÜ etc.) mit sich bringt. Demzufolge soll dem:r Nachfolger:in es er-
möglicht werden, das Aufgabengebiet im Jahreszyklus gemeinsam mit der derzeitigen Be-
reichsleiterin zu durchlaufen, um einen umfangreichen Wissenstransfer sicherzustellen.

Zur Abberufung von Frau Voskuhl zum 31.03.2022 wird dem Hauptausschuss zu gegebener 
Zeit die entsprechende Beschlussvorlage entgegengebracht werden. 

Folgender Ausschreibungstext ist für die Leitung des Bereiches Recht vorgesehen:

Die Hansestadt Lübeck bietet als Oberzentrum mit einer Bevölkerung von 220.000 Men-
schen in der Metropolregion Hamburg mit ihren vielfältigen Aufgaben und Möglichkeiten eine 
hohe Lebensqualität. Die für ihre Kirchen, Backsteingotik und Historie berühmte Altstadt ge-
hört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Heute profiliert sich die Stadt mit einer vielfältigen Kunst- 
und Kulturszene als Kulturstadt des Nordens und nicht zuletzt im Hinblick auf ihre attraktive 
Lage an der Ostsee als Tourismusmagnet. Der Hafen stellt ein Tor des Außenhandels in den 
Ostseeraum dar und die Stadt ist Standort dreier europaweit profilierter Hochschulen mit 
einem Universitätsklinikum.

Der zentrale Bereich Recht der Hansestadt Lübeck ist für sämtliche Rechtsangelegenheiten 
der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe, die Stiftungsaufsicht, Haftpflichtangelegenhei-
ten, Sachversicherungen, Standesamtsaufsicht sowie die Aufgaben der Stadt als Steuer-
schuldnerin zuständig. Hierfür suchen wir eine 

Leitung des Bereiches Recht

Das Aufgabengebiet umfasst neben der Leitung dieser Querschnittsaufgaben u.a. die recht-
liche Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters in seiner Funktion als Leiter der Ver-
waltung und als Gesellschaftervertreter in den städtischen Beteiligungen sowie der rechtli-
chen Begleitung der Gremien der kommunalen Selbstverwaltung. Die Modellierung der Digi-
talisierung der Arbeitsprozesse in der Stadtverwaltung, u.a. mit dem Ziel der digitalen Akten-
führung hat bereits ihren Anfang genommen. Als neue Leitung haben Sie die Chance, früh-
zeitig in diesem Prozess mitzuwirken und somit auch aktiv die neuen Abläufe und Prozesse 
mit zu gestalten.

TOP 3.2
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Ihr zukünftiges Team ist engagiert und fachlich sehr versiert und freut sich bereits jetzt auf 
die Zusammenarbeit mit Ihnen. Gerne unterstützen wir Ihren Einstieg durch ein Mentoring 
und Angebote der Führungsqualifizierung.

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem:

 souveräne Leitung des Bereichs Recht mit insgesamt 20 Mitarbeitenden, darunter 8 juris-
tischen Sachbearbeiter:innen  sowie die Abteilung Passivbesteuerung mit 4 Mitarbeiten-
den

 Wahrnehmung der Produkt-, Budget-und Ressourcenverantwortung für den gesamten 
Bereich

 fachkundige Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten und Sicherstellung einer quali-
fizierten Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung und Eigenbetriebe

 umfassende Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien
 regelmäßige Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien
 Prozessvertretung und Führung von Vertragsverhandlungen in besonders exponierten 

Angelegenheiten
 vertrauensvolle Zusammenarbeit mit politischen Gremien und gesellschaftsrechtlichen 

Organen sowie sichere Repräsentation in der Öffentlichkeit

Voraussetzungen sind 

 erfolgreicher Abschluss der 1. und 2. juristischen Staatsprüfung (Befähigung zum Rich-
teramt) 

 mindestens 5-jährige  Berufserfahrung in der Tätigkeit als Justiziar:in, vorzugsweise in 
der öffentlichen (Kommunal-) Verwaltung 

 mindestens 3-jährige Erfahrung in der Führung von Teams oder Abteilungen, vorzugs-
weise in der öffentlichen (Kommunal-) Verwaltung; vergleichbar: Projektleitung in fach-
übergreifenden strategischen Projekten

 breite und fundierte juristische Kenntnisse, hierbei idealerweise umfassende Anwen-
dungserfahrung im Kommunalverfassungsrecht, den Rechtsgebieten des besonderen 
Verwaltungsrechts und allen relevanten Rechtsgebieten im Bereich der kommunalwirt-
schaftlichen Betätigung / Beteiligung der Kommunen

 wünschenswert wäre Umsetzungs-und Nutzererfahrung in der elektronischen Aktenfüh-
rung eines Rechtsamts

 Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten, Eigenverantwortung und Entscheidungsfähigkeit
 ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenz sowie Verhandlungsgeschick und 

Durchsetzungsstärke.

Sie verstehen sich als vertrauenswürdige:r Partner:in unserer Verwaltung und begegnen 
verschiedenen Zielgruppen auf Augenhöhe. Aufgrund Ihres ausgeprägten Fingerspitzenge-
fühls sind Sie sensitiv für verschiedene Interessen und zeigen mithilfe Ihrer fachlichen Kom-
petenz unterschiedliche und bestmögliche Lösungen für unsere Stadtverwaltung auf. Sie 
verfügen über ein gutes Urteilsvermögen und können Ihre Expertenmeinung sachlich und 
souverän sowie gegenüber den unterschiedlichen Zielgruppen adäquat vertreten.

Wir bieten Ihnen

 eine anspruchsvolle und vielseitige Leitungsaufgabe in einem sich wandelnden Umfeld 
mit motivierten und qualifizierten Beschäftigten

 eine unbefristete Vollzeitstelle 

TOP 3.2
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 eine Besoldung nach A 16 SHBesG (bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraus-
setzungen). Bei Tarifbeschäftigten erfolgt die Vergütung entsprechend. 

 flexible Arbeitszeiten
 für Tarifbeschäftige eine betriebliche Altersversorgung
 einen Arbeitsplatz im Zentrum der Altstadt

Für Beamt:innen: Gemäß § 5 des Landesbeamtengesetzes werden Ämter mit leitender 
Funktion, die mindestens der Besoldungsgruppe A 12 SHBesG angehören, zunächst auf 
Probe übertragen. Die regelmäßige Probezeit beträgt zwei Jahre. Mit dem erfolgreichen Ab-
schluss der Probezeit wird das Amt auf Dauer übertragen. Für den Fall, dass kein erfolgrei-
cher Abschluss der Probezeit bestätigt werden kann, endet der Anspruch auf Besoldung aus 
diesem Amt, die mit dem Beginn der Probezeit gezahlt wird.

Die Hansestadt Lübeck verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Män-
nern auf der Grundlage des Frauenförderplans. Da die Hansestadt Lübeck eine Erhöhung 
des Frauenanteils anstrebt, werden qualifizierte Frauen ausdrücklich aufgefordert, sich zu 
bewerben.

Bei sonst gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber:innen bevorzugt berücksich-
tigt.

Die Hansestadt Lübeck ist bemüht, das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter:innen 
zu fördern. Erfahrungen und Fähigkeiten aus ehrenamtlicher Tätigkeit, die als Qualifikation 
anhand des Stellenanforderungsprofils von Bedeutung sind, werden bei der Stellenbeset-
zung berücksichtigt.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns be-
werben.

Bitte bewerben Sie sich bis zum XX.XX.XXXX über das Online-Bewerbungsportal www.in-
teramt.de. Dort können Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen Nachweisen unter der Stellen-
angebots-ID XXXXXX einstellen.
 
Da es sich bei dieser Stelle um eine Führungsposition handelt, in der in einem gewis-
sen Umfang aufgrund dezentraler Ressourcenverantwortung für unterstellte Mitarbei-
ter: innen statusrechtliche Entscheidungen zu treffen sind, ist die Personalvertretung 
gem. § 51 Abs. 4 des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein nur auf Antrag der 
/ des Bewerber:in zu beteiligen. Daher bitten wir darum, gleichzeitig mit Ihrer Bewer-
bung die Beteiligung der Personalvertretung zu beantragen, sofern Sie diese wün-
schen.

Von Bewerbungen auf dem Postweg oder per E-Mail bitten wir abzusehen. Bewerbungen, 
die auf dem Postweg bei uns eingehen, werden nach Abschluss des Verfahrens aus Grün-
den des Verwaltungsaufwandes und der damit verbundenen Kosten nicht zurückgesandt.

Als Ansprechpartnerin für fachbezogene Fragen steht Ihnen Frau Voskuhl, Telefon 0451 / 
122 – 3011 zur Verfügung. In personalwirtschaftlichen Angelegenheiten wenden Sie sich 
bitte an Herrn Junker, Bereich Personal- und Organisationsservice, Telefon 0451 / 122 –
 1132.

Die Entscheidung über die Besetzung der Planstelle trifft entsprechend der Hauptsatzung 
der Hauptausschuss der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck. 

TOP 3.2
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► Nr.  VO/2020/09168-01
öffentlich

Lübeck, 10.09.2020
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Uwe Kirchhoff (E-Mail: uwe.kirchhoff@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502-
804100)

Anfrage von AM Ulrich Krause (CDU): Verunreinigungen Trave-
münder Grün- und Kurstrand
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

14.09.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
22.09.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage von AM Ulrich Krause (CDU): Verunreinigungen Travemünder Grün-und Kurstrand 
in der Sitzung des Hauptausschusses am 11.08.2020.

Nachfrage in der Sitzung:
„Macht es Sinn den Grünstrand wieder dem Kurstrand zuzuordnen, damit dieser wieder ab-
gabepflichtig wird und damit eine Zugangserschwernis besteht?“

Antwort:
a. Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 

Landes Schleswig-Holstein hat mit Schreiben vom 20.06.2013 mitgeteilt, dass die als 
„Grünstrand“ bezeichnete Fläche an der Travemünder Promenade nicht als Meeres-
strand in Sachen des Landesnaturschutzgesetzes bewertet werden kann. Begründet 
wurde dies mit dem Vorhandensein der befestigten Uferpromenade zwischen dem 
„Grünstrand“ und der Uferlinie. Die Fläche besitzt daher nicht die in der Begriffsbe-
stimmung des § 64 Abs. 9 Landeswassergesetz genannten Merkmale eines Meeres-
strandes. Nach dieser Definition ist Meeresstrand ein im Wirkungsbereich der Wellen 
liegender Küstenstreifen, der seeseitig durch die Uferlinie und landseitig durch den 
Beginn des geschlossenen Pflanzenwuchses, Böschungsfuß von Steilufern den 
Deichfuß oder aber eine bauliche Anlage begrenzt wird.

Die Fläche war aus diesen Gründen aus dem Geltungsbereich der Strandsatzung 
herauszunehmen, die rechtliche Zuordnung des Grünstrandes hat sich seither grund-
legend nicht verändert. Die Fläche kann daher dem Kurstrand nicht wieder zugeord-
net werden.

Satzungsänderung aus 2016:
https://www.luebeck.de/de/rathaus/politik/pil/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1003400

TOP 3.3
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b. Eine im Rahmen eines etwaigen Prüfauftrages näher zu definierende Gebührenpflicht 
scheint rechtlich grundsätzlich möglich. Diese würde zu einer teilweisen Refinanzie-
rung des betrieblichen Aufwandes führen. Ob sich aus einer Gebührenpflicht eine tat-
sächliche Zugangserschwernis bzw. Verhaltenslenkung erwirken ließe, kann nur 
vermutet werden. In der Prüfung wäre auch die gegenseitige Anerkennung der Ge-
bühren für Liegewiese und Strand zu berücksichtigen, sofern eine Aufnahme der Lie-
gewiese in die Strandbenutzungsgebühr rechtlich nicht möglich sein sollte.

c. Für die Regelung der Nutzungsbedingungen der Liegewiese durch Satzungsrecht 
wäre eine Aufnahme in die Grünanlagensatzung der Hansestadt Lübeck denkbar. 
Hierzu müsste diese Satzung geändert und mit entsprechenden Ergänzungen verse-
hen werden. Der Kurbetrieb lässt hierzu derzeit die grundsätzliche rechtliche Mach-
barkeit vom Bereich Recht prüfen. Sollte eine Aufnahme rechtlich nicht möglich sein, 
wäre der Erlass einer gesonderten Satzung erforderlich.

Anlagen:
./.

Senator Sven Schindler

TOP 3.3
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► Nr.  VO/2020/09298
öffentlich

Lübeck, 07.09.2020

Anfrage 

Bearbeitung: Tim-Alexander Reclam (E-Mail: tim-alexander.reclam@luebeck.de Telefon: 122-
1041)

Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): 
Defizite und Entgeltsteigerungen der städtischen SeniorInnenein-
richtungen (SIE)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

08.09.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Die städtischen SeniorInneneinrichtungen (SIE) vermeldeten für 2019 ein Defizit von 3,1 Mio. 
€. In den Lübecker Nachrichten vom 03.09.2020 erklärte Senator Schindler, dass die SIE 
daher beantragen wird, die von den Bewohner*innen zu tragenden Entgelte um 25-33% zu 
erhöhen (500-800€ pro Bewohner*in und Monat).

Hierzu möge der Bürgermeister bitte die folgenden Fragen beantworten:

1) In welchem Umfang wird die Anzahl der Bewohner*innen der SIE, die einen 
Zuschuss des Sozialamtes bzw. der Hansestadt Lübeck benötigen, durch die 
geplante Entgelterhöhung der SIE ansteigen?

2) In welchem Umfang wird der Betrag, den das Sozialamt bzw. die Hansestadt Lübeck 
als Zuschuss für alle Bewohner*innen aufbringen muss, durch die geplante 
Entgelterhöhung der SIE ansteigen?

Der Sozialausschuss wurde während der Beratungen über den Wirtschaftsplan 2021 der SIE 
(VO/2020/09140) am 01.09.2020 nicht über das Ausmaß der o.a. geplanten Erhöhung der 
Heimentgelte informiert, obwohl eine derartige Preismaßnahme ein wesentliches Element 
eines Wirtschaftsplanes ist und signifikante Auswirkungen für die betroffenen 
Bewohner*innen hat.

3) Warum wurde der Sozialausschuss über das Ausmaß der geplanten Entgelterhöhung 
nicht informiert?

In der o.a. Berichterstattung der Lübecker Nachrichten wird zudem erwähnt, dass ein Teil der 
Defizite der SIE in der Vergangenheit durch eine unvollständige Berücksichtigung der Kosten 
der SIE in den Verhandlungen mit den Pflegekassen entstanden sei.
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4) Seit wann wurden die Kosten der SIE in den Verhandlungen mit den Pflegekassen 
nur unvollständig berücksichtigt?

5) Wie hoch ist der dadurch entstandene Schaden für die SIE (bitte getrennt für die 
jeweiligen Kalenderjahre angeben)?

6) Warum wurden die Kosten der SIE in den Verhandlungen mit den Pflegekassen nur 
unvollständig berücksichtigt? 

a) Pflegesatzverhandlungen werden standardmäßig auf der Grundlage eines 
geeinten Verfahrens der Landespflegesatzkommission S-H auf Basis des 
Formblatts “Aufforderung zu Vergütungsverhandlungen nach § 85 SGB XI für 
vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein” durchgeführt. In 
diesem formalisierten Verfahren sind alle IST-Kostenarten berücksichtigt. 
Wurde dieses ausführliche Verfahren in den Verhandlungen der SIE 
verwendet?

b) Wenn nein, warum nicht?

c) Wenn ja, wurden alle aufgeführten Kostenarten verhandelt?

d) Wenn nein, warum nicht?

e) Welche Kostenarten der SIE wurden nicht vollständig berücksichtigt? Warum 
nicht?

f) Aus welchen sonstigen Gründen wurden die Kosten der SIE nicht vollständig 
berücksichtigt?

7) Ab wann werden die tatsächlichen IST-Kosten der SIE in den Verhandlungen 
voraussichtlich vollständig berücksichtigt? Ab wann wird die vollständige 
Berücksichtigung voraussichtlich wirksam?

8) Welche Maßnahmen hat die Verwaltung getroffen, um sicherzustellen, dass in 
zukünftigen Verhandlungen mit den Pflegekassen sämtliche Kosten der SIE 
berücksichtigt werden?

In der o.a. Berichterstattung der Lübecker Nachrichten wird erwähnt, dass für 51% der 
Bewohner*innen der SIE das Sozialamt bzw. die Hansestadt Lübeck Teile des Eigenanteils 
des Heimentgeltes zahlen. Im Bundesdurchschnitt beträgt dieser Anteil 36%.

9) Wie hoch ist der durchschnittliche Betrag, den die Hansestadt Lübeck übernehmen 
muss (bitte jeweils pro Bewohner*in und pro Leistungsempfänger*in angeben)?

10) Wie hoch ist der durchschnittliche Betrag, den die Hansestadt Lübeck bei 
gemeinnützigen Heimen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege übernehmen muss 
(bitte jeweils pro Bewohner*in und pro Leistungsempfänger*in angeben)?
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11) Wodurch erklärt sich der hohe Anteil dieser Zuschussempfänger*innen in den SIE im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt (und ggf. im Vergleich zu anderen Pflegeheimen 
in Lübeck)?

In den SIE werden seit Jahren Leiharbeiter*innen beschäftigt, was zu erheblichen 
Zusatzkosten geführt hat (€ 750.000 p.a. in 2019). Leiharbeiter*innen sind in der Regel 
weniger in die Unternehmenskultur eines Betriebs eingebunden, haben geringere 
Detailkenntnisse vor Ort, eine geringere Identifikation mit dem jeweiligen Einsatzheim und 
dessen Bewohner*innen und wirken daher eher kontraproduktiv auf die Qualität der 
Einrichtung. 

12) Welcher Anteil der Leiharbeiter*innen sollen 2021 in der direkten Pflege eingesetzt 
werden, welcher Anteil in den Pflegehilfsbereichen (Verwaltung, Küche, Technik, 
etc.)?

13) Wie hoch ist der Gehalts- und Kostenunterschied zwischen Mitarbeitenden der SIE 
und Leiharbeiter*innen?

14) In welchem Umfang ist der Sachkostenaufwand für Leiharbeit in den beantragten 
Entgelten für 2021 enthalten? 

Der Bürgermeister wird gebeten, die Fragen 1) und 2)  sowie 12)-14) bis zur 
Bürgerschaftssitzung am 24.09.2020 zu beantworten, da sie für die Entscheidung über den 
Wirtschaftsplan 2021 der SIE (VO/2020/09140) und für den Haushalt der Hansestadt Lübeck 
(VO/2020/09154) relevant sind.

Begründung:

Anlagen:
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► Nr.  VO/2020/09298-01
öffentlich

Lübeck, 14.09.2020
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

Antwort auf Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN): Defizite und Entgeltsteigerungen der städtischen Senio-
rInneneinrichtungen (SIE)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

21.09.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
26.11.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage in der Sitzung des Hauptausschusses am 08.09.2020 durch AM Dr. Axel Flasbarth. 
Wie von AM Dr. Flasbarth gewünscht, erfolgt eine zweiteilige Beantwortung.
Nachfolgend werden die Fragen 1 und 2 und 12 bis 14 beantwortet. Die Beantwortung der 
Fragen 3 bis 11 wird schnellstmöglich nachgeliefert

Die städtischen SeniorInneneinrichtungen (SIE) vermeldeten für 2019 ein Defizit von 3,1 Mio.

€. In den Lübecker Nachrichten vom 03.09.2020 erklärte Senator Schindler, dass die SIE

daher beantragen wird, die von den Bewohner*innen zu tragenden Entgelte um 25-33% zu

erhöhen (500-800€ pro Bewohner*in und Monat).

Hierzu möge der Bürgermeister bitte die folgenden Fragen beantworten.

Antwort:

1) In welchem Umfang wird die Anzahl der Bewohner*innen der SIE, die einen
Zuschuss des Sozialamtes bzw. der Hansestadt Lübeck benötigen, durch die geplante 
Entgelterhöhung der SIE ansteigen?

Die Frage kann nicht beantwortet werden, da die Einkommens- oder Vermögensverhältnisse 
von selbstzahlenden Bewohner:innen weder den SIE noch der Sozialen Sicherung bekannt 
sind.
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2) In welchem Umfang wird der Betrag, den das Sozialamt bzw. die Hansestadt Lübeck 
als Zuschuss für alle Bewohner*innen aufbringen muss, durch die geplanteEntgelter-
höhung der SIE ansteigen?

Der Bereich Soziale Sicherung wird bei den Bewohner:innen, die bereits im Leistungsbezug 
stehen, den erhöhten Betrag ausgleichen. Da ein Verhandlungsergebnis noch nicht vorliegt, 
kann die genaue Höhe noch nicht bemessen werden.

Eine Mehrbelastung der Hansestadt Lübeck wird nicht erfolgen, da es sich nicht um kommu-
nale Mittel handelt.

In den SIE werden seit Jahren Leiharbeiter*innen beschäftigt, was zu erheblichen

Zusatzkosten geführt hat (€ 750.000 p.a. in 2019). Leiharbeiter*innen sind in der Regel

weniger in die Unternehmenskultur eines Betriebs eingebunden, haben geringere

Detailkenntnisse vor Ort, eine geringere Identifikation mit dem jeweiligen Einsatzheim und

dessen Bewohner*innen und wirken daher eher kontraproduktiv auf die Qualität der

Einrichtung.

12) Welcher Anteil der Leiharbeiter*innen sollen 2021 in der direkten Pflege eingesetzt 
werden, welcher Anteil in den Pflegehilfsbereichen (Verwaltung, Küche, Technik, 
etc.)?

Diese Frage lässt sich in Prozentanteilen nicht beantworten.

Wie im Sozialausschuss am 01.09.2020 ausgeführt, soll Zeitarbeit zukünftig nur noch in un-
vorhersehbaren Fällen eingesetzt werden. Anzunehmen ist, dass dies auf Grund der Perso-
nalgruppenstärken und Versorgungsnotwendigkeiten hauptsächlich zur Sicherstellung der 
Pflege sein wird.

13) Wie hoch ist der Gehalts- und Kostenunterschied zwischen Mitarbeitenden der SIE 
und Leiharbeiter*innen?

Der Stundenlohn für eine Leiharbeit Pflegefachkraft  beträgt rund € 49,- brutto unter Einrech-
nung der „klassischen Mehrwertsteuer“. Die Preise der Anbieter:innen sind latent different.

Der Stundenlohn für eine Pflegefachkraft nach TvÖD beträgt rund € 28,- inkl. AG-Anteil.

Angabe  ist Durchschnittswert auf Basis TVöD 2020.

Der Stundenlohn für eine Leiharbeit Pflegehilfskraft  beträgt rund € 35,- unter Einrechnung 
der „klassischen Mehrwertsteuer“. Die Preise der Anbieter:innen sind latent different.

Der Stundenlohn für eine Pflegehilfskraft nach TvÖD beträgt rund € 21,- inkl- AG-Anteil

Angabe  ist Durchschnittswert auf Basis TVöD 2020.
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14) In welchem Umfang ist der Sachkostenaufwand für Leiharbeit in den beantragten 
Entgelten für 2021 enthalten?

Eine Beantragung von Sachkosten für Leiharbeit ist nicht möglich und können nicht verhan-
delt werden. Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen wird das Personal gemäß Pflege-
personalschlüssel, die nach dem Tarifvertrag TvÖD bezahlt werden, mit den Kostenträgern 
verhandelt. Muss der Betrieb auf Grund von Personalausfall externe Leiharbeit „einkaufen“, 
so sind die Mehrkosten vom Betrieb zu zahlen, ergo: Verlust/oder verringerter Gewinn in 
Höhe des Differenzbetrages.

Der Bürgermeister wird gebeten, die Fragen 1) und 2) sowie 12)-14) bis zur

Bürgerschaftssitzung am 24.09.2020 zu beantworten, da sie für die Entscheidung über den

Wirtschaftsplan 2021 der SIE (VO/2020/09140) und für den Haushalt der Hansestadt Lübeck

(VO/2020/09154) relevant sind.

Anlagen:

Senator Sven Schindler
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► Nr.  VO/2020/09171-01
öffentlich

Lübeck, 17.09.2020
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

Antwort auf Nachfrage des AM Dr. Flasbarth betr. Feststellung des 
Rechnungsergebnisses der SeniorInnenEinrichtungen der Hanse-
stadt Lübeck für das Jahr 2019
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.09.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage in der Sitzung des Hauptausschusses am 08.09.2020 durch AM Dr.  Axel Flasbarth.

Antwort:
AM Dr. Flasbarth bittet um Darstellung der Gründe für die Verluste in Höhe von ca. 3 
Millionen Euro im Jahr 2019.

Zum Jahresabschluss wurden Gesamterträge in Höhe von rund 24.935 T€ festgestellt. Darin 
sind Erträge aus Pflegeleistungen in Höhe rund 24.534T€ sowie rund 324T€ sonstige be-
triebliche Erträge und rund 77T€ Zuschüsse und Zuweisungen enthalten.
Die Gesamtaufwendungen wurden mit rund 28.087T€ festgestellt. Darin liegen die tarifge-
rechten Personalkosten bei rund 20.152T€, der Materialaufwand bei rund 4.433T€. Weitere 
Einzelausführen sind dem Jahresabschluss 2019 zu entnehmen.
Die Einnahmen resultieren weitüberwiegend aus den geeinten Pflegesätzen der Pflegesatz-
verhandlungen 2019. Die Aufwendungen der SIE wurden dabei nicht vollständig anerkannt 
und refinanziert.
 

Anlagen:
./.

Senator Sven Schindler
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► Nr.  VO/2020/09140-01
öffentlich

Lübeck, 17.09.2020
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

Antwort auf Anfrage des AM Dr. Flasbarth betr. Wirtschaftsplan 
2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.09.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Mündliche Nachfragen in der Sitzung des Hauptausschusses am 08.09.2020 durch AM Dr. 
Axel Flasbarth.

Antwort:
 
1. Gibt es immer noch Kosten, welche weiterhin nicht beantragt sind?
Nach Vorlage der seitens der Stiftungen noch zu unterzeichnenden neuen/geänderten Miet-
verträge auf Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses 2019 ist für 2021 von abschließend 
neu zu beantragenden Investkosten auszugehen. Vereinbarte neue Mieten werden bereits 
gezahlt.
In Abhängigkeit des Pflegesatzverhandlungsergebnisses für 2020 sollte es in 2021 sonst 
grundsätzlich nur um eine „Einjahreskostenausgleichssteigerung“ gehen.

2. Wie wird auf die Erwartung gekommen, dass die Auslastung aufgrund der geplan-
ten Preissteigerung lediglich um 2% zurück geht?
Die Annahme beruht auf mehreren Aspekten:

a) Alle vergleichbaren Einrichtungen haben (jährliche) Steigerungen. Dies führt regel-
mäßig zu Einrichtungswechseln.

b)   Erfahrungsgemäß sinken Auslastungen hauptsächlich über „Kündigungsauszüge“, 
weniger über einen Rückgang bei den  Neueinzügen. Gründe dafür: siehe a) und die 
allgemeine Marktsituation – meint: Wartelisten und Nachfragedruck für Plätze der 
vollstationären Pflege.
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c)   Der Rückgang wurde auf Basis des Jahres 2019 veranschlagt. Da gab es eine Aus-
lastung von ca. 98%. Ergo ist von einem Rückgang im Jahresbild von 4 % auszuge-
hen.
Eventuelle Kündigungen werden eher von bisherigen „Selbstzahler:innen“ kommen. 
Dies sind rund 50 %, also bei 591 Betten: ca. 295. Da sich die 4% aber auf alle Bet-
ten beziehen,  wären demnach 24 Betten im Jahresverlauf „entgeltbedingt“ unbelegt.

Aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen „Aufnahmeschwerpunktpolitik“ von Menschen mit 
Pflegebedarf seitens der SIE wird sich diesbezüglich im Aufnahmewunschverhalten dieser 
Menschen wenig bis nichts ändern.

Anlagen:
 
./. 

Senator Sven Schindler
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► Nr.  VO/2020/09153
öffentlich

Lübeck, 05.08.2020

Anfrage 

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Si-
cherheitskonzept Altstadt für Silvester
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

11.08.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Gemäß § 23 Abs. 1 1. SprengV ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmit-
telbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders 
brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten. Anekdotische Berichte deuten an, 
dass es in der Lübecker Altstadt in den vergangenen Silvesternächten eine Vielzahl von Ver-
stößen gegen dieses Verbot gab, die nicht nur Menschen, sondern auch die unwiederbringli-
che Bausubstanz des Weltkulturerbes der Altstadt gefährdet haben.

Hierzu möge der Bürgermeister die folgenden Fragen beantworten:

1. Welche Kenntnis hat die Verwaltung über Anzahl und Ausmaß der o.a. Verstöße in 
den vergangenen drei Silvesternächten?

2. Was hat die Verwaltung in den vergangenen drei Silvesternächten unternommen, um 
Feuerwerk in den geltenden Verbotszonen in der Altstadt zu unterbinden?

- Wie viele Mitarbeiter*innen des Ordnungsdienstes waren hierfür in den Silverster-
nächten 2017/2018 bis 2019/2020 jeweils im Einsatz? Wenn keine, warum nicht?

- Wie viele Mitarbeiter*innen der Polizei? Wenn keine, warum nicht?

- Wie viele Bußgelder wurden wegen dieser Verstöße in den letzten drei Silvester-
nächten verhängt? Von wem? Wenn keine, warum nicht?

- Wurden zusätzlich private Sicherheitsdienste beauftragt? Wenn ja, mit welchen 
Kosten? Wenn nein, warum nicht?

3. Was ist der Verwaltung bekannt über die Bemühungen, mit der die Stadt Lüneburg 
Zerstörungen durch Feuerwerk in den Silvesternächten an der Bausubstanz ihrer Alt-
stadt unterbindet?

- Wie vergleicht sich der Personaleinsatz dort mit dem in Lübeck?

- Welche Kosten werden in Lüneburg hierfür aufgewendet?
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- Wie effektiv ist Lüneburg in der Unterbindung von verbotenem Feuerwerk in den 
Silvesternächten in der Altstadt? Welche Anzahl und Ausmaß von Verstößen ist be-
kannt? Wie viele Bußgelder wurden verhängt?

4. Wie plant der Bürgermeister in der kommenden Silvesternacht die geltenden Feuer-
werksverbote u.a. zum Schutz des Weltkulturerbes der Altstadt in Lübeck durchzu-
setzen?

- Welcher Personaleinsatz ist vom Ordnungsdienst geplant?

- Welcher Personaleinsatz ist von der Polizei geplant?

- Sollen zusätzliche Sicherheitsdienste eingesetzt werden? Welche Kosten sind hier-
für geplant?

Der Bürgermeister wird gebeten, diese Anfrage bis spätestens Ende Oktober zu beantwor-
ten, um der Bürgerschaft die Gelegenheit zu geben, etwaige Korrekturen am geplanten Si-
cherheitskonzept für die kommende Silvesternacht in der Novembersitzung zu beschließen.

Begründung:

Anlagen:
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► Nr.  VO/2020/09153-01
öffentlich

Lübeck, 28.08.2020
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
3.320 - Ordnungsamt

Bearbeitung: Melanie Wöhlk (E-Mail: melanie.woehlk@luebeck.de Telefon: 122-3219)

Antwort auf Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN): Sicherheitskonzept Altstadt für Silvester
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

19.10.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage AM Dr. Flasbarth

Antwort:
Frage 1 - Welche Kenntnis hat die Verwaltung über Anzahl und Ausmaß der o.a. Ver-
stöße in den vergangenen drei Silvesternächten?

Nach den Vorschriften der Sprengstoffverordnung ist das Abbrennen pyrotechnischer 
Gegenstände nur am 31. Dezember und am 1. Januar zulässig. Das Abbrennen in 
unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie 
Reetdach- und Fachwerkhäusern ist generell verboten. Der Verwaltung ist bekannt, 
dass es in jedem Jahr Verstöße gegen dieses Verbot gibt. Anzahl und Ausmaß kön-
nen jedoch nicht erfasst werden, da eine Ahndung (und damit Erfassung der einzel-
nen Verstöße) nur möglich wäre, wenn jemand „auf frischer Tat“ ertappt werden 
könnte. Dies ist in der Praxis utopisch. Hier kann nur an die Eigenverantwortung der 
Bürgerinnen und Bürger appelliert werden. Zu diesem Zweck gibt die Verwaltung je-
des Jahr im Dezember eine Pressemitteilung heraus, in der auf die bestehenden Re-
gelungen hingewiesen wird.  

 
Frage 2 - Was hat die Verwaltung in den vergangenen drei Silvesternächten unter-
nommen, um Feuerwerk in den geltenden Verbotszonen in der Altstadt zu unterbin-
den?

- Wie viele Mitarbeiter*innen des Ordnungsdienstes waren hierfür in den Silvesternäch-
ten 2017/2018 bis 2019/2020 jeweils im Einsatz? Wenn keine, warum nicht?

Verstöße im Zusammenhang mit Feuerwerk in den Silvesternächten können 
nicht kontrolliert werden, s.o.. Auf der Altstadtinsel ist, aufgrund der Vielzahl 
der Kirchen und anderen gefährdeten Bauwerke, das Abbrennen von Feuer-
werk weitaus überwiegend verboten. Eine sinnvolle Kontrolle der Flächen, de-
ren Lage den Bürger:innen nur schwer zu vermitteln ist, wäre nicht möglich. 
Im Übrigen müsste der Verursacher im Dunkel der Nacht erkannt werden 
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können und ihm müsste eindeutig nachzuweisen sein, dass genau dieser das 
Feuerwerk entzündet hat. Aus diesen Gründen wird von Kontrollen in der Sil-
vesternacht abgesehen. 

- Wie viele Mitarbeiter*innen der Polizei? Wenn keine, warum nicht?
In den vergangenen drei Jahren hatte die Polizei für die Silvesternacht zusätz-
liche Kräfte im Einsatz, deren genaue Anzahl polizeiseitig nicht benannt wird.

- Wie viele Bußgelder wurden wegen dieser Verstöße in den letzten drei Silvesternäch-
ten verhängt? Von wem? Wenn keine, warum nicht?

Keine, da keine Kontrollen durchgeführt worden sind bzw. da keine Anzeigen 
vorlagen. 

- Wurden zusätzlich private Sicherheitsdienste beauftragt? Wenn ja, mit welchen Kos-
ten? Wenn nein, warum nicht?

Nein. Es handelt sich um hoheitliche Aufgaben, die vom Bürgermeister als 
Ordnungsbehörde nach Weisung des Landes zu erfüllen sind. 

Frage 3 - Was ist der Verwaltung bekannt über die Bemühungen, mit der die Stadt Lü-
neburg Zerstörungen durch Feuerwerk in den Silvesternächten an der Bausubstanz 
ihrer Altstadt unterbindet?

- Die Stadt Lüneburg hat eine Allgemeinverfügung zum Verbot von Abbrennen von Sil-
vesterfeuer erlassen. An den Hotspots zeigt die Polizei eine verstärkte Präsenz. Für 
die Naturschutzgebiete wurde ein privater Sicherheitsdienst beauftragt (nur Zugangs-
kontrollen). Für die Einhaltung der Allgemeinverfügung wurden 4 Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes, 4 Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und 10 Mitarbeiter der Polizei 
eingesetzt. 2019/2020 gab es 6 Bußgeldfälle. Eine flächendeckende Überwachung ist 
auch in Lüneburg nicht möglich, so dass es auch Verstöße gab, die nicht geahndet 
werden konnten. 

Frage 4 - Wie plant der Bürgermeister in der kommenden Silvesternacht die geltenden 
Feuerwerksverbote u.a. zum Schutz des Weltkulturerbes der Altstadt in Lübeck durch-
zusetzen?

- Welcher Personaleinsatz ist vom Ordnungsdienst geplant?

Aktuell ist, wie bereits in der Antwort zu Frage 2 geschildert, kein zusätzlicher 
Personaleinsatz in diesem Zusammenhang geplant.

- Welcher Personaleinsatz ist von der Polizei geplant?
Für die kommende Silvesternacht ist – wie in den vergangenen Jahren - zu-
sätzliches Einsatzpersonal geplant.

Sollen zusätzliche Sicherheitsdienste eingesetzt werden? Welche Kosten sind hierfür ge-
plant? Nein. Vgl. Frage 2.
Anlagen:

Senator Ludger Hinsen
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► Nr.  VO/2019/08334
öffentlich

Lübeck, 11.11.2019

Anfrage 

Bearbeitung: Marco Bröcker (E-Mail: broecker@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

Anfrage AM Hildebrand (CDU): Hansemuseum (Übernahme durch 
die Stadt)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

12.11.2019 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Anfrage:
Der Bürgermeister wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

• Wann genau soll das Hansemuseum an die Hansestadt Lübeck übergehen? 
• In welcher Rechtsform wird die Übergabe erfolgen? 
• Wie wird das Hansemuseum in den „Konzern“ Hansestadt Lübeck eingegliedert?
• Was bedeutet die Übernahme des Hansemuseums wirtschaftlich für die Stadt? 
• Welche Zuschüsse leistet die Hansestadt derzeit (monetär/nichtmonetär)? 
• Welche Zuschüsse leisten andere Einrichtungen und Organisationen an das Hanse-

museum?
• Mit welchem Aufwand rechnet die Hansestadt nach der Übernahme des Hansemuse-

ums? 
• Von welchen jährlichen Kosten für die bauliche und technische Unterhaltung des Mu-

seums (inkl. Investitionen) geht die Hansestadt nach der Übernahme des Museums 
aus?

• Wie viele Besucher hat das Hansemuseum jährlich (in 2018)?

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen:
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► Nr.  VO/2020/09370
öffentlich

Lübeck, 25.09.2020

Anfrage 

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

Anfrage AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Antidis-
kriminierungsstelle Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Im Hinblick darauf, dass der Bürgermeister in der Bürgerschaftssitzung berichtet hat, dass 
"er" die Antidiskriminierungsstelle der Stadt Lübeck ist, ergeben sich folgende Fragen:

1. Was konkret wurde der Städtekoalition gegen Rassismus im Hinblick auf die Antidiskrimi-
nierungsstelle gemeldet?

2. Welche Aufgaben soll die von dem Bürgermeister eingerichtete Antidiskriminierungsstelle 
übernehmen?

3. Wie sind die Kontaktdaten, unter der die Antidiskriminierungsstelle zu erreichen ist?

4. Ist angedacht, dass die Einrichtung der Antidiskriminierungsstelle im Internet auf den 
Webseiten der Stadt bekannt gegeben wird? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht?

Begründung:

Anlagen:
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► Nr.  VO/2020/09436
öffentlich

Lübeck, 20.10.2020

Anfrage 

Bearbeitung: Astrid Völker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anfrage des AM Thomas Rathcke (FDP) zum Sachstand "Besteue-
rung leestehender Gewerbeimmobilien".
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Wie ist der Sachstand hinsichtlich der Besteuerung leerstehender Gewerbeimmobilien?

Begründung:

Anlagen:
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► Nr.  VO/2020/09456
öffentlich

Lübeck, 26.10.2020

Anfrage 

Bearbeitung: Joanna Kjer (E-Mail: joanna.kjer@luebeck.de Telefon: 122-1070)

Anfrages des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhängigen): Anfrage 
zum Neubau eines Hotels am ZOB
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Das Hotel wurde 2018 mit 228 Betten in einem bis zu 5 geschossigen Gebäude geplant. Die 
Gebäudeplanung wurde verändert. Nunmehr sind 352 Betten und 6 Geschosse geplant. 
Wurden die Stellungnahmen der Fachbehörden auch zum aktuellen Stand der Planung ein-
geholt?
Wie viele Stellplätze sind erforderlich und wo sollen diese entstehen? 
Ist eine Ablösung der Stellplätze vorgesehen und zu welchen Konditionen?

Begründung:

Anlagen:
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► Nr.  VO/2020/09459
öffentlich

Lübeck, 26.10.2020

Anfrage 

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

Anfrage AM Michelle Akyurt (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Umset-
zung des digitalen Lernens in Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
In den Lübecker Nachrichten vom 24. Oktober 2020 wurde berichtet, dass rund 5.800 
Schüler:innen in der Hansestadt über keine mobilen Endgeräte verfügen und die Stadt 
begonnen habe, 2700 mobile Endgeräte an Schulen im ganzen Stadtgebiet 
auszuliefern.

Hierzu werden folgende Fragen an den Bürgermeister gestellt:

1. Laut Berichterstattung soll mit Hilfe des Bildungsfonds-Schlüssels sichergestellt 
werden, dass zunächst Schüler:innen aus bedürftigen Haushalten die Endgeräte 
bekommen. Wie läuft das konkret ab?

Sind mit der Verteilung von 2.700 Endgeräten alle Schüler:innnen aus bedürftigen 
Haushalten mit Endgeräten vollständig versorgt?

2. Wie groß ist der ermittelte Bedarf insgesamt und wieviel davon ist mit den 
ausgegebenen Endgeräten abgedeckt?

3. Laut Berichterstattung will die Stadt bis Ende Oktober 2020 mit der ersten Tranche 
durch sein. Der Bürgermeister gehe davon aus, dass es im nächsten Jahr eine 
zweite Tranche geben werde. Was bedeutet das? Welche Informationen liegen 
hierzu aktuell vor? 

4. Welche Programme /Apps sind auf den ausgegebenen Geräten vorinstalliert und 
wie wurde die Auswahl getroffen?

5. Wie wird sichergestellt, dass die Schüler:innen, die ihre eigenen Geräte benutzen 
auch Zugriff auf die von der Schule verwendeten Programme haben?
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6. Wie wird sichergestellt, dass die Haushalte aller Schüler:innen über eine adäquate 
Internetverbindung verfügen, um zu Hause die digitalen Lernangebote nutzen zu 
können?

Begründung:

Anlagen:
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► Nr.  VO/2020/09331
öffentlich

Lübeck, 15.09.2020
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.203 - Beteiligungscontrolling

Bearbeitung: Beate Leu (E-Mail: beate.leu@luebeck.de Telefon: 122 - 2032)

Erster Bericht zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in 
städtischen Gesellschaften
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.09.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Berichtsauftrag nach § 1 Abs. 1a Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO)

Bericht:
Siehe Anlage

Anlagen:
Anlage 1 Erster Bericht zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in städtischen Ge-
sellschaften

Bürgermeister Jan Lindenau
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Bericht nach § 1 Abs. 1 a Gemeindeordnung 
(GO): Maßnahmen zur Verwirklichung des 
Grundrechts der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in städtischen 
Gesellschaften 

Erster Bericht: Betrachtungszeitraum 2016 bis 2019 

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck – Bürgermeister 
Breite Straße 62, 23539 Lübeck 
buergermeister@luebeck.de 
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Vorwort 
 
 
Gleichstellungsarbeit ist für die Hansestadt Lübeck kein neues Thema – sie bleibt ein 
dauerhaft aktuelles Thema. 
 
Die Lübecker Bürgerschaft hat im Juni 2019 beschlossen, dass die Hansestadt der 
„Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ 
beitritt. Ziel der Charta ist die Schaffung von mehr Gleichheit für die Menschen vor Ort. Im 
Dezember 2019 hat sich die Stadtverwaltung einen Leitfaden gegeben, um alle Menschen 
gendergerecht anzusprechen. 
 
Gleichstellung bedeutet auch: Niemand wird aufgrund des Geschlechts in den Möglichkeiten 
eingeschränkt, sich beruflich zu entfalten. Dafür müssen die Rahmenbedingungen am 
Arbeitsplatz stimmen. 
 
Erstmals erscheint ein Bericht, der sich unter diesem Gesichtspunkt den Unternehmen 
widmet, an denen die Hansestadt Lübeck beteiligt ist. Er bietet einen komprimierten 
Überblick über den Stand der Gleichstellung, der bereits erreicht ist, und die Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung. 
 
Zahlen und Fakten werden offengelegt, zeigen Effektivität und Sinnhaftigkeit von 
Gleichstellungsmaßnahmen auf, machen aber auch darauf aufmerksam, dass noch weitere 
Schritte notwendig sind, um der tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter näher zu 
kommen und bestehende Nachteile auszugleichen. 
 
Der Bericht ergänzt die Berichte in der Hansestadt Lübeck zur Gleichstellung in der 
Stadtverwaltung. Zugleich wird eine gesetzliche Verpflichtung aus der Gemeindeordnung 
erfüllt. 
 
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. 
 
 
 
 

    
Jan Lindenau     Elke Sasse  
Bürgermeister     Gleichstellungsbeauftrage 
 
Lübeck im September 2020 
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Einführung 
Zur Umsetzung des Grundrechts auf Gleichberechtigung von Frauen und Männern werden in 
der Hansestadt Lübeck und in ihren städtischen Gesellschaften bereits seit mehreren Jahren 
Gleichstellungsziele entwickelt und -maßnahmen umgesetzt. Dazu gehören z.B. die 
Aufstellung von Frauenförderplänen und Rahmenplänen zur Frauenförderung, der Beitritt zur 
Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene und 
in 2019 die Übernahme der Aufgaben in Angelegenheiten der Gleichstellung der 
Geschlechter durch den Hauptausschuss. Die Hansestadt Lübeck berichtet außerdem alle 
vier Jahre in einem Gender Monitoring über Daten und Fakten zur Situation von Frauen und 
Männern in Lübeck, zuletzt 2018. Ein Bericht zu dem Umsetzungsstand in den städtischen 
Gesellschaften wurde bisher nicht erstellt. 
 
Das Land Schleswig-Holstein hat im Jahr 2016 die Gemeindeordnung überarbeitet und zur 
Stärkung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern eine neue 
Regelung zur Umsetzung auch für die städtischen Gesellschaften der Gemeinden 
aufgenommen. Sie sieht in § 1 Abs. 1 a folgende Regelung vor: 
 
„Gehören einer Gemeinde Anteile an einer Gesellschaft, soll sie darauf hinwirken, dass die 
Gesellschaft Maßnahmen ergreift, die der Verwirklichung des Grundrechts der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern dienen. Die Maßnahmen sollen darauf 
ausgerichtet sein, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die für beide Geschlechter die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, Nachteile zu kompensieren, die vor allem 
Frauen als Folge der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung erfahren, Entgeltgleichheit 
zwischen beiden Geschlechtern zu erreichen und eine paritätische Gremienbesetzung zu 
erzielen; über diese Maßnahmen und deren Wirksamkeit ist der zuständigen 
Kommunalaufsichtsbehörde alle vier Jahre unter Einbindung der zuständigen 
Gleichstellungsbeauftragen zu berichten.“ 
 
Die Hansestadt Lübeck soll also darauf hinwirken, dass für ihre städtischen Gesellschaften 

• Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die für alle Geschlechter die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ermöglichen, 

• Nachteile kompensiert werden, die vor allem Frauen als Folge 
geschlechterspezifischen Arbeitsteilung erfahren, 

• Entgeltgleichheit zwischen beiden Geschlechtern erreichen und 
• eine paritätische Gremienbesetzung erzielen. 

 
Über diese Maßnahmen und deren Wirksamkeit ist der Kommunalaufsichtsbehörde alle vier 
Jahre zu berichten. Da das Gesetz zum 21.07.2016 in Kraft getreten ist, erfolgt nun nach vier 
Jahren erstmal die Berichterstattung über den Zeitraum 2016 bis 2019.  
 
Deutschland gehört seit Ende 2018 außerdem zu den Staaten, die die Existenz von mehr als 
zwei Geschlechtern rechtlich anerkennt, deshalb ist über die gesetzliche Vorgabe hinaus in 
dem vorliegenden Bericht die Unterscheidung in alle Geschlechter erfolgt.  

Städtische Gesellschaften der Hansestadt Lübeck und Lübecker 

Public Corporate Governance Kodex (PCGK) 
Die Hansestadt Lübeck nimmt als kreisfreie Stadt eine Vielzahl von Aufgaben der 
kommunalen Selbstverwaltung wahr. Dabei hat sie in vielen Fällen zur Verwirklichung 
öffentlicher Zwecke Gesellschaften in privater Rechtsform gegründet oder erworben oder 
hält gemeinsam mit Dritten Anteile an solchen Gesellschaften. Die Hansestadt hat dann die 
Stellung einer Gesellschafterin bzw. einer unmittelbaren oder mittelbaren Anteilseignerin 

4

TOP 4.1

37 von 179 in Zusammenstellung



Die Hansestadt Lübeck ist zum Stand 31.12.2019 an 44 Gesellschaften unmittelbar und 
mittelbar beteiligt. Davon ist sie an 23 Gesellschaften mehrheitlich (über 50 %) beteiligt. 
 
Als Leitlinie städtischer Unternehmensführung hat die Bürgerschaft im Jahr 2014 den 
Lübecker Public Corporate Governance Kodex (PCGK) beschlossen. Der Kodex umschreibt 
die Zuständigkeiten der beteiligten Akteur:innen, gibt die geltende Rechts- und 
Beschlusslage in einschlägigen Grundsatzangelegenheiten wieder und legt Standards und 
Empfehlungen für Steuerungs- und Kontrollinstrumente fest. Der Hauptausschuss hat 
außerdem in diesem Zusammenhang aktualisierte Musterformulierungen für den 
Gesellschaftsvertrag, die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates und die Geschäftsanweisung 
für die Geschäftsführung beschlossen, die die Vorgaben des Kodexes berücksichtigen und 
auch Regelungen zur Frauenförderung beinhalten.  
 
Sofern das Gesetz eine Hinwirkungspflicht der Gemeinde vorsieht, Maßnahmen in den 
Gesellschaften umzusetzen, kann die Hansestadt Lübeck dies über ihren Einfluss in der 
Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat tun. 
 
Als unmittelbare oder mittelbare Anteilseignerin kann die Hansestadt Lübeck, sofern sie eine 
Mehrheit in der Gesellschafterversammlung hat, i.d.R. die Entscheidungen entsprechend 
beeinflussen. Ist die Hansestadt Lübeck bei Entscheidungen auf die Zustimmung der 
Mitgesellschafter:innen angewiesen, kann sie nur versuchen, für Maßnahmen zur 
Verwirklichung des Grundrechts auf Gleichberechtigung zusammen mit den 
Mitgesellschafter:innen zu einer Einigung zu kommen bzw. gegenüber den 
Mitgesellschafter:innen entsprechende Wünsche einbringen. 
 
Die Aufsichtsräte in den städtischen Gesellschaften sind ganz oder teilweise mit Mitgliedern 
besetzt, die von der Bürgerschaft entsandt bzw. zur Wahl vorgeschlagen wurden. Der 
Aufsichtsrat spricht nach den Mustergesellschaftsverträgen zu grundsätzlich allen 
Gesellschafterentscheidungen Beschlussempfehlungen aus und kann auf diese Weise 
Maßnahmen zur Verwirklichung des Grundrechts auf Gleichberechtigung befürworten. 
 
Außerdem liegt es nach dem Mustergesellschaftsvertrag in der Kompetenz des 
Aufsichtsrats, den Frauenförderplan einschließlich der Zielvorgaben und Fortschreibung zu 
entscheiden. 
 
In diesem Bericht wird nun über den Maßnahmenstand zur Umsetzung des Grundrechts auf 
Gleichstellung und deren Wirkung von allen städtischen Gesellschaften berichtet, an denen 
Hansestadt Lübeck mit mindestens 50 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist und die 
Arbeitnehmende beschäftigen. Das sind folgende Gesellschaften: 
 

• BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH 
• Entsorgungszentrum Lübeck GmbH 
• Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH 
• KWL GmbH 
• Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 
• Lübeck und Travemünde Marketing GmbH 
• Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG) 
• Baltic Rail Gate GmbH 
• European Cargo Logistics GmbH (ECL) 
• LHG Service-Gesellschaft mbH 
• Nordic Rail Service GmbH 
• Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
• Stadtwerke Lübeck Holding GmbH 
• Stadtwerke Lübeck GmbH 
• TraveNetz GmbH (bis 30.06.2020 Netz Lübeck GmbH) 
• TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH 
• Stadtverkehr Lübeck GmbH 
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• Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH 
• Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 
Die Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH, die PassatEnergie GmbH, die 
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH sowie die Rumba 
Solarparks GmbH & Co KG haben kein eigenes Personal und sind deshalb in diesem Bericht 
nicht aufgeführt. 
  
Mit Schreiben vom 28.05.2019 wurden diese berichtspflichtigen Gesellschaften gebeten, 
Daten zu ihrer Personalstruktur und zu Maßnahmen in einer Datei darzustellen und dem 
Beteiligungscontrolling zu übersenden. Der Bericht gibt themenbezogen eine Übersicht der 
Personalstrukturen und Maßnahmen. Die Daten der einzelnen Gesellschaft zum Stand 
31.12.2019 sind in der Anlage beigefügt.  

Frauenförderung der städtischen Gesellschaften Lübeck  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat bereits am 28.06.2001 Eckpunkte zur 
Frauenförderung in den städtischen Gesellschaften beschlossen. Der Bürgermeister wurde 
beauftragt, die Frauenförderung auf der Grundlage der „Eckpunkte zur Frauenförderung in 
den städtischen Gesellschaften“ in den Gesellschaftsverträgen und Satzungen der 
städtischen Beteiligungen und der Tochtergesellschaften städtischer Beteiligungen zu 
verankern und dies bei Gründung weiterer städtischer Gesellschaften oder neuen 
Mehrheitsbeteiligungen der Hansestadt Lübeck ebenfalls entsprechend zu tun. 
 
Die Eckpunkte sehen vor, dass ein Frauenförderplan von der städtischen Gesellschaft 
aufgestellt und fortgeschrieben wird. Hierfür sind der Frauenförderrahmenplan und die 
Frauenfördereinzelpläne der Hansestadt Lübeck Orientierungsgrundlage. Der 
Frauenförderplan der jeweiligen Gesellschaft soll zu einem gemeinsamen Stichtag der 
Gesellschaften – eine geschlechtsspezifische Personaldatenauswertung – Zielquoten zur 
Erhöhung des Frauenanteils und – konkrete betriebsspezifische Maßnahmen enthalten. Die 
städtischen Gesellschaften sollen außerdem nach vorgegebenen Regelungen bezogen auf 
Größe und Anzahl der Mitarbeitenden eine Ansprechperson für Frauenbelange/ 
Gleichstellungsbeauftragte bestellen. 
 
Der Hauptausschuss der Hansestadt Lübeck hat dann in den am 14.07.2015 aktualisierten 
Musterformulierungen für den Gesellschaftsvertrag beschlossen, die Frauenförderung mit 
folgenden Inhalten aufzunehmen:  
 
§ 9 Abs. 4 Nr. 2 
Der Aufsichtsrat entscheidet über den Frauenförderplan einschließlich Zielvorgaben und 
Fortschreibung. 
 
§ 19 Frauenförderung 
Die Gesellschaft nimmt die Frauenförderung in analoger Anwendung des Gesetzes zur 
Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst und der Eckpunkte der Hansestadt Lübeck 
zur Frauenförderung in den städtischen Gesellschaften wahr.  
 
Die Gesellschaftsverträge der Unternehmen wurden seitdem auf dieser Grundlage 
überarbeitet. Die Regelungen zur Frauenförderung sind grundsätzlich in allen städtischen 
Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung und auch in einer Vielzahl von Gesellschaften mit 
Minderheitsbeteiligung verankert.  
 
Die LHG und der Stadtwerke Lübeck Konzern berichten regelmäßig in den 
Aufsichtsratssitzung zur Fortschreibung und Zielerreichung des Frauenförderplans.  
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Arbeitsbedingungen, die für beide Geschlechter die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf ermöglichen 
Unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf  versteht man die Möglichkeit Erwachsener im 
arbeitsfähigen Alter, sich zugleich Beruf und Karriere einerseits und Leben in der Familie und 
der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Personen anderseits zu widmen. 
 
Arbeitsbedingungen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, sind z.B. 

• Gestaltung der Arbeitszeiten durch Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeitmodelle  
• Variable Wahl des Arbeitsorts und Telearbeit/Homeoffice 
• Betriebliche Kinderbetreuung (insbesondere in den Schulferien) 
• Anspruch auf Freistellung bei der Betreuung bei Krankheit von Kindern oder 

Angehörigen 
• Wiedereinstiegsangebote nach Mutterschutz, Eltern- oder Pflegezeit 

 
Nach Auswertung der Antworten der Gesellschaften aus den Fragebögen werden die o.g. 
Maßnahmen wie folgt angeboten: 
 

 
 
Bei der Teilzeitbeschäftigung ist festzustellen, dass bei der überwiegenden Anzahl der 
Gesellschaften der Frauenanteil unter den Teilzeitbeschäftigten größer ist als der 
Männeranteil. 
 

 

Anzahl der Gesellschaften mit jeweiligem Frauenanteil bei der Teilzeitbeschäftigung (ohne TraveKom) 
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Entgeltgleichheit zwischen beiden Geschlechtern 
 
Nach Angaben der Bundesregierung beträgt die statistische Entgeltlücke in Deutschland 
zwischen Männern und Frauen bezogen auf das durchschnittliche Bruttostundenentgelt rund 
21%. Insbesondere bewirkten eine geschlechterspezifische Berufswahl, eine geringe 
Präsenz von Frauen in Führungspositionen, familienbedingte Erwerbsunterbrechungen und 
länger andauernde Teilzeittätigkeiten sowie nicht zuletzt die traditionell schlechtere 
Bezahlung von sog. typischen Frauenberufen unterschiedliche durchschnittliche Entgelte von 
Männern und Frauen.  
 
Das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen, das seit dem 06.07.2017 
in Kraft ist, hat zum Ziel das Prinzip „ Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ 
stärker durchzusetzen. Das Gesetz hat mehrere Bausteine 

• Individuellen Auskunftsanspruch: Arbeitgebende mit mehr als 200 Beschäftigten 
müssen ihren Mitarbeitenden auf Anfrage erläutern, nach welchen Kriterien sie wie 
bezahlt werden (das betrifft die Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, TraveNetz GmbH, Stadtverkehr Lübeck GmbH, Theater Lübeck 
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 

• Betriebliche Verfahren zur Überprüfung und Herstellung der Entgeltgleichheit: Private 
Arbeitgebende mit mehr als 500 Beschäftigten sind aufgefordert, regelmäßig ihre 
Entgeltstrukturen auf die Einhaltung der Entgeltgleichheit zu überprüfen (das betrifft 
die Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 

• Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit: Arbeitgebende mit mehr als 500 
Beschäftigten, die lageberichtsfähig sind, müssen zudem regelmäßig über den Stand 
der Gleichstellung und Entgeltgleichheit berichten. Diese Berichte sind für alle 
einsehbar1 

 
Eine wichtige Rolle kommt dabei auch der Tarifbindung zu. Studien hätten gezeigt, dass die 
berechnete Entgeltlücke dort deutlich kleiner sei, wo Tarifverträge gelten und Betriebsräte 
mitwirkten. 
 
Eine Tarifbindung mit entsprechenden Tarifverträgen liegt bei folgenden städtischen 
Gesellschaften vor: 

• Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Konzern: TVöD, Hafentarif, 
Umschlagstarif und der Umschlagtarif MEG Anwendung. 

• Stadtwerke Lübeck Holding GmbH Konzern: TVöD, TVV, TVN, Haustarifvertrag TV 
LVG 

• Grundstück-Gesellschaft TRAVE mbH: TVöD, Tarifvertrages in der 
Wohnungswirtschaft (WWT) sowie eine gesonderte Vereinbarung auf Basis des 
WWT. Die Gesellschaft überprüft regelmäßig die Vergütungen ihrer Beschäftigten. 

• Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH: TVöD 
• Theater Lübeck gGmbH: TVöD, Normalvertrag (NV) Bühne und Tarifvertrag für 

Musiker in Konzert und Theaterorchestern (TVK) des Deutschen Bühnenverein 
 
Gesellschaften, die bei denen keine Tarifbindung besteht oder bei denen kein Tarifvertrag 
analog angewendet wird, haben folgende Maßnahmen zur Umsetzung der Entgeltgleichheit 
umgesetzt:    

• Die BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH hat eine 
Betriebsvereinbarung „Vergütung“ geschlossen, um damit die Entgeltgleichheit 
herzustellen. 

• Die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH hat Entgeltgleichheit hergestellt.  
• Die Entsorgungszentrum Lübeck GmbH bezahlt für die gleiche Arbeit das gleiche 

Entgelt. 

                                                           
1
 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-und-

arbeitswelt/lohngerechtigkeit/lohngerechtigkeit/80398?view=DEFAULT 
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• KWL bezahlt für gleiche Arbeit gleichen Lohn. Die Gehälter der Mitarbeitenden, deren 
Stelle im Rahmen von Förderprojekten gefördert werden, sind angelehnt an den Tarif 
für Besoldung nach dem Landesangestelltentarif. 

 
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass bei den städtischen Gesellschaften in der Hansestadt 
Lübeck Entgeltgleichheit im Wesentlichen durch Tarifbindung hergestellt ist bzw. 
Maßnahmen zur Herstellung und Überprüfung von Entgeltgleichheit getroffen wurden. 
 
Die Entsorgungszentrum Lübeck GmbH ist als Tochtergesellschaft eng an die 
Entsorgungsbetriebe Lübeck angebunden, wo ein Personalrat besteht. In allen übrigen hier 
berichtenden Gesellschaften werden die Belange der Beschäftigten von Betriebsräten 
vertreten. 

Paritätische Aufsichtsratsbesetzung 
In Schleswig-Holstein sieht nicht nur die Gemeindeordnung in § 1 Abs. 1 a eine Regelung 
zur paritätischen Gremienbesetzung vor, sondern auch das Gesetz zur Gleichstellung der 
Frauen im öffentlichen Dienst (Gleichstellungsgesetz – GstG). Dort ist in § 15 vorgesehen, 
dass bei Benennungen und Entsendungen von Vertreterinnen und Vertretern für 
Aufsichtsräte, deren Zusammensetzung nicht durch besondere gesetzliche Vorschriften 
geregelt ist, Frauen und Männer jeweils hälftig berücksichtigt werden. Bestehen 
Benennungs- oder Entsenderechte für nur eine Person, sollen Frauen und Männer 
alternierend berücksichtigt werden, wenn das Gremium für jeweils befristete Zeiträume 
zusammengesetzt wird; andernfalls entscheidet das Los. 
 
Das Oberverwaltungsgericht hat im Jahr 2017 entschieden, dass die Regelung des § 15 
GstG auch für die Entsendung von Mitgliedern in die Aufsichtsräte städtischer 
Gesellschaften gilt.2 
 
Bei allen Aufsichtsratsbesetzungen durch die Bürgerschaft ist daher jeweils eine 
Geschlechterparität nach dem Maßstab des § 15 GstG zu beachten. Eine Verteilung aller 
von der Hansestadt Lübeck zu besetzenden Aufsichtsratsmandate auf insgesamt je (ca.) 
50 % Männer und Frauen genügt dem Gesetz für sich genommen nicht. Es ist vielmehr in 
jedem einzelnen Aufsichtsrat die Hälfte der von der Hansestadt Lübeck zu vergebenden 
Mandate an Männer, die andere Hälfte an Frauen zu vergeben; bei ungerader Mandatszahl 
ist ein Mandat abwechselnd mit einem Mann und einer Frau zu besetzen.  
 
Die Bürgerschaft hat am 23.05.2019 beschlossen, die Aufsichtsräte neu zu besetzen. Die 
Neubesetzung erfüllte die Anforderungen von § 15 Gleichstellungsgesetz Schleswig-
Holstein.  
 
Diese gesetzliche Regelung gilt für die Entsendung von städtischen Mitgliedern in die 
Aufsichtsräte durch die Bürgerschaft, nicht aber z.B. für Arbeitnehmervertreter:innen, oder 
von Mitgesellschafter:innen entsandte Mitglieder. Daher kann es durchaus vorkommen, dass 
ein Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit nicht paritätisch besetzt ist. 
 
Neubesetzung der Aufsichtsräte durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 
 

 
 
 
 

                                                           
2
 Urteil des Oberverwaltungsgerichts Schleswig-Holstein vom  06.12.2017 Az.: 3 LB 11/17, 

31 Frauen in 
Aufsichtsräte

31 Männer in 
Aufsichtsräten 
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Die Verteilung der Aufsichtsratsmandate auf Frauen und Männer je Gesellschaft ergeben 
sich aus nachfolgender Tabelle: 
 

Unternehmen 

Soll-Zusammensetzung gem. § 15 
GstG 

Geschl. 
w/m 

Erläuterung 

BQL Berufsausbildungs- und 
Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH 

1 w, 2 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m 

Grundstücksgesellschaft 
Metallhüttengelände mbH 

2 w, 3 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m 

Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH 4 w, 3 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m 

KWL GmbH 4 w, 3 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m 

Lübeck und Travemünde Marketing 
GmbH 

3 w, 3 m   

Lübecker Hafen-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 

2 w, 2 m   

Lübecker Musik- und Kongreßhallen 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

3 w, 3 m   

Sana Kliniken Lübeck GmbH 1 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m 

Stadtverkehr L8 
übeck GmbH 

3 w, 3 m   

Stadtwerke Lübeck GmbH 2 w, 2 m   

Stadtwerke Lübeck Holding GmbH 3 w, 3 m   

Theater Lübeck gemeinnützige 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

3 w, 2 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m 

TraveNetz Lübeck GmbH 2 w,2 m Personenidentisch mit der 
SWL  

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 2 w, 2 m   

 

Zielgrößen zur gleichberechtigen Teilhabe von Männern und Frauen 

in mitbestimmten Aufsichtsräten 
Mit dem Gesetz für die gleichberechtige Teilhabe von Frauen und Männern in 
Führungspositionen ist zum 01.05.2015 eine Regelung zur Festlegung von Zielgrößen für 
den Frauenanteil in Geschäftsführung, Aufsichtsrat sowie den beiden Führungsebene 
unterhalb der Geschäftsführung im Sinne einer Selbstverpflichtung eingeführt worden. 
 
Nach § 36 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) 
legen die Geschäftsführer:innen einer Gesellschaft, die der Mitbestimmung unterliegt, für den 
Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung Zielgrößen 
fest.  
 
In § 52 GmbHG ist darüber hinaus festgelegt, dass die Gesellschafterversammlung für den 
Frauenanteil im Aufsichtsrat und unter den Geschäftsführer:innen Zielgrößen festlegt, soweit 
der Aufsichtsrat nach dem Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) zu bestellen ist.  
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Liegt der Frauenanteil bei der Festlegung der Zielgrößen unter 30 Prozent, so dürfen die 
Zielgrößen den jeweils erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten. Gleichzeitig sind Fristen 
zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. Die Fristen dürfen jeweils nicht länger als fünf 
Jahre sein. 
 
Die Lübecker HafenGesellschaft mbH, die Stadtwerke Lübeck Holding GmbH und die 
Stadtverkehr Lübeck GmbH sind von dieser gesetzlichen Regelung betroffen.  
 
Die Stadtwerke Lübeck Holding GmbH hat am 24.05.2017 und nochmalig am 12.12.2019 
nach entsprechender Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats Folgendes beschlossen: 
 
Für die Besetzung des Aufsichtsrates mit Frauen und Männern zum Stichtag 30.06.2022 
wurde eine Quote von jeweils 50 % festgelegt sowie für die Besetzung der Geschäftsführung 
mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine Zielquote von 0%. 
 
Die Geschäftsführung hat die Zielquote bei der Besetzung der 1. und 2. Führungsebene auf 
jeweils 30 % festgelegt. 
 
Zum 31.12.2019 liegt die Frauenquote in der 1. Führungsebene bei 25 % und in der 2. 
Führungsebene bei 0 % (aufgrund einer in 2018 durchgeführten Umorganisation). Die 
Frauenquote im Aufsichtsrat beträgt in 2019 33%. Dabei sind die von der HL entsandten 
Mitglieder im Aufsichtsrat hälftig mit Frauen und Männern besetzt. 
 
Die Stadtverkehr Lübeck GmbH hat am 13.09.2017 nach entsprechender 
Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats Folgendes beschlossen: 
 
Für die Besetzung des Aufsichtsrates mit Frauen und Männern zum Stichtag 30.06.2022 
wurde eine Quote von jeweils 50 % festgelegt sowie für die Besetzung der Geschäftsführung 
mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine Zielquote von 0%. 
 
Die Geschäftsführung hat die Zielquote bei der Besetzung der 1. Führungsebene auf 34 % 
und bei der 2. Führungsebene auf 24 % festgelegt. 
 
Zum 31.12.2019 liegt die Frauenquote in der 1. Führungsebene bei 60% und in der 2. 
Führungsebene bei 33%. Die Frauenquote im Aufsichtsrat beträgt rund 33%. Dabei sind die 
von der HL entsandten Mitglieder im Aufsichtsrat hälftig mit Frauen und Männern besetzt. 
 
Die Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat am 01.12.2017 nach 
entsprechender Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats Folgendes beschlossen: 
 
Für die Besetzung des Aufsichtsrates mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 wurde eine 
Zielquote von jeweils 33 % festgelegt sowie für die Besetzung der Geschäftsführung mit 
Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine Zielquote von 0 %. 
 
Der Aufsichtsrat hat außerdem den Geschäftsführerbeschluss vom 22.06.2017 zu den 
Zielgrößen der zwei Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung, der wie folgt lautet, 
zur Kenntnis: 
 
„Die Geschäftsführung legt für die Besetzung der 1. Führungsebene nach der 
Geschäftsführung mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine Zielquote von 25 % fest. 
 
Die Geschäftsführung legt für die Besetzung der 2. Führungsebene nach der 
Geschäftsführung mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine Zielquote von 25 % fest.“ 
 
Zum 31.12.2019 liegt die Frauenquote der 1. und 2 Führungsebene bei 0%  Auf Ebene des 
Aufsichtsrats und der Geschäftsführung sind die Quoten bereits zum 31.12.2019 realisiert. 
Dabei sind die von der HL entsandten Mitglieder im Aufsichtsrat hälftig mit Frauen und 
Männern besetzt.  
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Stellungnahme Gleichstellungsbeauftragte 
Der vorliegende Bericht kommt der erstmaligen Verpflichtung nach §1a der 
Gemeindeordnung SH nach. Die Erhebung der Daten und Maßnahmen wurde vom 
Beteiligungscontrolling vorab mit der Gleichstellungsbeauftragten abgestimmt und es gab 
einen guten, transparenten und konstruktiven Austausch zwischen Beteiligungscontrolling 
und Gleichstellungsbeauftragter zur Berichterstellung. 
 
Als Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Lübeck begrüße ich die gesetzliche 
Verpflichtung nach §1a GO, denn das schleswig-holsteinische Gleichstellungsgesetz (GStG) 
mit der verpflichtenden Notwendigkeit, frauenfördernde Maßnahmen im Unternehmen zu 
ergreifen, greift allein bisher nicht. 
 
Deshalb wurden bei der Hansestadt Lübeck bereits vor 19 Jahren von der Bürgerschaft die 
„Eckpunkte zur Frauenförderung bei den Gesellschaften der Hansestadt Lübeck“ 
beschlossen.  
 
Mit den Eckpunkten, dem PCGK und den Mustergesellschaftsverträgen (siehe S.4f) konnten 
bei der Hansestadt Lübeck bereits die Grundlagen geschaffen werden für 
Gleichstellungsmaßnahmen auch bei den städtischen Gesellschaften. 
 
Allerdings sind die in den Eckpunkten vorgesehenen Frauenförderpläne (mit Personaldaten 
und Zielen) bis heute nur bei den Stadtwerken und der LHG vorhanden – auch lediglich dort 
gibt es entsprechend der Eckpunkte hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. 
Die in den Eckpunkten vorgesehenen „Ansprechpartnerinnen für Frauenbelange / 
Gleichstellungsbeauftragte“ für alle städtischen Gesellschaften existieren bis auf die beiden 
o.g. Gesellschaften nicht. 
 
Die Effektivität und Sinnhaftigkeit von Gleichstellungsbeauftragten zeigt sich allerdings in 
insbesondere bei den vielfältigen Gleichstellungsmaßnahmen der Stadtwerke Lübeck. 
 
Bewertung des 1. Berichtes entsprechend §1a GO 

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Positiv zu benennen ist, dass viele Gesellschaften angeben, Teilzeit und flexible 
Arbeitszeiten (19 von 19) sowie Telearbeit (16 von 19) im Sinne einer besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. 
 
Teilzeit kann zur Verbesserung der Work-Life-Balance beitragen, kann jedoch auf Dauer 
auch dazu beitragen, das insbesondere Frauen weniger verdienen und in Folge dessen 
geringere Ansprüche auf Lohnersatzleistungen und Renten erwerben.  

⇒ Deshalb empfehlen wir „befristete“ Teilzeit oder „vollzeitnahe“ Teilzeit. 
 
Ausbildungen in Teilzeit bieten 10 von 19 Gesellschaften an – was insbesondere eine 
Chance ist, in Zeiten des Fachkräftemangels auch jungen Eltern die Chance einer 
Ausbildung bei gleichzeitigen familiären Verpflichtungen zu ermöglichen. 
 
Ebenso bieten, laut ihren Aussagen, 12 von 19 Gesellschaften Führung in Teilzeit an. 
Allerdings stellt sich die Frage, wie sich dies in den Zahlen faktisch niederschlägt. 

⇒ Hier empfehlen wir für den Folgebericht konkretere Angaben aufgeschlüsselt nach 
Geschlecht. 

 
„Wiedereinstiegsprogramme“ nach Elternzeit halten 14 von 19 Gesellschaften vor. 

⇒ Eine mögliche Sammlung von „Gute-Praxis-Beispielen“ hierzu könnte Hilfestellung 
und Unterstützung für andere Gesellschaften sein – und sollte erstellt und gepflegt 
werden. 
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Entgeltgleichheit 
 
Laut „Gender Monitoring“ der Hansestadt Lübeck aus dem Jahr 2018 (Lohn- und 
Einkommensteuerstatistik 2007 – 2014), verdienten Frauen in Lübeck im Schnitt 9.515 Euro 
weniger im Jahr als Männer. Der Lohn lag damit um fast ein Drittel (31%) unter dem der 
Männer.  
Der vorliegende Bericht fokussiert richtigerweise auf positive Wirkungen von Tarifbindungen 
für die Entgeltgleichheit von Frauen und Männern. Aus einer Tarifbindung heraus kann 
allerdings nicht automatisch auf Entgeltgleichheit geschlossen werden. 
 
Dem Bericht zufolge unterliegen zudem verschiedene Gesellschaften keiner Tarifbindung 
bzw. lediglich für Stellen, die aus Förderprojekten generiert werden. 

⇒ Da alle städtischen Gesellschaften über einen Betriebsrat verfügen (siehe S. 9 des 
Berichtes) wird empfohlen, das Thema „Entgeltgleichheit“ insbesondere für die 
städtischen Gesellschaften ohne Tarifbindung in den Fokus zu nehmen und in 
Zusammenarbeit mit der für jede städtische Gesellschaft zu etablierenden 
Ansprechpartnerin für Frauenbelange / Gleichstellungsbeauftragte- und ggf. mittels 
einer Betriebsvereinbarung sicherzustellen. 

⇒ Ebenso könnten die städtischen Gesellschaften vom BMFSFJ empfohlene 
Instrumente zur Entgeltgleichheit (z.B. eg-Check) nutzen und sich ggf. in Kooperation 
mit anderen städtischen Gesellschaften diesem „Entgelt-Check“ stellen.  
Denn nicht zuletzt ist auffällig, dass „AT=außertarifliche“ Bezahlung in vielen 
Gesellschaften ganz überwiegend an männliche Beschäftigte gezahlt wird. 
 

Besetzung von Führungspositionen 
 
Von 19 Gesellschaften hat nur EINE eine weibliche Geschäftsführung (0,5%). 
Die auf S. 10f  benannten Zielgrößen entsprechend des „Gesetzes für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen“ von 2015, das in Lübeck für die 
Stadtwerke und die LHG gilt, belaufen sich für die Geschäftsführungen auf 0%.  Hintergrund 
hierfür ist die aktuelle Besetzung mit Männern – und der Wunsch, ihrer, zum Teil gerade 
begonnene Tätigkeit, nicht mit einer anderen Zielgröße zu konterkarieren. Das ist 
nachvollziehbar – zeigt jedoch auch mehr als deutlich, dass es hier einen hohen 
Handlungsbedarf gibt, Frauenförderung insbesondere auf der darunterliegenden Ebene 
verstärkt zu betreiben. 
Als positives Beispiel sei hier der Stadtverkehr benannt, der laut Bericht auf der  1. 
Führungsebene unterhalb der Geschäftsführung 60% Frauen und in der 2. Führungsebene 
33% erreicht 
Die Stadtwerke hingegen haben 25% Frauen in der 1. Führungsebene, aber keine Frau in 
der 2. Führungsebene. Das „Senior Trainee Programm“ der Stadtwerke wiederum ist ein 
hervorragendes Beispiel, wie (weibliche) Fachkräfte für den Wiedereinstieg nach einer 
Familienphase gewonnen werden konnten. 

⇒ Dieses Programm sollte für die Stadtwerke verstetigt und als „Gute Praxis-Beispiel“ 
auch den anderen Lübecker Gesellschaften kommuniziert werden. 

Eine im Juli 2020 vorgelegte bundesweite Studie „Frauen in Top-Management-Organen in 
öffentlichen Unternehmen-ein deutschlandweiter Städtevergleich“ der Zeppelin-Universität in 
Friedrichshafen zeigt (Link dazu hier), dass Lübeck sich im bundesweiten Vergleich lediglich 
auf Platz 58 von 69 befindet bzgl. des Frauenanteils an den Führungspositionen der 
kommunalen Unternehmen. 
 
Neben den o.g. Empfehlungen gilt es 

⇒ feste Ansprechparter:innen für das Thema Gleichstellung in jeder städtischen 
Gesellschaft zu etablieren 

⇒ bei Stellenbesetzungen mit festem Personalgremium auf eine geschlechterquotierte 
Zusammensetzung des Gremiums zu achten  

⇒ die dem Bericht zugrunde liegenden Zahlen jeder Gesellschaft auf die Tagesordnung 
der nächsten AR-Sitzung der jeweiligen Gesellschaft zu setzen zwecks Beratung und 
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https://www.luebeck.de/de/rathaus/verwaltung/frauenbuero/gender-monitoring/index.html
https://www.luebeck.de/de/rathaus/verwaltung/frauenbuero/gender-monitoring/index.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt/lohngerechtigkeit/entgelttransparenzgesetz/instrumente-zur-pruefung-der-entgeltgleichheit
https://www.researchgate.net/profile/Ulf_Papenfuss/publication/342916539_Frauen_in_Top-Managementorganen_offentlicher_Unternehmen_-_ein_deutschlandweiter_Stadtevergleich_FIT-Public_Management-Studie_2020/links/5f0d35df299bf1074456e53b/Frauen-in-Top-Managementorganen-oeffentlicher-Unternehmen-ein-deutschlandweiter-Staedtevergleich-FIT-Public-Management-Studie-2020.pdf?origin=publication_detail


Diskussion über notwendige zu ergreifende Maßnahmen – unter Einbindung der 
Gleichstellungsbeauftragten 

⇒ ein regelmäßiges Monitoring und Berichterstattung (mindestens jährlich, ggf 
unterjährig für notwendige Gegensteuerung) für alle städtischen Gesellschaften zum 
Thema Gleichstellung zu etablieren, das auf jeden Fall auch die AT-Beschäftigten 
einschließt 

⇒ die Geschäftsführungen der Gesellschaften auf konkrete, für ihre Gesellschaft 
passende, Gleichstellungsziele mittels Zielvereinbarungen zu verpflichten. 

 
Lübeck, den 11. September 2020  /  Elke Sasse (Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt 
Lübeck) 
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Anhang Einzelberichte 
 
 
Erläuterung zu den Abkürzungen 
 
AT = außer tariflich Beschäftigte 
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Zahl = Anzahl der auf Seite 7 aufgebführten von der Gesellschaft angebotenen Maßnahmen  
 
Entgeltgleichheit: 
TV = Tarifvertrag liegt vor 
BR = Die Gesellschaft hat einen Betriebsrat 
M = Es werden andere Maßnahmen zur Herstellung der Entgeltgleichheit ergriffen. 
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BQL Berufsbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH

2 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

2 2 3 4 27 42

davon Frauen:

31.12.2019 50% 50% 67% 100%

27

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 69

Jahresarbeit

nehmer

brutto m w d gesamt Frauenanteil

bis 30.000 € 10 19 0 29 66%

> 30.000 € 

bis 40.000 € 15 20 0 35 57%

> 40.000 € 

bis 50.000 € 0 1 0 1 100%

> 50.000 € 

bis 60.000 € 2 2 0 4 50%

> 60.000 € 

bis 70.000 € 0 0 0 0 ./.

> 70.000 € 

bis 80.000 € 0 0 0 0 ./.

> 80.000 € 0 0 0 0 ./.

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

KfZ-Mechatroniker:in

Fachpraktiker:in Küche

Anmerkungen:

Entgeltgleichheit wird über eine Betriebsvereinbarung gewährleistet.

55%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 6

> 75 %

Entgeltgleichheit BR, M

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

per 31.12.2019 per 31.12.2019

> 50 % bis 75 %

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

bis 30 %

> 30 % bis 50 %

Frauenanteil

80%

91%

45%

Stundenanteil 

Teilzeit

61

%

39

%

62%

65% 66%

61%

2016 2017 2018 2019

32 32 35 40

29 25 27 29

2016 2017 2018 2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

5
3

4
2

7
6

4

0

2

4

6

8

2016 2017 2018 2019

davon Frauen Gesamt
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EntsorgungsZentrum Lübeck GmbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

1 1 1 1

davon Frauen: 15 5

31.12.2019 0% 0% 0% 0%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 20

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

bis 30.000 €
14 1 0 15 7%

> 30.000 € 

bis 40.000 € 2 2 0 4 50%

> 40.000 € 

bis 50.000 € 0 0 0 0 ./.

> 50.000 € 

bis 60.000 € 1 0 0 1 0%

> 60.000 € 

bis 70.000 € 0 0 0 0 ./.

> 70.000 € 

bis 80.000 € 0 0 0 0 ./.

> 80.000 €
0 0 0 0 ./.

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Anmerkungen:

Es gibt keine Tarifbindung, aber für gleiche Arbeit wird die gleiche Vergütung gezahlt.

> 50 % bis 75 % 100%

> 75 % ./.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 3

Entgeltgleichheit M

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % 33%

> 30 % bis 50 % ./.

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

25%

75%

20%
25% 26% 25%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

4 4 4 4

21 20 19 16

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

0

0,5

1

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Grundstücks- Gesellschaft TRAVE mbH 

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

0 0 10 10

davon Frauen: 49 40

31.12.2019 ./. ./. 30% 30%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 89

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

siehe Seite 2

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:
Immobilienkauffrau/-mann

Anmerkungen:

Es wurde die Finanzierung der Notfallbetreuung von Kindern von Arbeitnehmer:innen über die FAW angeboten.

Da keine Inanspruchnahme erfolgte, wurde dieses Angebot wieder zurückgenommen.

Wenn die Hauswarte nicht in den Frauenanteil eingerechnet werden, beträgt dieser 56 %

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % 100%

Die Gesellschaft hat ausschließlich männliche Hauswarte. 

> 50 % bis 75 % 100%

> 75 % 100%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 4

TV, BR, MEntgeltgleichheit

45%55%

43%

45%
45% 45%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

16 17 17 16

72 75 74 73

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

3 3 3 3

6 6 6 6

0

2

4

6

8

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Eingruppieru

ng TVÖD / 

WWT m w d gesamt Frauenanteil

Gruppe II - 

II/III 0 3 0 3 100%

Gruppe III - 

III/IV 7 16 0 23 70%

Gruppe IV - 

IV/V 3 4 0 7 57%

Gruppe V 5 1 0 6 17%

Gruppe VI 2 0 0 2 0%Gesond. 

Vereinbarun

g (Basis 

WWT) 5 5 0 10 50%

Entgeltgrupp

e 11 2 0 0 2 0%

Entgeltgrupp

e 3 0 1 0 1 100%

Entgeltgrupp

e 5 1 1 0 2 50%

Entgeltgrupp

e 6 0 2 0 2 100%

Entgeltgrupp

e 7 0 1 0 1 100%

Entgeltgrupp

e 8 1 4 0 5 80%

Entgeltgrupp

e 9 3 5 0 8 63%

Lohngruppe 

IV 

Hauswarte 16 0 0 16 0%

Lohngruppe 

V Hauswarte 1 0 0 1 0%
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KWL GmbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

2 2 2 2

davon Frauen: 14 24

31.12.2019 50% 50% 50% 50%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 38

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

> 30.000 € 

bis 40.000 € 0 8 0 8 100%

> 40.000 € 

bis 50.000 € 3 2 0 5 40%

> 50.000 € 

bis 60.000 € 7 9 0 16 56%
> 60.000 € 

bis 70.000 € 2 1 0 3 33%
> 70.000 € 

bis 80.000 € 1 0 0 1 0%

> 80.000 € 1 2 0 3 67%

TVÖD E8 0 1 0 1 100%

TVÖD E11 0 1 0 1 100%

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Anmerkungen:

Homeoffice ist möglich, wenn Kind/er erkrankt sind und keine Betreuung durch Dritte möglich ist.

In Ausnahmefällen können Kinder (stundenweise) ins Büro mitkommen.

Entgeltgleichheit BR, M

> 50 % bis 75 % 100%

> 75 % 73%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 3

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % 100%

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

63%
37%

63%

60%

63% 63%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

14 14 15 17

24 21 23 21

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

1 1

0

0,5

1

1,5

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt

20

TOP 4.1

53 von 179 in Zusammenstellung



Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

1 1 1 1

davon Frauen: 6 7

31.12.2019 0% 0% 0% 0%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 13

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

bis 30.000 €
0 1 0 1 100%

> 30.000 € 

bis 40.000 € 0 3 0 3 100%

> 40.000 € 

bis 50.000 € 1 2 0 3 67%

> 50.000 € 

bis 60.000 € 1 1 0 2 50%

> 60.000 € 

bis 70.000 € 3 0 0 3 0%

> 70.000 € 

bis 80.000 € 0 0 0 0 ./.

> 80.000 € 1 0 0 1 0%

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Anmerkungen:

Homeoffice ist möglich, wenn Kind/er erkrankt sind und keine Betreuung durch Dritte möglich ist.

In Ausnahmefällen können Kinder (stundenweise) ins Büro mitkommen.

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % ./.

> 50 % bis 75 % 100%

> 75 % ./.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 3

Entgeltgleichheit BR, M

54%
46%

36% 42% 42%
54%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

1 1 1 1

10 11 11 12

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

1 1

0

0,5

1

1,5

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

5 5 5 5

davon Frauen: 5 30

31.12.2019 100% 100% 100% 100%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 35

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

bis 30.000 €
0 11 0 11 100%

> 30.000 € 

bis 40.000 € 3 11 0 14 79%

> 40.000 € 

bis 50.000 € 2 5 0 7 71%

> 50.000 € 

bis 60.000 € 0 3 0 3 100%

> 60.000 € 

bis 70.000 € 0 0 0 0 ./.

> 70.000 € 

bis 80.000 € 0 0 0 0 ./.

> 80.000 €
0 0 0 0 ./.

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

 Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit

 Kaufmann/-frau für Büro-management

Veranstaltungskaufmann/-frau

Fachinformatiker:in

Anmerkungen:

> 50 % bis 75 % 100%

> 75 % 100%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 6

Entgeltgleichheit BR, M

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % 100%

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

86%

14%

85%

87% 87%

86%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

16 18 14 15

18 20 24 20

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

5 5 5
8

7 9 7

10

0

5

10

15

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Lübecker Hafen-Gesellschaf mbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

k. A. k. A. k. A. 27

davon Frauen: 517 51

31.12.2019 k. A. k. A. k. A. 11%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 568

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

siehe Seite 2

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung

Fachkraft für Hafenlogistik

Anmerkungen:

Zielgrößen zur gleichberechtigen Teilhabe von Männern und Frauen

Für die Besetzung des Aufsichtsrates mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 wurde eine Zielquote von jeweils 33 % festgelegt sowie für die 
Besetzung der Geschäftsführung mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine Zielquote von 0 %.
Die Geschäftsführung legt für die Besetzung der 1. Führungsebene nach der Geschäftsführung mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine 
Zielquote von 25 % fest.
Die Geschäftsführung legt für die Besetzung der 2. Führungsebene nach der Geschäftsführung mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine
 Zielquote von 25 % fest
Zum 31.12.2019 liegt die Frauenquote der 1. und 2 Führungsebene bei 0%  Auf Ebene des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung sind  
die Quoten bereits zum 31.12.2019 realisiert.

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % 89%

> 30 % bis 50 % 71%

> 50 % bis 75 % 50%

> 75 % 13%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 5

Entgeltgleichheit TV, BR

9%

91%

10%
10%

9% 9%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

38 36 46 56
438 416 511 512

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

2 1 2
5 5

11
16

0

5

10

15

20

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Eingruppierung MEG Umschlagtarif Stand 31.12.2019

Lohngruppe m w d

Gesamterge

bnis Frauenanteil Lohngruppe m w d

Gesamterge

bnis

Frauen-

anteil

LG  IV 0 0 0 0 0 LG  IV 1 0 0 1 0

LG  III8 5 1 0 6 17% LG  III8 5 0 0 5 0

LG  III 67 2 0 69 3% LG  III 90 0 0 90 0

LG  II 23 0 0 23 0% LG  II 8 0 0 8 0

LG  I 2 0 0 2 0% LG  I 0 0 0 0 0

Gesamterge

bnis 97 3 0 100 3%

Gesamterge

bnis 104 0 0 104 0

Eingruppierung Hafentarif Stand 31.12.2019 AT Stand 31.12.2019

Lohngruppe m w d Gesamt Frauenanteil

Jahresarbeit

nehmerbrutt m w d gesamt

Frauen-

anteil

LG  VIIA 15 0 0 15 0 > 80.000 € 0 1 0 1 100%

LG  VII 49 0 0 49 0 > 90.000 € 0 1 0 1 100%

LG  VI 1 0 0 1 0 > 100.000 € 1 0 0 1 0%

LG  V 93 0 0 93 0

> 110.000 € 

bis 130.000 € 5 0 0 5 0%

LG  IV 14 0 0 14 0 > 130.000 € 1 0 0 1 0%

Gesamt 172 0 0 172 0 > 200.000 € 1 0 0 1 0%

Eingruppierung TVöD Stand 31.12.2019

Gesamterge

bnis 8 2 0 10 20%

Entgeltgrupp

en m w d gesamt Frauenanteil

E14 3 0 3 0

E13 5 0 5 0

E12 4 1 0 5 20%

E11 22 4 0 26 15%

E10 5 3 0 8 38%

E9C 1 0 1 100%

E9B 39 14 0 53 26%

E9A 1 0 1 100%

E8 20 5 0 25 20%

E7 28 12 0 40 30%

E6 5 4 0 9 44%

E5 6 1 0 7 14%

Gesamterge

bnis 137 46 0 183 25%

Eingruppierung Umschlagtarif ohne MEG Stand 31.12.2019
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Baltic Rail Gate GmbH

1 Geschäftsführerin 2016 2017 2018 2019

1 Geschäftsführer k.A. k.A. k.A. 1

davon Frauen: 27 1

31.12.2019 k.A. k.A. k.A. 100%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 28

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

AT
0 1 0 1 100%

weiter Seite 

2

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Anmerkungen:

Aus Datenschutzgründen ist die Vergütungshöhe der AT Beschäftigten nicht angegeben.

BRG ist Mitglied im Verein Familie im Hansebelt, die kurzrfistige Kinderbetreuung anbietet.

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % 0%

> 30 % bis 50 % ./.

> 50 % bis 75 % ./.

> 75 % ./.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 4

Entgeltgleichheit TV, BR

4%

96%

5% 5% 4%
4%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

1 0 0 1
18 21 23

27

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

0

0,5

1

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Eingruppierung Speditionstarif Stand 31.12.2019

Lohngruppe m w d Gesamt Frauenanteil

LG  K3 13 1 0 14 7%

LG  K4 0 0 0 0 0

LG  K5 0 0 0 0 0

LG  K6 1 0 0 1 0

Gesamt 14 1 0 15 7%

Eingruppierung Umschlagtarif ohne MEG Stand 30.06.2019

Lohngruppe m w d Gesamt Frauenanteil

LG  IV 0 0 0 0 0

LG  III+5 11 0 11 0

LG  III 0 0 0 0 0

LG  II 0 0 0 0 0

LG  I 0 0 0 0 0

Gesamt 11 0 0 11 0
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European Cargo Logistics GmbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

k.A. k.A. k.A. 8

davon Frauen: 27 37

31.12.2019 k.A. k.A. k.A. 50%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 64

Jahresarbeit

nehmer

brutto m w d gesamt Frauenanteil

Angaben 

fehlen

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung

inklusive Umschüler:innen

Anmerkungen:

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % 100%

> 30 % bis 50 % 83%

> 50 % bis 75 % 100%

> 75 % 100%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 3

Entgeltgleichheit BR

58%

42%

56% 55%

62%

58%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

17 17 16 16

37 39 44 48

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

5 5 5 5

10 11 11 10

0

5

10

15

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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LHG-Service Gesellschaft mbH

2 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

k.A. k.A. k.A. 10

davon Frauen: 73 11

31.12.2019 k.A. k.A. k.A. 0%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 84

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

siehe Seite 2

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Kfz-Mechatroniker:in

Kfz-Elektroniker:in

Anmerkungen:

Die Skandic Service GmbH (SSG) wurde zum 31.12.2019 auf die LHG-SG verschmolzen. Ab dem Jahr 2019 sind die ehemals bei der SSG 

angestellten 7 Mitarbeitenden bei der LHG-SG angestellt.

> 50 % bis 75 % ./.

> 75 % ./.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 3

Entgeltgleichheit TV, BR

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % 100%

> 30 % bis 50 % 100%

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

13%

87%

14%
14%

14%

13%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

3 3 3 4

70 69 70 80

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

4 5 5
7

0

2

4

6

8

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Eingruppierung Hafentarif Stand 31.12.2019

Lohngruppe m w d

Gesamterge

bnis Frauenanteil Lohngruppe m w d Gesamt

Frauen-

anteil

SG IV 4 0 0 4 0 LG  VIIB 1 0 0 1 0

SG III 43 0 0 43 0 LG  VIIA 3 0 0 3 0

KFZ II 2 0 0 2 0 LG  VII 6 0 0 6 0

KFZ III 2 3 0 5 60% Gesamt 10 0 0 10 0

KFZ IV 2 4 0 6 67%

KFZ V 4 4 0 8 50%

M 1 1 0 0 1 0%

M 3 5 0 0 5 0%

Gesamt 63 11 0 74 15%

AT zum 31.12.2019

Jahresarbeit

nehmerbrutt m w d gesamt Frauenanteil

> 70.000 € 1 0 0 1 0%

> 80.000 € 1 0 0 1 0%

> 110.000 € 

bis 130.000 € 1 0 0 1 0%

> 130.000 € 0 0 0 0 ./.

> 200.000 € 1 0 0 1 0%

Gesamt 4 0 0 4 0%

Eingruppierung Haustarif SG  Stand 31.12.2019
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Nordic Rail Service GmbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

k.A. k.A. k.A. 6

davon Frauen: 40 2

31.12.2019 k.A. k.A. k.A. 0%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 42

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

AT
4 0 0 4 0%

weiter Seite 

2

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Elektroniker:in für Betriebstechnik

Anmerkungen:

Aus Datenschutzgründen erfolgt keine Angabe zu der Höhe der AT-Gehälter

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % ./.

> 50 % bis 75 % ./.

> 75 % ./.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 3

Entgeltgleichheit TV, BR

5%

95%

3%
3% 2%

5%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

3 3 3 4

27 34 40 38

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

1 1 1

0

0,5

1

1,5

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt

30

TOP 4.1

63 von 179 in Zusammenstellung



Eingruppierung ETV Stand 31.12.2019

  

Entgeltgrupp
m w d gesamt Frauenanteil

  E10 1  0  0 1  0

  E9 1  0  0 1  0

  E8 1  0  0 1  0

  E7 1  1  0 2  50%

  E6 1  1  0 2  50%

  E5 8  0  0 8  0

  E4 15  0  0 15  0

  E3 2  0  0 2  0

  Gesamt 30  2  0 32  6%

Eingruppierung Kfz Stand 31.12.2019

  

Entgeltgrupp
m w d gesamt Frauenanteil

  Kfz V 1  0  0 1  0  

  Kfz III 3  0  0 3  0  

  Aushilfen 2  0  0 2  0  

  Gesamt 6  0  0 6  0  
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Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH

1 Geschäftsführerin 2016 2017 2018 2019

1 1 2 2

davon Frauen: 8 11

31.12.2019 100% 100% 50% 50%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 19

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

TVÖD E 5
2 1 0 3 33%

TVÖD E 6
1 1 0 2 50%

TVÖD E 7
0 2 0 2 100%

TVÖD E 8
2 1 0 3 33%

TVÖD E 9
2 7 0 9 78%

TVÖD E 10
0 0 0 0 ./.

> TVÖD E 10
0 0 0 0 ./.

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Veranstaltungskaufmann/-frau

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Duales Studium Eventmanagement

Anmerkungen:

> 50 % bis 75 % 83%

> 75 % ./.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 5

Entgeltgleichheit TV, BR

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % ./.

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

58%
42%

63% 63%

58% 58%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

7 6 6 6

12 13 13 13

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

3
1 1 1

6

4 5 5

0

2

4

6

8

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Stadtwerke Lübeck Holding GmbH

2 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

11 11 5 4

davon Frauen: 7 10

31.12.2019 73% 82% 80% 25%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 17

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

TV-V 5
0 1 0 1 100%

TV-V 6
0 1 0 1 100%

TV-V 7
0 1 0 1 100%

TV-V 9
1 2 0 3 67%

TV-V 10
0 1 0 1 100%

TV-V 12
2 1 0 3 33%

TV-V 13
0 2 0 2 100%

TV-V 14
3 0 0 3 0%

AT 1 1 0 2 50%

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Anmerkungen:

Aufgrund interner Umstrukturierungsmaßnahmen im SWLH-Konzern gab es in 2018 Personalverschiebungen von der Stadtwerke Lübeck Holding 

GmbH in die Stadtwerke Lübeck GmbH und die Netz Lübeck GmbH.

Im Stadtwerke Lübeck Holding Konzern werden verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 

zur Förderung der Entgleichheit angeboten, die auf der nachfolgenden Seite dargestellt sind.

Aus Datenschutzgründen ist die Vergütungshöhe der AT Beschäftigten nicht angegeben.

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % 100%

> 50 % bis 75 % 83%

> 75 % 0%

Entgeltgleichheit TV, BR, M

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 6

59%
41%

66% 71% 61% 59%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

21 30 6 8

40 36
12 9

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

7 5

13 13

0

5

10

15

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Maßnahmen, um Nachteile zu kompensieren, die vor allem Frauen als Folge der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung erfahren

Ferienbetreuung auf dem Ringstedtenhof 3 Wochen p.a. 

Kindernotfallbetreuung konzernweit 

Vermittlung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder durch die Arbeitswohlfahrt ggf deutschlandweit 

3 Kinder-Betreuungszimmer 

Teilnahme am Audit berufundfamilie seit 2007 

Ausbildung in Teilzeit

Job-Sharing Angebote und gezielte Suche nach "Tandem-Partner:innen Bewerbungen"

 Mitarbeiter.innen wird ermöglicht eine Stelle in Teilzeit auszuüben und parallel ein privates Studium zu absolvieren.

Corrente (Sozialberatung) 

Senior Trainee Programm Wiedereinstieg

Belegrechte für Krippenplätze

Homeoffice ist mittlerweile fast auf allen Büroarbeitsplätzen im Konzern  möglich 

Informationsveranstaltungen zu Themen "Pflege" und "Eltern" 

Beratung und Vermittlung von Dienstleistungen für Beschäftigte mit zu pflegenden Angehörigen deutschlandweit 

 Seminarkatalog zum Thema 50+, welches Veranstaltungen für Frauen und Männer mit spezifischen Themen beinhaltete.

 Pilotprojekt, das interne PotenFale fördern soll.Hier sollen TeilzeitkräGe und ältere BeschäGigte explizit in den Fokus genommen werden.

Vermehrt werden Weiterbildungen als Inhouse-Seminare angeboten, so dass die Reisetätigkeit entfällt.

Das Unternehmen leistet auch einen Beitrag zur Änderung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, in dem auch die Verantwortung von

Vätern für die Familie in den Fokus gerückt wird. 2019 trat der Konzern dem "Väternetzwerk" bei, dessen Ziel es ist, die 

Vereinbarkeitsbedürfnisse von Vätern stärker sichtbar zu machen. 

Maßnahmen, um Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern zu erreichen

Alle Gesellschaften, in denen Mitarbeiter:innen beschäftigt sind, sind tarifgebunden und Mitglied im KAV.

Die Gleichstellungsbeauftragte wird beteiligt bei der Ausschreibung einer Stelle. Sie kann an allen Vorstellungsgesprächen teilnehmen und 

sie, bzw. ihre Vertretung, entscheiden über die Teilnahme.

Für  externe hochqualifizierte Frauen wurde in 2019 ein Senior Trainee Programm Wiedereinstieg in Teilzeit durchgeführt.

Im Rahmen der alle zwei Jahre vorliegenden Frauenförderpläne werden Maßnahme zur Erhöhung des Frauenanteils verabschiedet in Bereichen,

in denen Frauen unterrepräsentiert sind 

Aufsichtsräte und Geschäftsführungen verabschieden jedes Jahre persönliche, entgeltrelevante Gleichstellungsziele.

Es werden keine (neuen) Minijobverträge abgeschlossen.

Erstellen geeignete Studentinnen im Konzern in 2020 eine Master- oder Bachelorarbeit und sind die Inhalte wirtschaftlich oder technisch 

geeignet um vom Fachbereich weiterentwickelt zu werden, so können in 2021 zwei Absolventinnen einen einjährigen Vertrag erhalten, um die

 gewünschte inhaltliche Ausgestaltung weiter voranzutreiben

Seit  zwei Jahren  werden gezielt, mit einem "Busfahrer:innen- Tag" Frauen angesprochen für den Beruf der Busfahrer:in bzw. auch Fährführer:in

 Die Headhunter sind aufgefordert, speziell Frauen für die PosiFonen anzusprechen und Profile von Frauen vorzulegen. Beim Abschluss der 

Rahmenverträge wurde darauf geachtet, dass die Headhunter Erfahrungen zur gezielten Ansprache von Frauen mitbringen und glaubwürdig 

vertreten können.

Mitglied im Projekt "Gender Dax", um an den wissenschaftlichen Erkenntnissen für eine bessere Frauenförderung in hochqualifizierten Berufen 

besser zu partizipieren und auch um für potentielle Bewerber:innen deutlich zu machen, dass der Konzern für hochqualifizierte Frauen ein 

attraktiver Arbeitgeber ist

Zielgrößen zur gleichberechtigen Teilhabe von Männern und Frauen

Die Stadtwerke Lübeck Holding GmbH hat am 24.05.2017 und nochmalig am 12.12.2019 nach entsprechender Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats 

Folgendes beschlossen:

Für die Besetzung des Aufsichtsrates mit Frauen und Männern zum Stichtag 30.06.2022 wurde eine Quote von jeweils 50 % festgelegt sowie für die 

Besetzung der Geschäftsführung mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine Zielquote von 0%.

Die Geschäftsführung hat die Zielquote bei der Besetzung der 1. und 2. Führungsebene auf jeweils 30 % festgelegt.

Zum 31.12.2019 liegt die Frauenquote in der 1. Führungsebene bei 25 % und in der 2. Führungsebene bei 0 % (aufgrund einer in 2018 durchgeführten 

Umorganisation). Die Frauenquote im Aufsichtsrat beträgt in 2019 33%. 
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Stadtwerke Lübeck GmbH

2 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

22 23 17 19

davon Frauen: 82 68

31.12.2019 18% 17% 29% 32%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 150

Tarifvertrag 

TV-V m w d gesamt Frauenanteil

TV-V 5 1 5 0 6 83%

TV-V 6 7 5 0 12 42%

TV-V 7 18 17 0 35 49%

TV-V 8 0 9 0 9 100%

TV-V 9 10 8 0 18 44%

TV-V 10 13 7 0 20 35%

TV-V 11 5 11 0 16 69%

TV-V 12 8 2 0 10 20%

TV-V 13 8 1 0 9 11%

TV-V 14 3 1 0 4 25%

TV-V 15 2 0 0 2 0%

AT 7 2 0 9 22%

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

Anmerkungen:

Aufgrund interner Umstrukturierungsmaßnahmen im SWLH-Konzern gab es in 2018 Personalverschiebungen von der Stadtwerke Lübeck GmbH 

in die Netz Lübeck GmbH.

Aus Datenschutzgründen ist die Vergütungshöhe der AT Beschäftigten nicht angegeben.

Weitere Maßnahmen sind unter der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH aufgeführt.

> 50 % bis 75 % 90%

> 75 % 67%

Entgeltgleichheit TV, BR, M

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 6

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % 75%

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

45%
55%

47% 47%

43%

45%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

38 35 21 29
159 159 119 121

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

2

0

1

2

3

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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TraveNetz GmbH (bis 30.06.2020 Netz Lübeck GmbH)

1 Geschäftsführerin 2016 2017 2018 2019

         * 19 20 39 41

davon Frauen: 314 126

31.12.2019 11% 10% 28% 24%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 440

Tarifvertrag 

TV-V m w d gesamt Frauenanteil

siehe Seite 2

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Kauffrau/-mann für Büromanagement

Industriekauffrau/-mann

Duales Studium Elektro.-Informationstechnik

Elektroniker:in für Betriebstechnik

Anmerkungen:

Aufgrund interner Umstrukturierungsmaßnahmen im SWLH-Konzern gab es in 2018 Personalverschiebungen von der Stadtwerke Lübeck GmbH 

und der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH in die Netz Lübeck GmbH.

Aus Datenschutzgründen ist die Vergütungshöhe der AT Beschäftigten nicht angegeben.

Weitere Maßnahmen sind unter der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH aufgeführt.

* Es handelt sich um eine Interimsgeschäftsführerin, die bis zum 30.06.2020 tätig war . Seit dem 01.07.2020 ist die Geschäftsführung mit einem

mann besetzt.

> 50 % bis 75 % 92%

> 75 % 70%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 6

Entgeltgleichheit TV, BR, M

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % 77%

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

29%

71%

17% 16%

29% 29%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

34 36 77 85

294 290 346 355

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

1 2 7 10
22 21

34 32

0

10

20

30

40

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Tarifvertrag 

TV-V m w d gesamt Frauenanteil

TV-V 2 0 4 0 4 100%

TV-V 3 0 7 0 7 100%

TV-V 4 12 1 0 13 8%

TV-V 5 18 10 0 28 36%

TV-V 6 47 15 0 62 24%

TV-V 7 69 13 0 82 16%

TV-V 8 30 21 0 51 41%

TV-V 9 44 20 0 64 31%

TV-V 10 41 13 0 54 24%

TV-V 11 19 10 0 29 34%

TV-V 12 11 1 0 12 8%

TV-V 13 8 5 0 13 38%

TV-V 14 5 6 0 11 55%

AT 10 0 0 10 0%
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TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

2 2 2 0

davon Frauen:

31.12.2019 0% 0% 0% ./.

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 0

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

bis 30.000 €
0 0 0 0 ./.

> 30.000 € 

bis 40.000 € 0 0 0 0 ./.

> 40.000 € 

bis 50.000 € 0 0 0 0 ./.

> 50.000 € 

bis 60.000 € 0 0 0 0 ./.

> 60.000 € 

bis 70.000 € 0 0 0 0 ./.

> 70.000 € 

bis 80.000 € 0 0 0 0 ./.

> 80.000 € 0 0 0 0 ./.

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Anmerkungen:

Die TraveKom hat zum 31.12.2019 ihre ursprünglichen Aufgabe des Breitbandausbaus an die Stadtwerke Lübeck GmbH und die Netz Lübeck

GmbH übertragen. Seit dem 01.01.2019 hat sie neue Aufgaben, nämlich die Vermarktung des Geschäftsmodells Smart City Beratung und 

Infrastruktur übernommen. Das Personal ist zum 01.01.2019 zusammen mit der Aufgabe Breitbandausbau in die Stadtwerke Lübeck GmbH  

bzw. die Netz Lübeck GmbH gewechselt, daher ist zum 31.12.2019 kein Personal in der TraveKom angestellt. 

Je nach Auftragslage sollen in den nächsten Jahren neue Stellen in der TraveKom geschaffen werden.

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % ./.

> 50 % bis 75 % ./.

> 75 % ./.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Entgeltgleichheit

0%0%

29%
38% 38%

0%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

2 2 2

5 6 6

0

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

0

0,5

1

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Stadtverkehr Lübeck GmbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

19 18 19 22

davon Frauen: 418 78

31.12.2019 26% 28% 32% 32%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 496

Entgeltgrup

pe TV-N-SH m w d gesamt Frauenanteil

siehe Seite 2

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Fachkraft im Fahrbetrieb

Kfz-Mechatroniker:in Nutzfahrzeugtechnik

Kfz-Mechatroniker:in System- u Hochvolttechnik

Anmerkungen:

Weitere Maßnahmen sind unter der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH aufgeführt.

Aus Datenschutzgründen ist die Vergütungshöhe der AT Beschäftigten nicht angegeben.

Zielgrößen zur gleichberechtigen Teilhabe von Männern und Frauen

Die Stadtverkehr Lübeck GmbH hat am 13.09.2017 nach entsprechender Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats Folgendes beschlossen:

Für die Besetzung des Aufsichtsrates mit Frauen und Männern zum Stichtag 30.06.2022 wurde eine Quote von jeweils 50 % festgelegt sowie für die 

Besetzung der Geschäftsführung mit Frauen zum Stichtag 30.06.2022 eine Zielquote von 0%.

Die Geschäftsführung hat die Zielquote bei der Besetzung der 1. Führungsebene auf 34 % und bei der 2. Führungsebene auf 24 % festgelegt.

Zum 31.12.2019 liegt die Frauenquote in der 1. Führungsebene bei 60% und in der 2. Führungsebene bei 33%. Die Frauenquote im Aufsichtsrat beträgt rund 

33%. 

> 50 % bis 75 % 43%

> 75 % 56%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 6

Entgeltgleichheit TV, BR, M

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % ./.

> 30 % bis 50 % 50%

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

16%

84%

13% 14%

15%
16%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

38 49 52 50

456 448 440 446

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

6 4 3 3

16
15 14 13

0

5

10

15

20

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Entgeltgrup

pe TV-N-SH m w d gesamt Frauenanteil

2 7 7 100%

3 3 2 5 40%

4 28 7 35 20%

5 298 35 333 11%

6 13 7 20 35%

7 21 5 26 19%

7A 16 1 17 6%

8 15 2 17 12%

9 10 3 13 23%

10 5 1 6 17%

11 3 3 0%

12 1 3 4 75%

13 1 1 2 50%

14 1 1 2 50%

15 1 2 3 67%

AT 2 1 3 33%
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Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

2 2 2 2

davon Frauen: 134 25

31.12.2019 0% 0% 0% 0%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 159

Entgeltgrup

pe TV-LVG m w d gesamt Frauenanteil

AUSHILF
6 0 0 6 0%

4
6 10 0 16 63%

5
111 13 0 124 10%

6
4 2 0 6 33%

7
5 0 0 5 0%

12
1 0 0 1 0%

AT
1 0 0 1 0%

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Die Ausbildung erfolgt beim Stadtverkehr Lübeck

Anmerkungen:

Weitere Maßnahmen sind unter der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH aufgeführt.

Eine erhöhte Anzahl an Mitarbeitenden in 2019 ist auf die steigende Verkehrsleistung im Auftrag der SL zurückzuführen.

Aus Datenschutzgründen ist die Vergütungshöhe der AT Beschäftigten nicht angegeben.

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % 0%

> 30 % bis 50 % ./.

> 50 % bis 75 % 50%

> 75 % ./.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 6

Entgeltgleichheit TV, BR, M 

16%

84%

8%
11% 10%

16%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

4 2 3 8

120 123 136 151

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

0

0,5

1

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Theater Lübeck gGmbH

1 Geschäftsführer 2016 2017 2018 2019

3 3 3 3

davon Frauen: 172 191

31.12.2019 33% 33% 33% 33%

Beschäftigte (ohne Führungskräfte und Auszubildende): 363

Jahresarbeit

nehmerbrutt

o m w d gesamt Frauenanteil

bis 30.000 €
45 110 0 155 71%

> 30.000 € 

bis 40.000 € 51 53 0 104 51%

> 40.000 € 

bis 50.000 € 10 53 0 63 84%

> 50.000 € 

bis 60.000 € 23 8 0 31 26%

> 60.000 € 

bis 70.000 € 8 2 0 10 20%

> 70.000 € 

bis 80.000 € 0 0 0 0 ./.

> 80.000 €
0 0 0 0 ./.

Auszubildende:

Ausbildungsberufe:

Veranstaltungstechniker:in

Maskenbildner:in

Anmerkungen:

Es finden folgende Tarifverträge in der Theater Lübeck gGmbH Anwendung:
TVöD, Normalvertrag (NV) Bühne und Tarifvertrag für Musiker in Konzert und Theaterorchestern (TVK) des Deutschen Bühnenverein

> 50 % bis 75 % 83%

> 75 % 63%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 4

Entgeltgleichheit TV, BR

Stundenanteil 

Teilzeit
Frauenanteil

bis 30 % 59%

> 30 % bis 50 % 84%

per 31.12.2019 per 31.12.2019

Geschäftsführung andere Führungskräfte Beschäftigte zum 31.12.2019

Entwicklung des Frauenanteils Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

53%
47%

51% 51%

53% 53%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

65 66 96 111

209 210
245 252

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

0
1 1 1

3
4

0

2

4

6

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

davon Frauen Gesamt
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Gesamtübersichten 

 
 
 

Anzahl Männer Frauen

Frauen-

anteil Anzahl Männer Frauen

Frauen-

anteil Anzahl Männer Frauen

Frauen-

anteil

BQL Berufsausbildungs- 

und 

Qualifizierungsagentur 

Lübeck GmbH 2 2 0 0% 4 0 4 100% 69 27 42 61%

Entsorgungszentrum 

Lübeck GmbH 1 1 0 0% 1 1 0 0% 20 15 5 25%

Grundstücks-

Gesellschaft TRAVE 

mbH 1 1 0 0% 10 7 3 30% 89 49 40 45%

KWL GmbH 1 1 0 0% 2 1 1 50% 38 14 24 63%

Wirtschaftsförderung 

Lübeck GmbH 1 1 0 0% 1 1 0 0% 13 6 7 54%

Lübeck und 

Travemünde Marketing 1 1 0 0% 5 0 5 100% 35 5 30 86%

Lübecker Hafen-

Gesellschaft mbH 1 1 0 0% 27 24 3 11% 568 517 51 9%

Baltic Rail Gate GmbH 2 1 1 50% 1 0 1 100% 28 27 1 4%

European Cargo 

Logistics GmbH (ECL) 1 1 0 0% 8 4 4 50% 64 27 37 58%

LHG Service-

Gesellschaft mbH 2 2 0 0% 10 10 0 0% 84 73 10 12%

Nordic Rail Service 

GmbH 1 1 0 0% 6 6 0 0% 42 40 2 5%

Lübecker Musik- und 

Kongreßhallen GmbH 1 0 1 100% 2 1 1 50% 19 8 11 58%

Stadtwerke Lübeck 

Holding GmbH 2 2 0 0% 4 3 1 25% 17 7 10 59%

Stadtwerke Lübeck 

GmbH 2 2 0 0% 19 13 6 32% 150 82 68 45%

Netz Lübeck GmbH 1 0 1 100% 41 31 10 24% 440 314 126 29%
TraveKom 

Telekommunikationsge

sellschaft mbH 1 1 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%

Stadtverkehr Lübeck 

GmbH 1 1 0 0% 22 15 7 32% 496 418 78 16%

Lübeck-Travemünder 

Verkehrsgesellschaft 

mbH 1 1 0 0% 2 2 0 0% 159 134 25 16%

Theater Lübeck gGmbH 1 1 0 0% 3 2 1 33% 363 172 191 53%

Gesamt 23 20 3 13% 165 119 46 28% 2331 1763 567 24%

Gesellschaft

Geschäftsführung Führungskräfte Beschäftigte

Übersicht über alle Gesellschaften

Stand 31.12.2019
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Gesellschaft
Teilzeitbeschäftigung 

möglich

Führung in 

Teilzeit 

möglich

Ausbildung 

in Teilzeit 

möglich

Flexible 

Arbeitszeitgestaltung 

(z.B. Gleitzeit)

Telearbeit/

Homeoffice 

möglich

Rückkehr-/

Wiedereinstieg

sangebote nach 

Abwesenheit (z. 

B. wegen 

Erziehung, 

BQL Berufsausbildungs- 

und 

Qualifizierungsagentur 

Lübeck GmbH ja ja ja ja ja ja

Entsorgungszentrum 

Lübeck GmbH ja entfällt entfällt ja ja nein

Grundstücks-

Gesellschaft TRAVE 

mbH ja ja nein ja nein ja

KWL GmbH ja entfällt entfällt ja ja nein

Wirtschaftsförderung 

Lübeck GmbH ja entfällt entfällt nein ja ja

Lübeck und 

Travemünde Marketing ja ja ja ja ja ja

Lübecker Hafen-

Gesellschaft mbH ja ja ja ja ja nein

Baltic Rail Gate GmbH ja entfällt entfällt ja ja ja

European Cargo 

Logistics GmbH (ECL) ja nein nein ja ja nein

LHG Service-

Gesellschaft mbH ja nein nein ja ja nein

Nordic Rail Service 

GmbH ja nein nein ja ja nein

Lübecker Musik- und 

Kongreßhallen GmbH ja ja ja ja ja

Stadtwerke Lübeck 

Holding Konzern ja ja ja ja ja ja

Theater Lübeck gGmbH ja ja nein ja nein ja

Übersicht über alle Gesellschaften

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Stand 31.12.2019
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Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.110 - Personal- und Organisationsservice

Bearbeitung: Kristin Löwner (E-Mail: kristin.loewner@luebeck.de Telefon: 122-1175)

Personalbericht 2019 / 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

19.10.2020 Senat Nichtöffentlich zur Kenntnisnahme
27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
26.11.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
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S e i t e  |III 

 

 
Liebe Leser:innen, 
 
bereits seit 2004 legt die Hansestadt Lübeck in ihrem jährlichen Personalbericht umfangrei-
che Daten und Erläuterungen bezüglich aktueller personeller Entwicklungen vor. Durch Ge-
genüberstellung der Werte zu den Vorjahreszahlen werden Verläufe aufgezeigt, die Daten 
sodann teils tiefergehend aufgeschlüsselt. Kurze Kommentierungen lenken den Blick auf 
besonders prägnante Entwicklungen. Diese Ist-Werte samt Analyse verdeutlichen auch im 
diesjährigen „Personalbericht 2019 / 2020“ wieder eindrücklich bestehende sowie bereits 
sichtbar werdende, zukünftige Herausforderungen. Auch wenn sich der Effekt des demogra-
phischen Wandels beispielsweise im Berichtszeitraum noch nicht übermäßig bemerkbar 
macht, ist klar zu erkennen, dass dieses Thema eine der Kernherausforderungen in der Per-
sonalarbeit der kommenden Jahre sein wird.  
Während sich die Statistiken des ersten Teils auf den Berichtszeitraum des Kalenderjahres 
2019 beziehen, finden Sie im zweiten Part Ausführungen zum Sachstand zahlreicher Perso-
nalthemen und –projekte mit gesamtstädtischer Relevanz, wie beispielsweise den Zwischen-
stand der Umsetzung diverser Maßnahmen aus unseren „personalpolitischen Eckpunkten“. 
In diesem zweiten Teil des Personalberichts wird bisweilen von der strengen Begrenzung auf 
den Berichtszeitraum 2019 abgewichen, um die Weiterentwicklungen der Themen in 2020 
bis zur Veröffentlichung dieses Berichts mit aufzuzeigen. Da maßgeblich aber der Fokus auf 
2019 liegt, werden Sie eines der besonders relevanten Themen der Gegenwart nicht be-
leuchtet finden: COVID-19 und die Auswirkungen der Pandemie auf Personal, personalbe-
zogene Abläufe und Projekte. Wie nahezu jede Facette unseres Alltags wurde auch die Per-
sonalarbeit ganz erheblich hiervon bestimmt – um im Berichtsrhythmus zu bleiben, wird all 
dies jedoch erst im Personalbericht im nächsten Jahr („Personalbericht 2020 / 2021“) detail-
liert aufgezeigt. Einen Umstand will ich allerdings bereits heute erwähnen: aufgrund des Ein-
satzwillens und des strukturierten, lösungsorientierten Vorgehens aller Beteiligten war die 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Dies zeigt exemplarisch 
die Anwesenheitsquote der Kernverwaltung, die selbst zur Hochphase des Lockdowns 
(März: 84%, April: 86%, Mai: 90%) nur sehr geringfügig unterhalb der Quote der Vormonate 
lag (Januar & Februar 2020: je 87%), im Mai sogar darüber.   
 
Vielen Dank an die Kolleg:innen im Personal- und Organisationsservice, die sich erneut der 
zeitaufwändigen Datenerhebung und Datenanalyse für den vorliegenden Bericht gewidmet 
haben. Die statistischen Auswertungen ergeben in Kombination mit der Beschreibung der 
personalwirtschaftlichen und personalpolitischen Aktivitäten ein hohes Maß an Transparenz 
bezüglich der personellen Lage der Stadt und bilden damit eine hervorragende Grundlage für 
die weitere Steuerung der vorhandenen Personalthemen.  

 
Jan Lindenau 
Bürgermeister
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  Vorwort 

 

 

  

 

LESEHINWEIS 
 

Im vorliegenden Bericht werden als „Beschäftigte“ alle Gruppen von Mitarbeiter:innen unabhängig 

von Funktion und Statusgruppe gefasst. Anders als in der speziellen Tarifsprache des TVöD sind 

die Beamt:innen hier in die „Beschäftigten“ einbezogen. Bei einigen Themen werden zur besseren 

Veranschaulichung auch noch Differenzierungen nach der früheren tariflichen Unterscheidung in 

„Angestellte“ und „Arbeiter:innen“ vorgenommen. 

Dass der demographische Wandel der Bevöl-

kerung aufgrund des bereits absehbar daraus 

folgenden Personal- und insbesondere Fach-

kräftemangels zu einer extremen Herausfor-

derung für die Arbeitswelt werden wird, ist 

seit Längerem allseits bekannt. Und auch 

wenn sich die Altersaustritte in der Lübecker 

Kernverwaltung in 2019 gegenüber dem Vor-

jahr sogar leicht reduziert haben: die Hanse-

stadt Lübeck wird diese Entwicklung in be-

sonderem Maße treffen – 44 % des gesamten 

Personalbestands werden in den kommenden 

15 Jahren altersbedingt ausscheiden, in jedem 

Fachbereich mindestens 1/3 der derzeitigen 

Mitarbeiter:innen.  

 

Mit zahlreichen Maßnahmen wird schon heute 

hierauf reagiert, von fortlaufend verstärkten 

Aktivitäten in der Akquise über zahlreiche 

Maßnahmen zur optimalen Personalbindung, 

verbessertes Personalmarketing, attraktive 

Wege der Personalentwicklung aller Mitarbei-

tenden bis hin zu gezielten Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung. Auch wenn schon viele 

zielführende Ansätze sichtbar sind, bedarf es 

weiterhin intensivster Anstrengungen, um eine 

ausreichende Personaldeckung auch zukünftig 

sicherzustellen.  

Zur Ermittlung der effektivsten Ansatzpunkte 

ist es unerlässlich, dass die Daten, die für die 

Analyse, Weiterentwicklung und Steuerung 

der personalpolitischen Fragestellungen er-

forderlich sind, allen Entscheidungsträgern zur 

Verfügung stehen. Der vorliegende Personal-

bericht 2019 / 2020 stellt den aktuellen 

Stand stichtagsbezogen zum 31.12.2019 vor.  

 

Die inzwischen bewährte Struktur früherer 

Berichte wurde beibehalten. Der statistische 

Teil am Anfang des Berichts dokumentiert 

Daten und Fakten zu Personalbestand sowie 

Personalstruktur inklusive deren Entwicklung. 

Danach werden ein bis zwei aktuelle Schwer-

punktthemen aufgezeigt. Der letzte Teil des 

Berichts gibt Informationen über die Weiter-

entwicklung und Umsetzung von besonders 

relevanten Maßnahmen der Personalarbeit. 
 

Bis auf die gesamtstädtischen Übersichten am 

Anfang des Berichts, in denen auch die städti-

schen Eigenbetriebe/Sondervermögen einbe-

zogen werden, beziehen sich alle weiteren 

Angaben auf die Kernverwaltung der Hanse-

stadt Lübeck.  

Detaillierte Tabellen befinden sich ergänzend 

im Anhang. 

 
 

Der durch die Hansestadt Lübeck regelmäßig 

veröffentlichte Personalbericht fasst aktuelle 

Informationen zu Personalbestand und Perso-

nalentwicklung zusammen. Der Bearbeitungs-

status relevanter Fokusthemen wird näher 

erläutert, die Entwicklung diverser Kennzahlen 

im Mehrjahresverlauf aufgezeigt. 

 

Der hier vorgelegte „Personalbericht 

2019 / 2020“ setzt diese Tradition fort. Die 

statistischen Angaben im ersten Teil des Be-

richtes zum Personalbestand wurden einheit-

lich zum Stichtag 31.12.2019 erhoben.  So-

weit möglich und erkenntnisrelevant, werden 

daneben jeweils auch Entwicklungsverläufe 

über mehrere Jahre dargestellt. 
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1 Überblick Hansestadt Lübeck 
 

 

 

 

  
Personalbestand 
Gesamt 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1 - Gesamt der Beschäftigungsverhältnisse der Hansestadt Lübeck (Gesamt: 5.045) 

  

 

GESAMTBESTAND STEIGT WEITER 
 

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Personalbestand im Jahr 2019 um insgesamt 169 Beschäf-

tigte erhöht. Der Anstieg entspricht einem Zuwachs von ca. 3,5 %. In 2018 betrug der Zuwachs 

1,4 %. 

Der Anstieg erfolgte in der Kernverwaltung (+144), bei den Entsorgungsbetrieben (+20), den Seni-

or:inneneinrichtungen (+5) und dem Kurbetrieb Travemünde (+2). Lediglich bei den Lübecker 

Schwimmbädern ist der Personalbestand leicht gesunken (-2). 

 

KERNVERWALTUNG UND EIGENBETRIEBE 
 

Im Jahr 2019 haben keine grundsätzlichen personalrelevanten Verschiebungen zwischen Kernver-

waltung und Eigenbetrieben stattgefunden. Der Anteil der Kernverwaltung am Gesamtpersonalbe-

stand ist um 0,4 Prozentpunkte leicht angestiegen.  

 

Mit Stand 31.12.2019 ist die Hansestadt 

Lübeck mit 5.045 Beschäftigten eine der 

größten Arbeitgeber:innen der Region. Neben 

den Beschäftigten der Kernverwaltung um-

fasst der gesamte Personalbestand auch die 

Beschäftigten der Entsorgungsbetriebe, der 

Senior:inneneinrichtungen, der Lübecker 

Schwimmbäder und des Kurbetriebs Tra-

vemünde. 

 

Die Hansestadt Lübeck bietet mit flexiblen 

Arbeitszeiten, Teilzeitmöglichkeiten, mobilem 

Arbeiten und Telearbeit gute Chancen für die 

Vereinbarung von Familie und Beruf. Sie ist 

zudem Ausbildungsbetrieb für ein großes 

Spektrum an Ausbildungsberufen. 

 

 

Kernverwaltung
3.747
74,3%

Senior:inneneinrichtungen
568

11,3%

Entsorgungsbetriebe
649

12,9%

Lübecker Schwimmbäder
58

1,1%
Kurbetrieb Travemünde

23
0,5%
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Abbildung 2 - Entwicklung des Personalbestandes der Hansestadt Lübeck (2010-2019) 

 

 

 
  

 

LESEHINWEIS 
 

Eine tabellarische Darstellung des gesamtstädtischen Personalbestandes ist im Anhang, Tabelle 1, 

enthalten. Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, beziehen sich alle Personalbestands-

daten dieses Berichts auf den Stichtag 31.12.2019. 

 

4.186 4.205
4.256

4.207 4.168 4.154
4.215

4275
4.325

4.467

4.376 4.388
4.453

4.403

4.476
4.519

4.570

4647

4.719

4.869

4.576
4.624

4.700 4.690 4.676 4.663
4.712

4809

4.876

5.045

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stammpersonal Budgetrelevant Gesamtbestand

 

ANMERKUNG 
 

Durch die Umstellung auf dPersonal-

management (vorher KoPers) wurden die Erhe-

bungskriterien vereinzelter Datenbestände be-

reinigt. Z. B. werden die langzeiterkrankten 

Beamt:innen seit 2014 nicht mehr wie früher im 

Stammpersonal mitgezählt, sondern dem 

budgetrelevanten Personal zugeordnet. 

Dies kann in der Darstellung – wie z. B. in Ab-

bildung 2 - dazu führen, dass die Entwicklung 

der Zahlen zwischen 2013 und 2014 nicht ganz 

konsistent abgebildet werden kann. Durch die 

veränderte Sortierung entsteht der Eindruck, 

Stammpersonal und budgetrelevantes Personal 

würden sich entgegengesetzt entwickeln. 

Für die Beurteilung der Gesamtheit kann die 

Abweichung als unerheblich eingestuft werden. 
 

Die gleiche Aussage gilt auch für alle weiteren 

Darstellungen im vorliegenden Bericht, die die 

Entwicklung des Stammpersonals sowie des 

budgetrelevanten Personals zwischen 2013 und 

2014 betreffen. 

 

BEZUGSGRÖßEN 
 

Zur besseren Übersicht und um jahresüber-

greifende Entwicklungen aufzuzeigen, wird 

die Beschäftigtenstruktur, wie bereits in 

den bisherigen Personalberichten, nach 

drei Bezugsgrößen gegliedert: Stammper-

sonal, budgetrelevantes Personal und Ge-

samt der Beschäftigungsverhältnisse.  
 

STAMMPERSONAL 
 

Alle befristeten und unbefristeten Beschäfti-

gungsverhältnisse mit Bezahlung. 
 

BUDGETRELEVANTES PERSONAL 
 

Stammpersonal plus Auszubildende und An-

wärter:innen sowie sonstige budgetrelevante 

Beschäftigte wie geringfügig Beschäftigte, 

Praktikant:innen oder langzeiterkrankte Be-

amt:innen. 
 

GESAMT DER BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE 
 

Summe aller Beschäftigungsverhältnisse, 

d. h. budgetrelevantes Personal plus Beur-

laubte und sonstige Beschäftigte ohne Bezah-

lung. 
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Kernverwaltung 

  

 
 

In diesem Abschnitt erfolgt eine nähere Be-

trachtung der Kernverwaltung. In dieser detail-

lierten Ansicht wird der Personalbestand bis 

auf Fachbereichsebene dargestellt.  

 

Unter Einbeziehung aller Beschäftigtengrup-

pen - auch Auszubildende und Beurlaubte – 

besteht die Kernverwaltung der Hansestadt 

Lübeck am Stichtag 31.12.2019 aus 3.747 

Mitarbeiter:innen.  

 

Zur Kernverwaltung zählen auch 108 städti-

sche Mitarbeiter:innen, die zum Stichtag im 

Jobcenter eingesetzt waren (davon 98 im 

Stammpersonal). 
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2.828
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3.027 3.021

3.064

3.123

3.193
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2.935
2.911

2.948

3.184

3.242 3.249
3.300

3.382
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3.601

3.015
3.040

3.069

3.368 3.367 3.364
3.416

3.515

3.603

3.747
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Stammpersonal Budgetrelevant Gesamtbestand

 

Stammpersonal
3.306

Auzubildende/
Anwärter:innen

140

Sonstige Beschäftigte 
budgetrelevant

155

Sonstige Beschäftigte 
ohne Bezüge

146

Abbildung 3 - Beschäftigungsverhältnisse in der Kernverwaltung (Gesamt: 3.747) 

Abbildung 4 - Entwicklung des Gesamtpersonalbestandes in der Kernverwaltung (2010-2019) 
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Abbildung 5 - Entwicklung des Stammpersonals in Anzahl und Vollzeitäquivalenten (2010-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 6 - Entwicklung der unbefristeten Beschäftigten (2010-2019) 
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STAMMPERSONAL – ENTWICKLUNG ÜBER 10 JAHRE  
 

Kontinuierlich zeigt sich seit 2016 eine Zunahme des Stammpersonals. Der starke Anstieg im Jahr 

2013 begründet sich durch die Wiedereingliederung der Gebäudereinigung.  

Im aktuellen Berichtszeitraum ist die Personalkapazität um 102,7 Vollzeitäquivalente angestiegen 

(+3,6 %). Der Personalbestand hat sich um 113 Personen erhöht (+3,5 %) (siehe Abbildung 4 und 

Anmerkung auf Seite 3). Aufgrund von Wochenarbeitszeiterhöhungen im vorhandenen Personalbe-

stand fällt die prozentuale Steigerung der Vollzeitäquivalente etwas größer aus als die der Beschäf-

tigtenanzahl.  

Die Verteilung der Beschäftigten auf die Fachbereiche kann Tabelle 3, die Entwicklung des Perso-

nalbestands je Fachbereich Tabelle 4 des Anhangs entnommen werden. 

BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE 

SINKEN WEITER 
 

Der Anteil der befristet Beschäftigten ist mit 

insgesamt 2,2 % (72 Personen) nach wie vor 

niedrig.  

 

Ab 2014 sind die befristeten Beschäftigungsver-

hältnisse zunächst kontinuierlich gestiegen und 

erst in 2018 wieder gesunken. Diese Entwick-

lung hat sich in 2019 fortgesetzt.  

Der Frauenanteil an den befristeten Beschäftig-

ten hat sich von 70 % auf 68 % leicht verringert.  

Abbildung 8 - Befristet Beschäftigte je FB (Gesamt: 72) 
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Abbildung 7 - Entwicklung der befristeten Beschäftigten (2010-2019) 
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2 Personalbestand und -struktur 
in der Kernverwaltung 

 

 

 

2.1 
Laufbahn-  
und Statusgruppen 

 

 

  

 

 

STATUSGRUPPEN KONSTANT  
 

Das Verhältnis der Statusgruppen zueinander ist na-

hezu unverändert geblieben. Die Gruppe der Tarifbe-

schäftigten bildet mit 77 % den größten Anteil (2018: 

80 %). Ca. 68 % der Tarifbeschäftigten sind den FB 4 

und 5 zugeordnet, in denen überwiegend soziale, pä-

dagogische und gewerbliche Berufe vertreten sind. Die 

FB 1, 2 und 3 sind stärker auf klassische Verwal-

tungsaufgaben ausgerichtet. Hier liegt der Anteil der 

Beamt:innen höher. Im FB 3 ist durch die Zuordnung 

der Feuerwehr der Beamtenanteil am höchsten. Der 

Anstieg im Tarifbereich in 2013 erklärt sich durch die 

Rückführung der Gebäudereinigung in die Kernverwal-

tung. Die Abnahme der Anzahl der Beamt:innen von 

2013 auf 2014 erklärt sich dadurch, dass die langzeit-

erkrankten Beamt:innen nicht mehr im Stammperso-

nal geführt werden (s. auch Anmerkung S. 3). 

 

FB 1:
360

FB 2:
402

FB 3:
690

FB 4:
946

FB 5:
908

122 133

397

63 57

238 269

293

883 851

Tarifbeschäftigte Beamt:innen

 

Das Schleswig-Holsteinische Beamtenrecht 

unterscheidet zwei Laufbahngruppen mit je 

zwei Einstiegsämtern. Im diesem Bericht wird 

zur besseren Vergleichbarkeit sprachlich al-

lerdings weiterhin die Kategorisierung für 

beide Statusgruppen nach dem einfachen, 

mittleren, gehobenen und höheren Dienst 

vorgenommen. 

 

    Laufbahngruppe   Einstiegsamt 
 

Einfacher D. 1 1 

Mittlerer D. 1 2 

Gehobener D. 2 1 

Höherer D. 2 2 

Abbildung 9 - Entwicklung der Statusgruppen im Stammpersonal (2010-2019) 

Abbildung 10 - Statusgruppen je FB im Stammper-

sonal 
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ANSTIEG IN ALLEN LAUFBAHNGRUPPEN 
 

Die Zusammensetzung des Personals nach 

den Laufbahngruppen ist in ihrer Grund-

struktur unverändert. Der 2019 fortgesetzte 

Trend der Personalverstärkung in der Kern-

verwaltung verteilt sich, anders als im letz-

ten Jahr, auf alle Laufbahngruppen. 

 

Prozentual ist der Anstieg im gehobenen 

Dienst mit 5,4 % (+47) am größten. 

Es folgt der höhere Dienst mit einem An-

stieg von 5,3 % (+8).  

Der mittlere Dienst verzeichnet ein Plus von 

2,7 % (+49). Auch im einfachen Dienst ist in 

2019 wieder ein leichter Anstieg von 2,6 % 

(+9) zu verzeichnen, nachdem der Perso-

nalbestand dort seit dem Jahr 2013 rück-

läufig war. 

 

Der Anstieg des einfachen Dienstes im Jahr 

2013 erklärt sich durch die Rückeingliede-

rung der Gebäudereinigung in die Kernver-

waltung.  

 

GROßTEIL DER ARBEITSPLÄTZE IM MITTLEREN 

DIENST 
 

Den größten Umfang des Personalbestands 

nimmt weiterhin der mittlere Dienst mit 1.878 

Personen ein, das entspricht ca. 57 %.  

Es folgt der gehobene Dienst mit 911 Perso-

nen (28 %) und der einfache Dienst mit 359 

Personen (11 %). Den geringsten Anteil macht 

der höhere Dienst mit 158 Personen aus (4 %). 

 

244 218 204

444 424 423 409 396
350 359
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1.711

1.754
1.829

1.878
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911
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

einfacher Dienst mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst

 

einfacher
Dienst

mittlerer
Dienst

gehobener
Dienst

höherer
Dienst

403
335

34

359

1.475

576

124

Beamt:innen Tarifbeschäftigte

Abbildung 11 - Entwicklung der Laufbahngruppen (2010-2019) 

Abbildung 12 - Status- und Laufbahngruppen im Stammper-

sonal (Gesamt 3.306) 
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2.2 
Teilzeit- 
beschäftigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AUSPRÄGUNG VON VOLL- UND TEILZEIT WEITER-

HIN GESCHLECHTERSPEZIFISCH 
 

Von 2.244 Vollzeitarbeitsplätzen waren 2019 

rund 58 % von männlichen Beschäftigten be-

setzt. 89 % der 1.062 Teilzeitarbeitsplätze sind 

von Frauen besetzt (VZÄ: w 688,7; m 81,7). 

Dennoch hat die Vollzeitbeschäftigung von 

Frauen (+22) und die Teilzeitbeschäftigung 

von Männern (+18) von 2018 auf 2019 zuge-

nommen. 

 

TEILZEITQUOTE LEICHT ERHÖHT 

 

Die Anzahl der Mitarbeiter:innen in Teilzeit hat 

sich von 2018 auf 2019 um 76 Beschäftigte 

erhöht. Dies schlägt sich auch in der Teilzeit-

quote nieder, die um 1,1 % steigt. 

 

Insgesamt ist die Teilzeitquote seit mehreren 

Jahren recht konstant. 

 

731 706 701

923
855 875 889 899 888 946

85 83 85 95 59 66 70 74 98 116

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

weiblich männlich

Abbildung 15 - Teilzeit und Vollzeit im Stammpersonal 

 
Teilzeitbeschäftigte Vollzeitbeschäftigte

946 950

116

1.294

weiblich männlich

2019 

32,1 % 

2018 

 

 

 

 

 

Teilzeitbeschäftigung ist neben flexiblen Ar-

beitszeiten und Telearbeit eines der wesentli-

chen Instrumente für eine familienfreundliche 

Ausrichtung der Erwerbsarbeit. Die stark ge-

schlechtsspezifisch ausgeprägte Nutzung von 

Teilzeitbeschäftigung ist unverändert. 

 

Der Stundenumfang kann individuell sehr 

unterschiedlich vereinbart werden. Der Trend 

zu einer höheren Stundenanzahl bei Teilzeittä-

tigkeit setzt sich fort. Erklärung hierfür könn-

ten sich verbessernde Rahmenbedingungen 

für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

sein oder auch, dass ökonomische Gründe 

einen stärkeren beruflichen Einsatz erfordern. 

Abbildung 14 - Teilzeitquote der Beschäftigten 

1.062 
986 

31,0 % 

Abbildung 13 - Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung nach Geschlecht im Stammpersonal (2010-2019) 
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Vollzeit
950
50 %

Teilzeit
946
50 %

 

 

 

   

 

GRÖßTENTEILS TEILZEITMODELLE ÜBER 50 %  
 

Entsprechend der Bedürfnisse der Beschäftig-

ten bietet die Hansestadt Lübeck im Rahmen 

der dienstlichen Möglichkeiten zahlreiche und 

flexible Teilzeitmodelle an. Dabei werden 

überwiegend Modelle mit einem Stundenvo-

lumen von mehr als der Hälfte der reg. Wo-

chenarbeitszeit vereinbart. Durchschnittlich 

arbeiten die Teilzeitkräfte 67,6 % einer Voll-

zeitstelle (im Vergleich zum Vorjahr eine leich-

te Erhöhung um 2,4 Prozentpunkte). 

 

 

DIE HÄLFTE DER FRAUEN ARBEITET TEILZEIT 
 

Mit fast 50 % arbeitet ein insgesamt recht 

hoher Anteil der bei der HL beschäftigten 

Frauen in Teilzeit. Davon entfallen 46 % auf die 

Verwaltungsberufe, 23 % auf die Erzieherinnen 

und Sozialpädagoginnen und 17 % auf die 

Raumpflegerinnen. 

In den weiteren gewerblichen Berufen wird 

Teilzeit unverändert nur in geringem Umfang 

in Anspruch genommen (8 %). 

 

TEILZEIT DURCH MÄNNLICHE BESCHÄFTIGTE 

KAUM BEANSPRUCHT 
 

Die in der Stadt vorhandenen Teilzeitmöglich-

keiten werden von den männlichen Beschäf-

tigten nur in sehr geringem Umfang genutzt. 

92 % der männlichen Beschäftigten arbeiten in 

Vollzeit. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigungen 

steigt weiterhin nur leicht von 7 % auf 8 % an. 

Die klassische Rolle des Mannes als Haupt-

verdiener scheint weiterhin vorherrschend zu 

sein.  

Abbildung 16 - Männer in Vollzeit/Teilzeit (Gesamt: 1.410) 

Abbildung 17 - Frauen in Vollzeit/Teilzeit (Gesamt: 1.896) 

Abbildung 18 - Zeitanteile der Teilzeitbeschäftigten 

Abbildung 19 - Teilzeitbeschäftigte in den Fachbereichen  

(Gesamt: 1.062) 
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UNTERSCHIEDLICHE VERTEILUNG IN DEN 

FACHBEREICHEN  
 

In den Fachbereichen 4 und 5 ist eine hohe 

Anzahl an Beschäftigten in Teilzeit tätig. Dies 

begründet sich insbesondere damit, dass es 

sich hierbei um mitarbeiter:innenstarke Ar-

beitsbereiche handelt, die maßgeblich von 

Frauen besetzt sind: Kindertagesstätten im 

FB 4 und Reinigungsdienst im FB 5. 

Im FB 4 beträgt die Teilzeitquote 44 %,  

im FB 5 34 %, im FB 2 31 %, im FB 1 21 % und 

im FB 3 19 %. 
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2.3 
Altersteilzeit 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ALTERSTEILZEITQUOTE UNTERSCHRITTEN 
 

Die ATZ-Fälle sinken stetig. Diese Entwicklung 

setzt sich auch im Berichtszeitraum weiter 

fort. Die Altersteilzeitquote gesamt beträgt 

aktuell nur noch 0,6 %. 

 

Damit ist die seit 2016 für die Tarifbeschäftig-

ten im TV FlexAZ enthaltene ATZ-Quote von 

2,5 % deutlich unterschritten. Das bedeutet, 

dass für die tarifbeschäftigten Mitarbei-

ter:innen ein Rechtsanspruch auf Gewährung 

der ATZ besteht. Die aktuelle Quote von 0,3 % 

im Tarifbeschäftigtenbereich zeigt jedoch, 

dass selbst dieser Rechtsanspruch nur in ge-

ringem Umfang in Anspruch genommen wird. 

Dies macht deutlich, dass die seit 2010 gel-

tende tarifliche Regelung nur wenig attraktiv 

ist. 

Bei Beamt:innen wird die Altersteilzeit zwar 

etwas häufiger in Anspruch genommen, die 

Quote beträgt jedoch auch hier nur 1,6 %. 

 

 

KAUM NEUE ATZ-VEREINBARUNGEN 
 

Es nehmen 13 Frauen und 6 Männer ATZ in 

Anspruch. In 2019 wurden 3 neue ATZ-

Vereinbarungen geschlossen: 2 im Blockmo-

dell und 1 im Teilzeitmodell. Von 14 Beschäf-

tigten im Blockmodell befinden sich derzeit 9 

(64 %) in der Freistellungsphase. 

Abbildung 21 - Altersteilzeitfälle nach Fachbereichen 

Abbildung 20 - Entwicklung der Altersteilzeitfälle nach Statusgruppen im Stammpersonal (2010-2019)  
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Altersteilzeit stellt eine Möglichkeit dar, den 

Übergang von der Erwerbsarbeit in den Ruhe-

stand durch Reduzierung der Arbeitszeit oder 

durch vorzeitige Beendigung der aktiven Tä-

tigkeit vorzubereiten und zu gestalten. 

 

Die aktuelle Bedeutung der ATZ ist mit insge-

samt nur noch 19 Altersteilzeitverträgen in 

der Kernverwaltung inzwischen gering.  

 

Für Beamt:innen ist die Altersteilzeit als Kann-

Regelung im LBG verankert. Für Tarifbeschäf-

tigte gilt seit 2010 mit dem TV FlexAZ eine 

reduzierte, weniger attraktive tarifliche Rege-

lung noch bis zum 31.12.2020. 
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2.4 
Beurlaubung 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 22 - Beurlaubte nach Beurlaubungsgrund 

(Gesamt: 71) 
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weiblich männlich

 

Beurlaubungen ermöglichen Phasen für Kin-

derbetreuung, die Pflege Angehöriger oder die 

Anpassung der Situation an eigene Bedürfnis-

se. Sie sind ein Mittel, die Work-Live-Balance 

individuell zu steigern. Die Mehrheit der Beur-

laubten sind Frauen, während der Anteil 

männlicher Beschäftigter weiterhin gering ist. 

Der Entwicklungsverlauf der Beurlaubungs-

gründe ist im Anhang (S. 66) enthalten. 

 

Anmerkung:  

Die Beurlaubungen enthielten in den letzten 

Jahren auch die Erwerbsminderungsrente auf 

Zeit. Diese wird ab sofort im Kapitel 2.9 be-

rücksichtigt. Die Beurlaubungsquote ist 

dadurch von 2,5 % auf 1,9 % gesunken. 

 

 

 

FB 1
3

4%

FB 2
11

16%

FB 3
13

18%

FB 4
30

42%

FB 5
14

20%

 

VERTEILUNG AUF DIE ALTERSGRUPPEN 
 

Die Verteilung der Beurlaubungen auf Altersgruppen spiegelt den hohen Anteil an Elternzeiten bei 

den unter 50-Jährigen wider.  

 

Freistellung zur Pflege wird aktuell nicht wahrgenommen. Mit wachsender Bedeutung dieser Mög-

lichkeit ist jedoch zu rechnen.   

 

ELTERNZEIT NACH WIE VOR FRAUENSACHE 
 

Zum Stichtag 31.12.2019 waren 71 Beschäf-

tigte beurlaubt. Der häufigste Beurlaubungs-

grund ist mit 82 % die Elternzeit. Hier hat sich 

der niedrige Anteil der Männer an Beurlaubten 

in Elternzeit erhöht und liegt aktuell bei rund 

10 % gegenüber knapp 4 % im vergangenen 

Jahr.  

62 % der Beurlaubten stammen aus den Fach-

bereichen 4 und 5, die hohe Frauenanteile in 

den sozialen und pädagogischen Berufsgrup-

pen sowie auch im Reinigungsdienst aufwei-

sen. 

Abbildung 23 - Beurlaubte nach Altersgruppen 
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Abbildung 24 - Beurlaubte in den Fachbereichen  
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2.5 
Altersstruktur und 
demographische  
Entwicklung  

  

 

 

 

  

Die Betrachtung der Altersstruktur ist im Sin-

ne einer vorausschauenden Personalplanung 

für den Erhalt der Handlungsfähigkeit der 

Verwaltung von erheblicher Bedeutung. Mit 

Blick auf die demographische Entwicklung 

innerhalb des Personalbestands ist die Be-

trachtung der Altersstruktur und der sich dar-

aus ergebenden Fluktuation unerlässlich. Die 

Zahlen errechnen sich aus dem gesetzlichen 

Renteneintrittsalter. Tatsächlich wird sich ein 

Teil der Austritte noch nach vorne verlagern, 

da erfahrungsgemäß oftmals die Möglichkeit 

des früheren Renten- oder Pensionseintritts in 

Anspruch genommen wird. Zu beobachten ist, 

ob auch das Hinausschieben des Ausscheide-

zeitpunkts künftig mehr genutzt wird. 

 

ALTERSSTRUKTUR UNVERÄNDERT 
 

Mit 1.275 Beschäftigten bildet die Altersgrup-

pe der 50–59-Jährigen weiterhin die größte 

Altersgruppe (unverändert 39 %). Der Anteil 

der ab 60-Jährigen ist ebenfalls gleichgeblie-

ben (14 %). Bei den 40–49-Jährigen ist ein 

leichter Rückgang um knapp 2 % zu verzeich-

nen (21 %). Die Anzahl der 30–39-Jährigen ist 

um ca. 1,5 % angestiegen (17 %). Der Anteil 

der unter 30-Jährigen hat sich kaum verändert 

und liegt bei ca. 9 %. 

Die Beschäftigten im Fachbereich 5 sind 

durchschnittlich am ältesten, was sich auch 

am Durchschnittsalter nach Statusgruppen 

(Abb. 29) zeigt. Im Fachbereich 5 sind die 

meisten ehemaligen Arbeiter:innen beschäf-

tigt.  

Abbildung 25 - Altersstruktur im Stammpersonal (Gesamt: 3.306) 

Abbildung 26 - Durchschnittsalter in den Fachbereichen 
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VERJÜNGUNGSTREND SETZT SICH FORT 
 

Das zweite Jahr in Folge ist ein leichter Rück-

gang des Durchschnittsalters zu beobachten, 

wenn auch nur um 0,1 Jahre. 

 

Die verstärkten Neueinstellungen führen zu 

dieser Entwicklung. Mehr als die Hälfte der 

neu eingestellten Mitarbeiter:innen ist unter 

40 Jahre alt, siehe Abbildung 37 in Kapitel 2.6. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend 

fortsetzt. 

 

Bei Betrachtung der Geschlechter zeigt wei-

terhin ein minimal höheres Durchschnittsalter 

bei den Frauen als bei den Männern.  

Abbildung 27 - Entwicklung Durchschnittsalter im Stammpersonal (2010 - 2019) 

) 
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ALTERSDURCHSCHNITT BEI DEN ARBEI-

TER:INNEN WIEDER LEICHT GESTIEGEN 
 

Nachdem das Durchschnittsalter der Arbei-

ter:innen in 2018 erstmalig gesunken war, ist 

in 2019 wieder ein ganz leichter Anstieg zu 

verzeichnen. 

Bei den Angestellten und den Beamt:innen ist 

das Durchschnittsalter weiter leicht gesunken. 

Abbildung 29 - Entwicklung Durchschnittsalter nach Statusgruppen im Stammpersonal 
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Abbildung 28 – Durchschnittsalter Stammpersonal 
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Abbildung 30 – Altersaustritte in der Kernverwaltung in den nächsten 15 Jahren (Gesamt: 1.655) 

) 

 

ANZAHL DER ALTERSAUSTRITTE WEITERHIN HOCH 
 

44 % des gesamten Personalbestandes werden in den nächsten 15 Jahren altersbedingt ausschei-

den. 

Am stärksten zeigen sich die anstehenden Altersaustritte im einfachen Dienst. Hier werden 62 % 

der Mitarbeiter:innen ausscheiden. Wie Abbildung 29 zeigt, ist bei den Arbeiter:innen auch das 

Durchschnittsalter am höchsten und im Jahr 2019 sogar wieder leicht angestiegen. Es folgt der 

höhere Dienst mit 55 %. Im mittleren und gehobenen Dienst werden jeweils 44 % der Mitarbei-

ter:innen aus Altersgründen ausscheiden. Zahlenmäßig wirken sich diese Austritte mit 883 Perso-

nen im mittleren Dienst und 422 Personen im gehobenen Dienst jedoch am stärksten aus. 

 

höherer Dienst

gehobener Dienst

mittlerer Dienst

einfacher Dienst

91

422

883

259

165

969

2.010

419

Bestand Austritte

Abbildung 31 – Altersaustritte nach Laufbahnen in der Kernverwaltung in den nächsten 15 Jahren (Gesamt: 1.655) 
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Bereich Austritte Bestand Anteil 

2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften 28 41 68 % 

2.021 - Fachbereichsdienste FB 2 12 18 67 % 

1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen 20 31 65 % 

1.300 - Recht 12 20 60 % 

2.530 - Gesundheitsamt 39 67 58 % 

5.651 - Gebäudemanagement 265 475 56 % 

4.491 - Archäologie und Denkmalpflege 11 20 55 % 

4.513 - Jugendarbeit - Jugendamt 25 46 54 % 

5.660 - Stadtgrün und Verkehr 186 347 54 % 

4.416 - Stadtbibliothek 33 63 52 % 

 

Abbildung 33 – Altersaustritte bis 2034 nach Berufsgruppen 

) 

 

IN FAST ALLEN BEREICHEN SCHEIDET MINDESTENS 1/3 DER BELEGSCHAFT ALTERSBEDINGT AUS 
 

In über 90 % der Bereiche werden in den nächsten 15 Jahren mindestens ein Drittel der Mitarbei-

ter:innen altersbedingt ausscheiden. Die 10 am stärksten betroffenen Bereiche sind in der obigen 

Auflistung genannt, wobei nur Bereiche mit mindestens 15 Mitarbeiter:innen betrachtet wurden. 

Aufgrund der hohen Austrittszahlen wird in den nächsten Jahren trotz eines leicht gesteigerten 

Ausbildungskontingents weiterhin massiv externes Personal gewonnen werden müssen. Auch die 

Gewinnung und Qualifizierung von Personen aus verwaltungsverwandten Berufsgruppen, soge-

nannte Quereinsteiger:innen, wird hierbei eine große Rolle spielen. 

 

ALLE BERUFSGRUPPEN BETROFFEN 
 

Am stärksten von den Altersaustritten betroffen ist der gewerbliche Bereich mit 54 %. Fast 30 % 

der im gewerblichen Bereich aus Altersgründen ausscheidenden Beschäftigten sind dem Reini-

gungsdienst zuzuordnen. Das bedeutet, dass fast 2/3 der Reinigungskräfte die HL bis zum Jahr 

2034 verlassen werden. Stark betroffen ist auch die Gebäudetechnik: in diesem Tätigkeitsbereich 

werden ebenfalls 2/3 der Beschäftigten (z. B. Hausmeister:innen, Gebäudewart:innen) ausschei-

den. Die sozialen und pädagogischen Berufe sind im Vergleich etwas weniger betroffen, da hier in 

den letzten Jahren vermehrt jüngere Beschäftigte eingestellt wurden.  

 

Allg. Verw., Kultur, IT Berufsfeuerwehr Gesundheitsberufe Gewerbl./techn.
Berufe

Soziale/pädagog.
Berufe

702

155
50

503

245

1.517

322

134

926

664

Austritte Bestand

46 % 48 % 37 % 54 % 37 %

Abbildung 32 – Altersaustritte bis 2034 – die zehn am stärksten betroffene Bereiche (Bereiche ab 15 Personen) 
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2.6 
Fluktuation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FLUKTUATIONSZAHLEN LEICHT GESUNKEN 
 

Im Jahr 2019 sind 250 Personen ausgeschie-

den. Im Jahr 2018 waren es 253 Personen. 

Die Altersaustritte sind um 12 % gesunken. 

Die Anzahl der Kündigungen ist jedoch leicht 

gestiegen. Es handelt sich bei 83 % der Kündi-

gungen um Eigenkündigungen und Aufhe-

bungsverträge. Betroffen sind weiterhin insbe-

sondere die Kindertagesstätten und der Reini-

gungsdienst. Der zu erwartende Effekt der 

demographischen Entwicklung hat im Moment 

noch nicht eingesetzt, wird aber in den kom-

menden Jahren stärker spürbar werden.  

Zu beobachten ist, dass eine größere Wech-

selwilligkeit der Beschäftigten entsteht und 

damit verbunden auch ein anderes Kündi-

gungsverhalten. Die Arbeitgeber:innen stehen 

in stärkerer Konkurrenz zueinander. Maßnah-

men zur Personalbindung kommt daher ver-

stärkte Relevanz zu.  

 

FLUKTUATIONSQUOTE 
 

In diesem Bericht wird erstmalig die Fluktuati-

onsquote erhoben (Schlüter-Formel). Die Fluk-

tuationsquote gibt Aufschluss über die Perso-

nalbewegung, d. h. wie viele Arbeitsplätze im 

Jahr neu besetzt werden. Sie beträgt für das 

Jahr 2019 6,27 %. Es ist mit einer Steigerung 

in den nächsten Jahren zu rechnen.  

Zum Vergleich: Die Fluktuationsquote in der 

öffentlichen Verwaltung ist generell niedrig 

und betrug in den letzten Jahren um die 13 %. 

Abbildung 34 - Entwicklung der Grundfluktuation in der Kernverwaltung (2010 - 2019) 
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Die Fluktuationszahlen zeigen die Verände-

rungen im Personalbestand und die Entwick-

lung der Austritte auf. Die Zahlen beziehen 

sich auf den gesamten Personalbestand der 

Kernverwaltung. Seit dem Personalbericht 

2018 werden auch die Eintritte gegenüberge-

stellt. Seit diesem Personalbericht wird die 

Fluktuationsquote berechnet. Es wird unter-

schieden zwischen: 

GRUNDFLUKTUATION 

beinhaltet alle Abgänge, die das  

Dienst-/Arbeitsverhältnis endgültig beenden 

ZUSATZFLUKTUATION (Anhang S. 65, Abb. 88) 

beinhaltet die vorübergehenden Personal-

abgänge ohne beendenden Charakter wie 

z. B. Elternzeit 

 

169
121 137

188
148

213
181

213 253 250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Abbildung 35 - Entwicklung Grundfluktuation Gesamt (2010-

2019) 

TOP 4.2

100 von 179 in Zusammenstellung



Hansestadt LÜBECK  P e r s o n a l b e r i c h t   2019 / 2020 

S e i t e  | 17 

  

 
FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5

18

10

37 35
40

36
32

15

115

49

männlich weiblich

 

NEUEINSTELLUNGEN STEIGEN WEITER 
 

Im Jahr 2019 wurden 297 Mitarbeiter:innen 

plus 47 Auszubildende und 43 Prakti-

kant:innen u. Ä. eingestellt. Das ergibt insge-

samt 387 Neueinstellungen. Im Jahr 2018 

wurden 345 Personen eingestellt (+12 %). 

Mit 150 Personen ist der Großteil der Neuein-

stellungen (39 %) im FB 4 tätig. Wiederum 

65 % hiervon wurden im Bereich Kindertages-

einrichtungen eingestellt. Grund dafür ist die 

hohe Fluktuation in diesem Bereich.  

 

64 % (247 Personen) der insgesamt neu ein-

gestellten Mitarbeitenden sind Frauen. 

Abbildung 36 – Eintritte nach Fachbereich (Gesamt: 387)  

 

bis 19 
Jahre
8,0%

20 bis 29 
Jahre
30,7%

30 bis 39 
Jahre
27,1%

40 bis 49 
Jahre
20,4%

50 bis 59 
Jahre
11,9%

ab 60 
Jahre
1,8%

Abbildung 37 – Eintritte nach Altersgruppen  

AUSWIRKUNGEN AUF DIE ALTERSSTRUKTUR 
 

Fast 2/3 der neuen Mitarbeiter:innen sind 

unter 40 Jahre alt. Betrachtet man die Alters-

gruppen ohne Auszubildende und Prakti-

kant:innen, beträgt der Anteil der neu einge-

stellten unter 40-Jährigen 56 % und das 

Durchschnittsalter 38 Jahre. Die vermehrten 

Neueinstellungen beeinflussen nicht nur den 

Personalbestand, sondern auch die Alters-

struktur, siehe 2.5. Zukünftig werden noch 

mehr Stellenbesetzungen von extern erforder-

lich sein, um den Personalbedarf zu decken, 

so dass anzunehmen ist, dass dieser Zusam-

menhang zu einer Senkung des Durch-

schnittsalters führen wird 

 

 

INTERNE WECHSEL STEIGEN AN 
 

Die Tabelle stellt die Wechsel dar, die durch interne Umsetzungen zustande kommen. In 2018 

wurden 136 interne Wechsel verzeichnet. In 2019 waren es somit 40 Wechsel mehr (+30 %). Das 

Interesse der Mitarbeiter:innen an Positionswechseln nimmt zu und es werden durch die demogra-

phische Entwicklung auch entsprechende Stellen frei. Es wird deutlich, dass die Mitarbeiter:innen 

größtenteils innerhalb ihres bisherigen FB wechseln. Der FB 4 hat mit 15 Personen am meisten 

Personal in die anderen FB abgegeben, der FB 5 mit 7 Personen am wenigsten. Der FB 3 hat mit 

18 Personen am meisten Personal aus den anderen FB aufgenommen, die FB 4 und 5 haben mit 

jeweils 4 Personen am wenigsten Mitarbeiter:innen aus den anderen Fachbereichen erhalten.  

Abbildung 38 – Interne Wechselbewegungen 
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2.7 
Schwerbehinderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SCHWERBEHINDERTENQUOTE UNVERÄNDERT 
 

Der Anteil an Schwerbehinderten und Gleich-

gestellten im Stammpersonal liegt seit 2016 

konstant bei 7,1 % Die Schwerbehindertenan-

teile in den Fachbereichen belaufen sich auf 

10 % im FB 2, 7,7 % im FB 5, 6,7 % im FB 4, 

6,6 % im FB 1 und 5,5 % im FB 3. Der Frauen-

anteil beträgt unverändert aktuell 66,8 %.  

 

Auf den gesamten Personalbestand der Kern-

verwaltung bezogen beträgt die Schwerbehin-

dertenquote 6,8 %. 

 

Abbildung 40 - Schwerbehinderte in den FB (Gesamt: 235) 

Abbildung 39 - Entwicklung der Schwerbehindertenquote im Stammpersonal (2010-2019) 

 

ANMERKUNG 
 

Die gesetzliche Schwerbehindertenquote wird auf einer anderen Basis berechnet. Die Gesamt-

stadt, d. h.  Kernverwaltung und Eigenbetriebe werden dabei als Einheit betrachtet. Die Quote lag 

in der Gesamtverwaltung 2019 bei 8,3 %, womit die gesetzliche Vorgabe von 5 % erreicht ist. 

 

 

 
 

Das neunte Buch des Sozialgesetzbuchs regelt 

alle geltenden Richtlinien für Menschen mit 

einer schweren Behinderung. Diese Gruppe 

hat Anspruch auf besonderen Schutz und 

Förderung im Arbeitsleben. Arbeitgeber müs-

sen mind. auf 5 % der Arbeitsplätze schwer-

behinderte Menschen beschäftigen, andern-

falls ist eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. 

Für die Erhebung der Schwerbehindertenquo-

te im Zusammenhang mit der Ausgleichsab-

gabe ist ein gesetzlich vorgeschriebener Be-

rechnungsschlüssel anzuwenden. Dabei wird 

die Stadt als Gesamtarbeitgeberin betrachtet. 

Die in den Grafiken dargestellten Angaben 

sind allerdings rein statistische Erhebungen 

und beziehen sich nur auf die Kernverwaltung.  
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2.8 
Mitarbeiter:innen 
mit Migrations- 
hintergrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BESCHÄFTIGTE AUS ANDEREN LÄNDERN GLEICH-

BLEIBEND 
 

Der Anteil an Mitarbeiter:innen, die in einem 

anderen Land geboren wurden, liegt bei 5,9 % 

und hat sich in den vergangenen 3 Jahren 

nicht merkbar verändert. Die Anzahl der Be-

schäftigten mit einer anderen Staatsangehö-

rigkeit ist mit 2 % gleich geblieben. 

 

DEFINITION MIGRATIONSHINTERGRUND 
 

Nach der „Migrationshintergrunderhebungs-

verordnung“ liegt ein Migrationshintergrund 

vor, „wenn… 
 

1. die Person nicht die deutsche Staats-

angehörigkeit besitzt oder 

2. der Geburtsort der Person außerhalb der 

heutigen Grenzen der Bundesrepublik 

Deutschland liegt und eine Zuwanderung in 

das heutige Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland nach 1949 erfolgte oder 

3. der Geburtsort mindestens eines Eltern-

teiles der Person außerhalb der heutigen 

Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 

liegt sowie eine Zuwanderung dieses Eltern-

teiles in das heutige Gebiet der Bundes-

republik Deutschland nach 1949 erfolgte.“ 
 

Um den Anteil an Menschen mit Migrations-

hintergrund auch im Verwaltungshandeln 

adäquat zu spiegeln, bedarf es weiterhin wir-

kungsvoller Maßnahmen, um die Hansestadt 

Lübeck auch bei dieser Adressatengruppe 

bekannt zu machen. In Stellenanzeigen wer-

den gezielt Menschen mit Migrationshinter-

grund angesprochen, darüber hinaus ist ge-

plant, im Rahmen einer Ausbildungskampag-

ne gezielt Menschen mit Migrationshinter-

grund für eine Bewerbung um einen Ausbil-

dungsplatz zu adressieren. Zu den einzelnen 

Maßnahmen gehören u. a. die Erstellung von 

Imagefilmen, Überarbeitung der Internetsei-

ten, Erstellung mehrsprachiger Ausbildungs- 

 
 

Das „Kommunale Integrationskonzept der 

Hansestadt Lübeck“ enthält u. a. einen Hand-

lungs- und Maßnahmenkatalog zur interkultu-

rellen Öffnung der Verwaltung, der auch die 

personalpolitische Ausrichtung der Stadt be-

trifft. Die Maßnahmen betreffen u. a. die Ent-

wicklung von geeigneten Förder- und Unter-

stützungsmöglichkeiten, die Vermittlung in-

terkultureller Kompetenz durch verbindliche 

Fortbildungsangebote, diskriminierungsfreie 

Personalauswahlverfahren und die gezielte 

Werbung und Gewinnung potenzieller Auszu-

bildender und Beschäftigter mit Migrationshin-

tergrund. Für 2020 ist die Fortschreibung des 

Integrationskonzeptes geplant. 

Abbildung 42 - Stammpersonal nach Staatsangehörigkeit 

 

deutsch
3.251
98%

andere
55
2%

 
 

flyer und die Sensibilisierung von Personalverantwortlichen für diskriminierungsfreie Stellenbeset-

zungsverfahren. Mit den „Personalpolitischen Eckpunkten der HL“ und der Fortschreibung des 

Integrationskonzeptes wird diese Zielsetzung weiterverfolgt. 

Abbildung 41 - Stammpersonal nach Geburtsland 
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2.9 
Krankheitsbedingte 
Fehlzeiten 

 

 

 

 

   

FEHLZEITEN NACH ERKRANKUNGSDAUER  
 

Die Höhe des Krankenstandes wird maßgeblich durch länger andauernde Fälle von Arbeitsunfähig-

keiten (AU) bestimmt. Nach wie vor wird ein hoher Anteil an krankheitsbedingten Fehltagen durch 

wenige Fälle verursacht, siehe Abb. 44. Es ist aber zu hoffen, dass das 2017 neu aufgestellte Be-

triebliche Eingliederungsmanagement zunehmend greift und sich der positive Trend bestätigt.  

Abbildung 44 – Verteilung der Fehlzeiten nach AU-Dauerklassen  

Abbildung 43 - Fehlzeitenquote - Kriterien des Städtetags 
FEHLZEITENQUOTE 
 

Die Fehlzeitenquote gibt an, wie viel Prozent 

aller Beschäftigten durchschnittlich arbeitsun-

fähig gemeldet waren. Für das Jahr 2019 lag 

die krankheitsbedingte Fehlzeitenquote bei 

8,10 % und ist damit um fast 0,6 Prozentpunk-

te niedriger als im Vorjahr. Rein statistisch 

betrachtet bedeutet das: Jeder Beschäftigte 

fiel im Jahr 2019 krankheitsbedingt 29,5 Ka-

lendertage aus.  

Die intern ermittelte Fehlzeitenquote ist nicht 

vergleichbar mit den durch die gesetzlichen 

Krankenkassen veröffentlichten Fehlzeiten-

quoten. Diese sind grundsätzlich niedriger, da 

hier nur die durch ärztliches Attest beschei-

nigten Arbeitsunfähigkeitszeiten ausgewertet 

werden.  

 
 

Fehlzeitendaten sind wesentliche Indikatoren 

im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. 

Sie sollten jedoch nicht als einzig wichtige 

Kennzahl missverstanden werden. Abwei-

chungen von statistischen Durchschnittswer-

ten lassen keine Rückschlüsse auf Ursachen 

zu. Sie sind in erster Linie Anlass zur weiteren 

Untersuchung. In diesem Sinne sollen die im 

Folgenden dargestellten Ergebnisse Orientie-

rung geben und Anregung zum Gespräch zwi-

schen Leitungen, Interessenvertretungen und 

den Akteur:innen im Gesundheitsmanagement 

sein. 

Die Fehlzeitenberechnung erfolgt nach dem 

Berechnungsschlüssel des Deutschen Städte-

tages. 
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LANGZEITERKRANKUNGEN  
 

Die nebenstehende Grafik zeigt den prozentu-

alen Anteil der Fehlzeiten, die länger als 

42 Tage dauern und damit unter die Kategorie 

Langzeiterkrankungen fallen. 
 

Hier wird einmal mehr deutlich, dass der 

Großteil der lang andauernden Erkrankungen 

in den höheren Altersgruppen zu finden ist.  
 

Bei einem Durchschnittsalter von rund 

48 Jahren ist es umso wichtiger, auf eine al-

tersgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingun-

gen hinzuwirken. 

 

FEHLZEITEN NACH ALTERSGRUPPEN 
 

Dass die Fehlzeitenquote mit zunehmendem 

Lebensalter ansteigt, wird durch zahlreiche 

Studien und Statistiken belegt und spiegelt 

sich auch im Fehlzeitengeschehen der Hanse-

stadt Lübeck wider.  

Ursache dafür sind die in höherem Lebensal-

ter häufiger auftretenden Mehrfacherkrankun-

gen bzw. die Chronifizierung von Erkrankun-

gen, was oftmals mit langen Ausfallszeiten 

verbunden ist.  

Darüber hinaus verlängern sich die Regenera-

tionszeiten, was für eine erfolgreiche Rück-

kehr an den Arbeitsplatz zunehmend wichtiger 

wird.  

 

Abbildung 46 - Fehlzeitenquote nach Altersgruppen  

Abbildung 47 – Fehlzeiten über 42 Tage nach Altersgruppen 
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FEHLZEITEN NACH FACHBEREICHEN  
 

Neben Alter und Geschlecht steht die berufli-

che Tätigkeit in engem Zusammenhang mit 

verschiedenen Krankheitsarten, wie bei-

spielsweise Muskelskeletterkrankungen. Nach 

wie vor sind die höchsten körperlichen Belast-

ungen in den gewerblichen Tätigkeitsfeldern 

zu finden. 

Mittlerweile sind aber auch die arbeitsbeding-

ten psychischen Belastungen zu einem 

Kernthema im Betrieblichen Gesundheitsma-

nagement und im Arbeitsschutz geworden, die 

sich in allen Berufsbildern bemerkbar machen. 

Zahlreiche Studien sowie europa- und bun-

desweite Initiativen, z. B. der Unfallkassen zur 

Reduzierung von psychischen Belastungen in 

der Arbeitswelt, geben davon Zeugnis.  

Abbildung 45 - Fehlzeitenquote je Fachbereich und Ge-

schlecht  

 

6,02

8,59

6,56

8,32

9,57

8,09

FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 HL/Gesamt

männlich weiblich Gesamt

TOP 4.2

105 von 179 in Zusammenstellung



Hansestadt LÜBECK  P e r s o n a l b e r i c h t   2019 / 2020 

S e i t e  |22 

  

 

 

 

FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5

1

4

1

4

1

4

11männlich weiblich

 

 
 

25

27

29

25

26

2015 2016 2017 2018 2019

 

GROßTEIL DER ERWERBSMINDERUNGSRENT-

NER:INNEN IM FACHBEREICH 5 
 

15 der insgesamt 26 Erwerbsminderungsrent-

ner:innen sind dem Fachbereich 5 zugehörig 

(58 %).  

 

Wie auch bei den Langzeiterkrankungen, ist 

hier ein Zusammenhang mit der beruflichen 

Tätigkeit zu erkennen, denn die meisten kör-

perlich anstrengenden gewerblichen Berufe 

sind im Fachbereich 5 angesiedelt. 

 

9 der 15 erwerbsgeminderten Personen im 

Fachbereich 5 sind im Reinigungsdienst tätig. 

 

 

 

ANZAHL DER ERWERBSMINDERUNGSRENT-

NER:INNEN RELATIV KONSTANT 
 

In den letzten 5 Jahren betrug die Anzahl der 

Erwerbsminderungsrentner:innen immer zwi-

schen 25 und 29 Personen. 

 

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat 

ermittelt, dass der Anteil der Erwerbsminde-

rungsrenten an den Rentenzugängen in den 

letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. 

Es ist zu beobachten, ob sich diese Entwick-

lung in den folgenden Jahren auch bei der 

Hansestadt Lübeck zeigt, oder ob sich die 

Anzahl der Erwerbsminderungsrentner:innen 

durch die Zunahme psychischer Belastungen 

erhöht. 

Abbildung 48 – Erwerbsminderungsrenten nach Geschlecht 

und Fachbereich (Gesamt: 26) 

Abbildung 49 – Entwicklung der Erwerbsminderungsrenten  

 

ERWERBSMINDERUNGSRENTE ALS FOLGE VON LANGZEITERKRANKUNGEN 
 

Wenn langzeiterkrankte Mitarbeiter:innen nicht erfolgreich wiedereingegliedert werden können, 

können sie Anspruch auf Gewährung einer Erwerbsminderungsrente haben, um das bisherige Ein-

kommen zu ersetzen bzw. Einkommensverluste auszugleichen. 

Die Erwerbsminderungsrente kann in folgenden Formen gewährt werden: 

 Volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente auf Dauer: 

Das Beschäftigungsverhältnis endet. Im Falle von teilweiser Erwerbsminderungsrente en-

det das Beschäftigungsverhältnis nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung im Rahmen des 

festgestellten Leistungsvermögens möglich ist. 

 Volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente auf Zeit: 

Das Beschäftigungsverhältnis ruht. Im Falle von teilweiser Erwerbsminderungsrente ruht 

das Beschäftigungsverhältnis nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung im Rahmen des fest-

gestellten Leistungsvermögens möglich ist. 
 

Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf die Personen, deren Beschäftigungsverhältnisse 

wegen voller Erwerbsminderungsrente auf Zeit ruhen. 
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2.10 
Personal im 
Jobcenter Lübeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANZAHL DER STÄDTISCHEN BESCHÄFTIGTEN WIEDER LEICHT GESTIEGEN 
 

Die Anzahl der städtischen Beschäftigten aus dem Stammpersonal im Jobcenter umfasst aktuell 

98 Personen. Davon ist die Mehrheit weiblich (rund 70 %). Es bleibt abzuwarten, ob sich die Steige-

rung in einem Trend fortsetzt.  

 

Der Anteil der städtischen Mitarbeiter:innen im Jobcenter am Stammpersonal beträgt 3 % (Vorjahr: 

2,9%). Die Verringerung der Zahl ist allerdings teilweise der geänderten Datenstruktur im Stamm-

personal ab 2014 geschuldet. Siehe hierzu Anmerkung auf Seite 3. 
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Seit dem 01.01.2005 wird ein Teil des städti-

schen Personals im Jobcenter Lübeck einge-

setzt, das gemeinsam mit der Bundesagentur 

für Arbeit betrieben wird. 

 

Das Jobcenter ist zuständig für die Leistungen 

des Arbeitslosengeldes II.  

Angeboten werden diese Leistungen in fünf 

Geschäftsstellen. Zusätzlich werden den Bür-

ger:innen in vier weiteren besonderen Dienst-

stellen Leistungen wie Beratung oder Jobver-

mittlung angeboten. 

Abbildung 50 - Entwicklung des städtischen Stammpersonals im Jobcenter Lübeck (2010-2019) 
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Kennzahlen der Kernverwaltung 

Jährliche Darstellung der Kennzahlen für den Zeitraum 2010 bis 2019 findet sich im Anhang, S. 56 

 

  

 

Beschäftigtenstand

Beschäftigte im Stammpersonal

Budgetrelevanter Personalbestand

Gesamt der Beschäftigungsverhältnisse

Vollzeitäquivalent im Stammpersonal

Beschäftigte mit einer Befristung

Ausbildung, Referendariat, FSJ, BFD

Ausbildungskontingent insgesamt (HL) 185 4,0% 191 4,1% 182 3,9% 189 3,9% 185 3,8%

Auszubildende, Anwärter:innen (Kernverwaltung) 122 4,0% 115 3,7% 123 3,7% 140 3,9% 140 3,7%

Referendare, FSJ, BFD 1) 1) 17 0,5% 34 0,9% 43 1,1%

Status- und Laufbahngruppen im Stammpersonal

Beamten:innen

Tarifbeschäftigte (ehem. Angestellte)

Tarifbeschäftigte (ehem. Arbeiter:innen)

Teilzeitbeschäftigung im Stammpersonal

Teilzeitbeschäftigte und -quote 816 29,1% 786 27,8% 941 31,1% 989 31,0% 1.062 32,1%

Beschäftigte in Altersteilzeit 184 6,6% 133 4,7% 57 1,9% 25 0,8% 19 0,6%

Altersstruktur im Stammpersonal

Beschäftigte bis 29 Jahre 202 7,2% 220 7,8% 227 7,5% 275 8,6% 291 8,8%

Beschäftigte zwischen 30 und 39 Jahren 396 14,1% 370 13,1% 371 12,3% 514 16,1% 577 17,5%

Beschäftigte zwischen 40 und 49 Jahren 1.003 35,7% 929 32,9% 858 28,4% 732 22,9% 704 21,3%

Beschäftigte zwischen 50 und 59 Jahren 940 33,5% 1.023 36,2% 1.209 40,0% 1.234 38,6% 1.275 38,6%

Beschäftigte ab 60 Jahren 267 9,5% 286 10,1% 356 11,8% 438 13,7% 459 13,9%

Durchschnittsalter im Stammpersonal (w/m) 46,6 47,1 47,1 47,2 47,8 48,4 47,9 47,5 47,7 47,4

Beurlaubungen

Beurlaubte insgesamt 62 2,06% 75 2,40% 82 2,44% 89 2,47% 71 1,89%

Geschlechterverhältnis

Frauen und Männer im Stammpersonal 1.466 1.342 1.468 1.360 1.710 1.311 1.797 1.326 1.896 1.410

Frauenquote Stammpersonal

Beurlaubte (w/ m) 3)
59 3 70 5 72 10 82 14 64 7

Teilzeitbeschäftigte (w/ m) 731 85 701 85 875 66 888 74 946 116

Beschäftigte in Altersteilzeit (w/ m) 2) 2) 32 25 16 11 13 6

Auszubildende, Anwärter:innen KV(w/ m) 49 73 54 61 43 80 65 68 64 76

Referendare, FSJ, BFD (w/ m) 1) 1) 15 2 24 12 29 14

Bereichsleitungen (w/ m) 15 28 15 25 13 22 15 16 15 16

Stellvertretende Bereichsleitungen (w/ m) 13 27 12 22 12 20 9 14 13 14

Schwerbehinderte im Stammpersonal

Beschäftigte mit Schwerbehinderungen 223 7,9% 205 7,2% 207 6,9% 228 7,1% 235 7,1%

1)
 bis 2014 sind die Referendare, FSJ, BFD in den Angaben zu den Auszubildenden, Anwärter:innen enthalten - siehe Anmerkung auf S. 3

2)
 bis 2014 sind die Beschäftigten in Altersteilzeit in den Angaben zu den Teilzeitbeschäftigten enthalten - siehe Anmerkung auf S. 3

3)
 ab 2019 sind Personen mit Erwerbsminderungsrente nicht mehr in der Kategorie "Beurlaubte" enthalten

772

1.934
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831
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390 625
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773830
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3 Aktuelle Schwerpunkte 
 

 

 

3.1 
Umsetzungsstand 
„Personalpolitische 
Eckpunkte“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Abbildung 41 – xxx 

 

Die Maßnahmen der personalpolitischen Eck-

punkte werden im Rahmen eines von August 

2019 bis Juni 2022 laufenden Projektes im 

POS bearbeitet. Sie sind darauf ausgerichtet, 

die zukünftige Leistungsfähigkeit der Verwal-

tung unter Berücksichtigung der weiteren 

Haushaltskonsolidierungen sowie des sich 

vollziehenden demographischen Wandels und 

dem damit verbundenen Fachkräftemangel 

aktiv zu gestalten.  

Ziele der Maßnahmen sind die Steigerung der 

Attraktivität als Arbeitgeberin, die Personal-

bindung und Personalgewinnung, die Erhal-

tung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

der Mitarbeiter:innen sowie die Personalent-

wicklung. 

 

 

 

 

 

 

Die Richtlinie „Personalpolitische Eckpunkte der HL“ (ppEck) wurde im September 2018 durch den 

Bürgermeister in Kraft gesetzt. Sie enthält einen Katalog von 40 Maßnahmen als lebendige und 

kontinuierlich weiterzuentwickelnde Grundlage für das Vorgehen zur Zielerreichung. Seit Oktober 

2019 ist im POS ein dreiköpfiges Team mit der Umsetzungsplanung der Maßnahmen betraut. 

 

Projektorganisation: Die Umsetzungsentscheidung liegt beim Bürgermeister. Die Lenkungsgruppe 

steuert das Projekt; die Ausarbeitung der einzelnen Maßnahmen erfolgt durch die Projektgruppe 

und, wenn sinnvoll, durch maßnahmenbezogene AGs. Die AG Personal bringt aus Bereichs- bzw. 

bereichsübergreifender Sicht bestehenden Ideen, Bedarfe und Anregungen zur Umsetzungspla-

nung und Weiterentwicklung der einzelnen Maßnahmen ein.  

 

Ziel ist es, im Projektzeitraum für alle Maßnahmen eine Umsetzungsplanung zu erstellen und min-

destens 50 % der Maßnahmen in der Durchführung zu pilotieren. Eine mit dem Bürgermeister und 

der AG Personal abgestimmte Priorisierung der Maßnahmen legt fest, mit welchen Maßnahmen 

begonnen werden sollte.  

 

 

 

Abbildung 51 –Maßnahmen, die erfolgreich regelhaft durchgeführt werden 
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MAßNAHMEN IN DER UMSETZUNGSPLANUNG 

 

Abb. 52 zeigt die Maßnahmen, deren Konkretisierung und Umsetzungsplanung aktuell in Bearbei-

tung sind. Die Umsetzung der Maßnahmen des Gesundheitsmanagements „Durchführung der Ge-

fährdungsbeurteilung“ und „Aktive Pause“ wird unter 4.3, S. 34 f. aufgezeigt. 

 

Zur konzeptionellen Erarbeitung der Maßnahmen wurden zum Teil AGs gebildet, die aus 3 - 6 Per-

sonen bestehen und, koordiniert durch das PE-Team, an der konkreten Umsetzungsplanung arbei-

ten. In den AGs „Angebote Kindertagesbetreuung“ und „Förderung der Mobilität“ hat es unter Ein-

satz des Online-Umfrage-Tools LimeSurvey bereits Mitarbeiter:innenbefragungen zu den aktuellen 

Bedarfen gegeben. Die Ergebnisse fließen in die weitere Maßnahmenplanung ein. 

 

 

 

 

Abbildung 52 –Maßnahmen, deren Konkretisierung und Umsetzungsplanung aktuell bearbeitet wird 

 

MAßNAHMEN WERDEN ERFOLGREICH REGELHAFT UMGESETZT  
 

Die in Abb. 51 aufgeführten Maßnahmen werden aktuell bereits erfolgreich und regelhaft umge-

setzt. Auf die Inhalte der Maßnahmen „Führen im Fokus“ (4.2, S. 32 f.), „Gesundheitstag“ 

(4.3, S. 34 f.), „Mitarbeiter:innengespräch“ (4.7, S. 46 f.), „PE-interne Fortbildungen“ und „Ange-

stelltenlehrgänge Inhouse“ (4.10, S. 50 f.) wird in den aufgeführten Kapiteln näher eingegangen. 

 

Die Maßnahme „Ausschöpfung der Stufenzulage“ wird im Zuge der Personalgewinnung in Form der 

Ausschöpfung der tariflichen Möglichkeiten für eine höhere Stufenzuordnung genutzt, wenn die 

Personalgewinnung ansonsten in Frage steht. Die Maßnahme „Grippeschutzimpfung“ wird allen 

Mitarbeiter:innen der HL jährlich kostenfrei angeboten. 2019 wurden 371 Mitarbeiter:innen ge-

impft. 
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3.2 
Umgang mit  
Langzeiterkrankten 

 

  

 
 

Der Umgang mit Fehlzeiten und vor allem mit 

lang andauernden, krankheitsbedingten Fehl-

zeiten ist eine besondere Herausforderung für 

alle Arbeitgeber:innen Insbesondere die un-

mittelbaren Führungskräfte stehen vor der 

Aufgabe, den Kapazitätsverlust aufzufangen 

und die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. 
 

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels 

ist es umso wichtiger, die Leistungsfähigkeit 

der Beschäftigten langfristig zu erhalten und 

den Fokus auf präventive Ansätze zu richten.  
 

Mit der Klausurtagung des Senats Anfang 

2019 wurde das Thema in den Fokus gerückt 

und mit hoher Dringlichkeit bearbeitet.  

 

 

ARBEITSPAKETE – LAUFENDE AKTIVITÄTEN 
 

1.  ERHEBUNG VON LANGZEITERKRANKUNGEN MIT 

RUHENDEM ARBEITSVERHÄLTNIS 

Im Zusammenhang mit diesem Arbeitspa-

ket wurde der Prozess zur Zusammenarbeit 

mit den gesetzlichen Krankenkassen opti-

miert. 

  

2.  ERARBEITUNG EINES FRAGENKATALOGS FÜR DIE 

BEAUFTRAGUNG MEDIZINISCHER GUTACHTEN 

In enger Abstimmung zwischen POS, Ge-

sundheitsamt, Arbeitsmedizin und Recht 

wird weiter an der Verbesserung der Pro-

zesse und Schnittstellen gearbeitet.  
 

 

3./4. Die Arbeitspakete zur OPTIMIERUNG DES 

PROZESSES “LANGZEITERKRANKUNGEN“ UND 

BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT 

(BEM)“ sind eng verknüpft und werden zum 

großen Teil gemeinsam bearbeitet.  

Anreize zur Hospitation und Arbeitserpro-

bung wurden geschaffen und sind in der 

Erprobung.  

Bei der Schaffung leidensgerechter Ar-

beitsplätze wird weiter an der Optimierung 

der Zusammenarbeit mit den Bereichen 

gearbeitet.  

 
5.  UMGANG MIT LANGZEITERKRANKTEN MITARBEI-

TER:INNEN 

Führungskräfte sollen in ihrer Rolle als 

„Frühwarnsysteme“ im Hinblick auf Fehl-

zeiten gestärkt werden. 
 

 

 

Welche Auswir-
kungen von Lang-
zeiterkrankungen
erleben die  
Bereiche vor Ort?

Wie wirkt sich die 
unterschiedliche 
Rechtslage bei 
Tarifbeschäftigten
und BeamtInnen
aus?

Was passiert mit 
RückkehrerInnen, 
die nach Erkran-
kung ihrer bisheri-
gen Aufgabe nicht 
mehr nachgehen 
dürfen?

Was stellt sich für 
Führungskräfte als 
Aufgabe?

Was ist Aufgabe des  
BEM und wo sind die 
Grenzen der Re-
Integration?

Wie sieht die Aufgabe 
und die 
Zusammenarbeit der 
verschiedenen 
„Zuständigen“ aus?

 

Zur Förderung dieser Kompetenzen enthält 

das Programm „Fit für Führung“ verschie-

dene Module mit den Inhalten gesundheits-

förderliches Führen, wertschätzende 

Kommunikation sowie angemessene Ge-

sprächsführung im Falle schwieriger Ge-

spräche (z. B. bei Leistungsveränderung). 

 

6. GESUNDHEITSPRÄVENTION 

Das Angebot für gesundheitsförderliches 

Arbeiten wird kontinuierlich ausgebaut. Ei-

ne nachhaltige Förderung der Gesund-

heitskompetenz bieten Arbeitsplatzpro-

gramme zu Ergonomie und Achtsamkeit, 

die neben Basisworkshops als wesentliche 

Bausteine ein Einzeltraining/-Coaching am 

individuellen Arbeitsplatz bieten.  
 

TOP 4.2

111 von 179 in Zusammenstellung



Hansestadt LÜBECK  P e r s o n a l b e r i c h t   2019 / 2020 

S e i t e  |28 

4 Personalsteuerung und  
Personalentwicklung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Die personalstrategische Ausrichtung der Hansestadt 

Lübeck orientiert sich insbesondere an den im Oktober 

2018 in Kraft gesetzten „Personalpolitischen Eckpunk-

te der Hansestadt Lübeck“ (ppEck). Diese lösten die 

davor geltenden „ppEck zur Haushaltskonsolidierung“ 

ab.  
 

Die aktuellen Eckpunkte geben die personalpolitische 

Ausrichtung vor, die notwendig ist, um aktiv dem durch 

demographischen Wandel entstehenden Fachkräfte-

mangel zu begegnen. Ziel ist es, Leistungsfähigkeit, 

Effizienz, hohe Qualität und Bürgerorientierung zu ge-

währleisten – bei zunehmender Digitalisierung und 

unter Berücksichtigung der erforderlichen Haushalts-

konsolidierung. 

Um erfolgreich zu sein, ist die Personalentwicklung 

jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters in den Fokus 

zu nehmen und die notwendige Kompetenzentwicklung 

zu unterstützen. 

  

 

 

 

 

Anhand der im vorderen Teil dieses Personalberichts aufgezeigten Daten werden bereits zahlreiche 

wesentliche Entwicklungen und Anforderungen deutlich, mit welchen sich die Stadt als Arbeitgebe-

rin auseinandersetzen muss.  

In den nun folgenden Kapiteln werden mehrere für die Personalarbeit besonders relevante Themen 

aufgegriffen und aktuelle Erfahrungen und Maßnahmen aufgezeigt zu den Themenbereichen: Aus-

bildung, Führungskräfteentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Einglie-

derungsmanagement, Frauenförderung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Mitarbei-

ter:innengespräche, Leistungsorientierte Bezahlung, Digitalisierung in der Personalarbeit, Inner-

städtische Fortbildung und Stellenbesetzungsverfahren. Eine sinnvolle Verknüpfung und perma-

nente Weiterentwicklung der Maßnahmen wird als Grundlage für ein bestmögliches Ergebnis ver-

standen. 
 

Die Verwaltung muss den bereits absehbaren Folgen der demographischen Entwicklung und des 

damit verbundenen Fachkräftemangels aktiv entgegenwirken und sich als Arbeitgeberin attraktiv 

präsentieren. Ziel ist es, in den kommenden Jahren signifikante altersbedingten Personalverluste 

durch zielgerichtete Maßnahmen der Personalgewinnung, -bindung und Qualifikation zu kompen-

sieren. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird hierfür ebenso relevant sein wie Schritte zum 

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Mitarbeiter:innen, so dass diese die vielfältigen 

und sich wandelnden Herausforderungen motiviert, leistungsfähig und aktiv gestalten (s. Darstel-

lung Umsetzungsstand ppEck im Teil 3 Schwerpunkt, S. 25 f.).  
 

Eine weitere erhebliche Herausforderung ist die erfolgreiche Gestaltung der digitalen Transformati-

on der Verwaltung der HL als Teil der Digitalen Strategie. Dafür wird es zum einen notwendig sein, 

Prozesse anzupassen, da die Digitalisierung neue Anforderungen an die Abläufe stellt. Zum ande-

ren benötigen die Mitarbeiter:innen digitale Kompetenzen, um digitale Technik, neue Arbeitsme-

thoden und Arbeitsabläufe kennenzulernen und effektiv zu nutzen. Die Personalentwicklung ist bei 

der Bewältigung dieser Herausforderungen ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die Führungskräfte 

müssen die individuellen Bedarfe der Mitarbeiter:innen feststellen und deren Kompetenzentwick-

lung durch geeignete Maßnahmen ermöglichen und unterstützen. 
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4.1 
Ausbildung bei der  
Hansestadt Lübeck 

  

 
 

Berufliche Ausbildung ist eine der wichtigsten 

Bestandteile vorausschauender Personalpla-

nung. Sie trägt wesentlich zur Kompensation 

der demographischen Entwicklung und zur 

Sicherung der städtischen Aufgabenerledi-

gung bei.  

 

Angesichts des Fachkräftemangels, der auch 

den Sektor des öffentlichen Dienstes betrifft, 

muss weiter daran gearbeitet werden, die 

Attraktivität der Kommunalverwaltung für 

junge Nachwuchskräfte zu erhalten bzw. so-

gar zu stärken. Nur so kann im immer stärker 

werdenden Wettbewerb mit anderen Ausbil-

dungsbetrieben um leistungsfähigen Nach-

wuchs bestanden werden.  

 

 
Lübecker Schwimmbäder

Kurbetrieb Travemünde

Entsorgungsbetriebe

Senior:inneneinrichtungen

Kernverwaltung

1

13

5

76

3

1

2

20

64

weiblich männlich

Abbildung 53 – Auszubildende der Hansestadt Lübeck - Gesamtverwaltung (Gesamt: 185) 

 

GROßE AUSBILDUNGSTRÄGERIN DER REGION MIT VIELFÄLTIGEN AUSBILDUNGSBERUFEN 
 

Mit 185 Auszubildenden (alle drei Jahrgänge) ist die Hansestadt Lübeck eine der größten Ausbil-

dungsträger:innen der Region. 140 Auszubildende und damit 76 % sind der Kernverwaltung zuge-

ordnet, 24 % den Eigenbetrieben bzw. Sondervermögen (s. Abb. 53). In der Kernverwaltung über-

wiegen die klassischen Verwaltungsberufe. Bezogen auf alle Auszubildenden der Gesamtstadt be-

trägt der Anteil an Verwaltungsauszubildenden/-anwärter:innen ca. 47 %. Derzeit bildet die Stadt 

in 28 unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus. Mit 15 Berufen ist der Großteil der Ausbildungs-

berufe dem gewerblichen Bereich zuzuordnen. 6 weitere Berufe gehören dem Aufgabenspektrum 

von Verwaltung, Kultur und IT an, 3 dem Gesundheitsbereich und 3 der Feuerwehr. Hinzu kommt 

ein Ausbildungsberuf bei den Lübecker Schwimmbädern. Die Details sind Abb. 54 zu entnehmen.  
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Lübecker Schwimmbäder

Kurbetrieb Travemünde

Abbildung 54 – Entwicklung der Ausbildungszahlen - Gesamtverwaltung (2010 - 2019) 
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Altenpflegehelfer:in

Altenpfleger:in

Bauzeichner:in

Beamter:in - Feuerwehr (geh. techn. Dienst)

Beamter:in - Feuerwehr (höh. techn. Dienst)

Beamter:in - Feuerwehr (mittl. techn. Dienst)

Elektroniker:in - Betriebstechnik

Erzieher:in

Fachangestellte:r für Bäderbetriebe

Fachangestellte:r für Medien- und Informationsd.

Fachinformatiker:in

Fachkraft - Abwassertechnik

Fachkraft - Hygieneüberwachung

Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Fachkraft - Lagerlogistik

Forstwirt:in

Gärtner:in

Hafenschiffer:in

Hauswirtschafter:in

Industriemechaniker:in

Kauffrau/-mann für Büromanagement

Kfz-Mechatroniker:in

Notfallsanitäter:in

Stadtinspektor:in

Straßenbauer:in

Straßenwärter:in

Verwaltungsfachangestellte:r

Wasserbauer:in
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Abbildung 55 – Auszubildende nach Ausbildungsberufen - Gesamtverwaltung (Gesamt: 185) 

 

AUSGEWOGENES GESCHLECHTERVERHÄLTNIS – UNTERSCHIEDE IN DEN BERUFEN 
 

Mit 95 männlichen und 90 weiblichen Auszubildenden ist das Geschlechterverhältnis derzeit ins-

gesamt nahezu ausgeglichen. Allerdings gibt es bei den Ausbildungsberufen große geschlechts-

spezifische Unterschiede. Diese folgen nach wie vor stark der traditionellen gesellschaftlichen 

Arbeitsteilung. Einen hohen Frauenanteil gibt es bei den Verwaltungsfachangestellten, den Haus-

wirtschafter:innen und den Altenpfleger:innen. In drei Ausbildungsberufen (Bauzeichner:in, Erzie-

her:in, Kauffrau/-mann für Büromanagement) werden derzeit ausschließlich Frauen ausgebildet. 

Bei den gewerblichen Berufen überwiegen dagegen männliche Auszubildende. In 15 Berufen der 

Gesamtverwaltung gibt es derzeit keine weiblichen Auszubildenden. Hier bedarf es noch weiterer 

Maßnahmen, um das Interesse von Frauen für diese Berufe zu wecken.  

Hervorzuheben ist der leichte Anstieg des Frauenanteils im gehobenen Dienst. Überwog in frühe-

ren Jahren der Anteil der männlichen Studierenden, qualifizieren sich derzeit mehr weibliche  

Stadtinspektoranwärterinnen für gehobene Verwaltungstätigkeiten. Damit ist eine gute Ausgangs-

basis geschaffen, um langfristig den Anteil weiblicher Führungskräfte für die Verwaltung zu erhö-

hen. 

Um weiterhin ausreichend geeignete Interessierte für die Ausbildungsberufe der Stadt zu finden 

und um eine qualitativ sehr gute Ausbildung sicher zu stellen, wird derzeit die Umsetzung eines 

Maßnahmenpakets vorbereitet. Dieses schließt sowohl die systematischere Qualifizierung und 

Vorbereitung der Ausbilder:innen ein als auch ein verstärktes, zielgruppenorientiertes Ausbil-

dungsmarketing- auch unter sichtbarerer Einbeziehung von Zielgruppen mit Migrationshintergrund. 
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NEGATIVER TREND DER BEWERBUNGSZAHLEN SETZT SICH FORT 
 

Trotz intensiver Bemühungen und verstärkter Präsenz auf Ausbildungsmessen konnte der Trend 

rückläufiger Bewerbungen nicht gebremst werden. Für 16 Ausbildungsberufe lagen im vergange-

nen Jahr insgesamt 802 Bewerbungen vor. Mit durchschnittlich 50 Bewerbungen pro Ausbildungs-

beruf konnten zwar überwiegend alle Ausbildungsplätze besetzt werden, allerdings gilt dieses nicht 

durchgängig für alle Ausbildungsberufe. Wenig Resonanz fand bspw. der Beruf Straßenbauer:in mit 

lediglich 2 Bewerbungen, Straßenwärter:innen mit 7 Bewerber:innen oder Hafenschiffer:in mit 

8 Bewerbungen. Hingegen liegen für die Verwaltungsberufe Verwaltungsfachangestellte und Stad-

tinspektor:in sowie für den Beruf Notfallsanitäter:in die Anzahl der Bewerbungen nach wie vor im 

dreistelligen Bereich. Da allerdings in den Verwaltungsberufen zugleich die Anzahl der Ausbil-

dungsplätze erhöht wurde, vermindert sich auch für diese Berufsgruppe die Anzahl der Bewer-

ber:innen auf mittlerweile durchschnittlich 11 pro Ausbildungsplatz. 

Abbildung 56 – Entwicklung der Bewerber:innenzahlen - Gesamtverwaltung (2010 - 2019) 
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Abbildung 57 – Entwicklung der Einstellungszahlen für Ausbildungsberufe in der Gesamtverwaltung (2010 - 2019) 

 

MEHR AUSBILDUNGSBERUFE, WENIGER AUSZUBILDENDE 
 

In den letzten 10 Jahren wurden jährlich durchschnittlich 65 Auszubildende und Anwärter:innen in 

durchschnittlich 14 Berufsbereichen ausgebildet. Seit 2011 wurde die Anzahl der Ausbildungsberu-

fe stets erhöht. Mittlerweile werden in 28 unterschiedlichen Ausbildungsberufen Ausbildungsplätze 

vorgehalten, wobei die Berufe jährlich variieren. Seit 2017 gehen die Einstellungszahlen leicht zu-

rück. Die gesamtwirtschaftliche und demographische Entwicklung wirken sich dabei maßgeblich 

auf die Bewerbungszahlen aus. 2020 konnte der Trend durch das zusätzliche Angebot der praxis-

orientierten Ausbildung zur Erzieherin bereits abgemildert werden.  

Um gute Auszubildende früh an die Hansestadt Lübeck zu binden und die Attraktivität als Ausbil-

dungsbetrieb zu steigern, werden zukünftig leistungsstarke Auszubildende gleich nach der Ausbil-

dung unbefristet übernommen. Absolvent:innen mit befriedigenden und ausreichenden Abschlüs-

sen werden wie bisher bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf nach §16a TVAöD für die Dauer 

von 12 Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen. Im Anschluss daran besteht nach der ein-

jährigen Bewährungszeit auch hier die Möglichkeit der unbefristeten Übernahme. 

Von den 2016 eingestellten Auszubildenden wurden 70 % bei der HL übernommen. Ob die Mög-

lichkeit der sofortigen unbefristeten Übernahme Auswirkungen auf die Übernahmequote hat, wird 

sich im Laufe der Jahre zeigen. 
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4.2 
Führungskräfte und  
Nachwuchs für  
Führungspositionen 

 

 

 

 

  

 

BEREICHSLEITUNGEN – WENIGER LEITUNGSFUNKTIONEN, HÖHERER FRAUENANTEIL 
 

Nach einer längeren Phase der Verringerung Anzahl an Bereichsleitungen war in den letzten Jahren 

wieder ein leichter Anstieg zu beobachten. Ende 2019 wurden 31 Bereichsleitungen gezählt, so-

dass die Anzahl zum Vorjahr gleichgeblieben ist. Die Anzahl der Frauen in Führungspositionen auf 

der Ebene Bereichsleitung ist in den letzten 10 Jahren mit leichten Schwankungen unverändert. 

Vom Gesamt der Führungspositionen auf der Ebene der Bereichsleitung macht der Anteil der Frau-

en in den letzten drei Jahren ca. die Hälfte aus. Diese Zahlen bestätigen einen stetigen Gleichstel-

lungsprozess. Auch bei den stellvertretenden Bereichsleitungen macht sich die über Jahre eine 

sichtbare Reduzierung der Unterschiede im Geschlechterverhältnis bemerkbar. Die männlichen 

stellvertretenden Bereichsleitungen sind um etwa die Hälfte zurückgegangen und seit den letzten 

drei Jahren gleichbleibend, während die Anzahl der weiblichen stellvertretenden Bereichsleitungen 

leicht angestiegen ist. Der Anteil weiblicher Führungskräfte auf stellvertretenden Bereichsleitungs-

funktionen liegt aktuell auch bei ca. der Hälfte. In der Gesamtschau bedeutet das auch bei dieser 

Gruppe eine Verbesserung der Frauenquote. 

 

 

Die Führungskräfteentwicklung bei der HL hat sich durch die Neuausrichtung 2013 mit dem ESF-

Projekt „Führen im Fokus“ und nach Projektende 2016 mit dem Konzept „Qualifizierungsmaßnah-

men für Führungskräfte“ etabliert. Zielgruppe sind alle Führungs- und Leitungsebenen sowie der 

potenzielle Führungskräftenachwuchs. Grundsätzlich werden alle Mitarbeiter:innen mit Vorge-

setztenfunktion als Führungskräfte bezeichnet, wobei sich die Anforderungen an die verschiedenen 

Führungsebenen (Fachbereichs-, Bereichs-, Abteilungs-, Sachgebiets- und Teamleitungen) aufgrund 

der unterschiedlichen Führungsspannen und Führungsaufgaben unterscheiden. 

Abbildung 58 – Bereichsleitungen nach Geschlecht (2010-

2019) 
Abbildung 59 – stellvertretende BL nach Geschlecht (2010-

2019) 
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Eine zukunftsorientierte und moderne Verwal-

tung erfordert ein zunehmend komplexes 

Führungsverhalten. Insbesondere im Kontext 

der Digitalisierung und der demographischen 

Entwicklung muss das Handeln von Führungs-

kräften zahlreichen Anforderungen gerecht 

werden. 

Dieser Erkenntnis folgend werden vielfältige 

Personalentwicklungsmaßnahmen sowohl für 

Führungskräfte als auch für Nachwuchsfüh-

rungskräfte angeboten und stetig weiterent-

wickelt. Ziel ist es, die Führungskräfte in ihrer 

Kompetenz zu stärken und sie bei den Heraus-

forderungen, die sich im Führungsalltag stel-

len, zu unterstützen. 

TOP 4.2

116 von 179 in Zusammenstellung



Hansestadt LÜBECK  P e r s o n a l b e r i c h t   2019 / 2020 

S e i t e  | 33 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG ALS PERMANENTER PROZESS 
 

Auf der Basis der konzeptionellen Grundlagen wird den Führungskräften ein laufendes Programm 

angeboten, welches sich an unterschiedliche Zielgruppen richtet. In der Qualifizierungsreihe „Füh-

rung intensiv – Führung aktiv“ werden in einem für alle Führungskräfte offenen Seminarangebot 

laufend aktuelle Führungsthemen unterbreitet. Zudem haben alle Führungskräfte die Möglichkeit, 

sich durch externe Coaches unterstützen zu lassen und die Methode der kollegialen Beratung zu 

erlernen und selbständig in Gruppen weiterzuführen. 

 

Die 2018 erfolgreich pilotierte, aus Pflicht- und Wahlmodulen bestehende, Qualifizierungsreihe für 

neue Führungskräfte „Führung kompakt“, wurde 2019 und 2020 mit jeweils 15 neuen Führungs-

kräften fortgesetzt. 

 

Zur Nachwuchssicherung für Führungsfunktionen wurden 2019 auf Grundlage von Empfehlungen 

der Bereichsleitungen und ergänzt durch eine Potenzialanalyse 15 potenzielle Nachwuchsfüh-

rungskräfte ohne Führungserfahrung für das Qualifizierungsprogramm „Fit für Führung“ ausge-

wählt. Die Qualifizierung umfasst neben 5 Pflicht- und 2 Wahlmodulen (Themen der angebotenen 

Module siehe Abbildungen 60 und 61) ergänzend eine gemeinsam zu erarbeitende und zu präsen-

tierende Projektarbeit zu aktuellen Führungsthemen der HL. 

 

Abbildung 62 - Qualifizierungsangebote für Führungskräfte bei der HL 

 
 

Abbildung 61 – Wahlmodule „Fit für Führung“ Abbildung 60 – Pflichtmodule „Fit für Führung“ 
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4.3 
Betriebliches  
Gesundheits- 
management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist 

mittlerweile fester Bestandteil der Lübecker 

Stadtverwaltung, denn motivierte und leis-

tungsfähige Mitarbeiter:innen sind die wich-

tigste Voraussetzung dafür, den vielfältigen 

Anforderungen dauerhaft gerecht werden zu 

können.  

 

Bei der Hansestadt Lübeck bietet ein Netz-

werk von Expert:innen vielfältige Angebote 

und individuelle Beratung für den Schutz und 

die Förderung der Gesundheit. Eine wichtige 

Rolle spielt Prävention am Arbeitsplatz und 

eine frühzeitige Unterstützung im Rahmen  

des Betrieblichen Eingliederungsmanage-

ments (BEM). 

 

FRISCHE-KICK FÜR KÖRPER UND GEIST 
  
1x täglich kurz die Arbeitsroutine unterbrechen 

gibt neue Energie. Das Trainingskonzept für die 

Bewegungseinheiten kombiniert ungewohnte 

Bewegungsaufgaben mit kognitiven Herausfor-

derungen und visuellen Aufgaben – und das 

immer wieder neu, so dass sich keine Routine 

einstellt. Das Training zielt neben den positiven 

körperlichen Effekten auch auf eine Stressre-

duktion sowie Verbesserung der Leistungs- 

und Konzentrationsfähigkeit ab. 
 

Nach Abschluss der 10-wöchigen Kursphase 

war die Resonanz durchweg positiv, sodass 

sich neben den vier Gruppen aus der Pilotpha-

se drei weitere Gruppen für die Bewegungs-

pause angemeldet haben. 

 

 

GESUNDHEITSTAG AM 19.06.2019 
 

 
 

 

 
 

Insgesamt konnten zehn Abteilungstrainer:in-

nen ausgebildet werden, um die Übungen in 

den einzelnen Gruppen anzuleiten. Die Abtei-

lungstrainer:innen erhalten regelmäßig neue 

Übungen für das Gruppentraining.  

 

 

Gemeinsam Sport treiben macht Spaß und 

stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Daher stand 

der Gesundheitstag 2019 ganz im Zeichen 

des Sports, um gemeinsam mit dem Bereich 

Schule und Sport den Betriebssport neu zu 

beleben. 

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Jan 

Lindenau konnten die Kolleg:innen an zahlrei-

chen Ständen verschiedene Sport- und Ent-

spannungsarten ausprobieren. Für kurze me-

dizinische Check-ups waren unsere Betriebs-

ärzte mit dabei und in einem Alterssimulati-

onsanzug konnte man eine kleine körperliche 

Zeitreise unternehmen. Einen Fahrrad-Check-

up gab es am Stand der Unfallkasse Nord und 

für die notwendige Erfrischung an dem heißen 

Junitag sorgte das „MobiCo“ mit alkoholfreien 

Cocktails. 

 

TOP 4.2

118 von 179 in Zusammenstellung



Hansestadt LÜBECK  P e r s o n a l b e r i c h t   2019 / 2020 

S e i t e  | 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESUND ARBEITEN! 
 

Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung der 

psychischen Arbeitsanforderungen (GBPsy) 

verstehen wir als eine Win-Win-Situation für 

ein wertschätzendes Miteinander im Arbeits- 

und Führungsalltag. 
 

Als wichtiger präventiver Ansatz zur Gestal-

tung gesunder Arbeitsbedingungen wurde die 

GBPsy in diesem Jahr als gesamtstädtisches 

Projekt mit einer geplanten Laufzeit von zwei 

Jahren umgesetzt. Im Kern geht es darum, 

mögliche arbeitsbedingte psychische Belas-

tungen auf den verschiedenen Arbeitsplätzen 

herauszuarbeiten und dafür Verbesserungs-

möglichkeiten zu finden. 
 

 

Das Umsetzungskonzept sieht vor, in den 

kommenden zwei Jahren sukzessive in allen 

Bereichen die GBPsy mit externer Unterstüt-

zung durchzuführen. Der Ablauf folgt dabei 

grundsätzlich dem nebenstehenden Schema:  
 

 

2019 2020 2021

 

 

 Einstiegsgespräche mit Bereichsleitungen 

 Ausführliche Information für Führungskräfte 

und Mitarbeiter:innen und Einführung in das 

Thema durch den externen Dienstleister  

 Befragung mit einem standardisierten Frage-

bogen zur Arbeitssituation  

 Arbeitssituationsanalysen (Workshops), in 

denen die Beschäftigten die wichtigste Rolle 

spielen und Verbesserungsvorschläge sowie 

vorhandenen Ressourcen erarbeiten 

 Auswertung der Ergebnisse mit der Füh-

rungsebene 

 Umsetzung von Maßnahmen, die der Redu-

zierung erkannter arbeitsbedingter Belastun-

gen und Stärkung gesunderhaltenden Fakto-

ren dienen 

 
 

 

NAVIGATION 60 PLUS 
 

Das Modellprojekt der Landesvereinigung für 

Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein 

e.V. (LVGFSH) zum Übergang vom Berufsleben 

in den Ruhestand ging im Juni mit einer gro-

ßen Informationsveranstaltung an den Start. 

Als erste große Kooperationspartnerin lud die 

HL alle Mitarbeiter:innen ein, die sich ca. ein 

bis drei Jahre vor dem Ruhestand befinden. 

Das Interesse war enorm. Von den über 100 

Mitarbeiter:innen, die der Einladung gefolgt 

sind, haben sich über 60 Kolleg:innen zur Teil-

nahme angemeldet und so konnten fünf Se-

minarreihen gestartet werden. Weitere Pro-

jektbausteine sind u. a. der Aufbau von Netz-

werken und auf Wunsch individuelle Beratung. 

 

 

 
 

 

 

 
lisierung von Ressourcen und Potenzialen zur 

Stärkung der Gesundheitskompetenz.  

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet 

durch das Institut für Sozialmedizin und Epi-

demiologie der Universität zu Lübeck.  

Perspektivisch soll die Seminarreihe „Naviga-

tion 60plus“ ein Modul der Betrieblichen Ge-

sundheitsförderung werden. 
 

Die Seminarreihe setzt 

sich aus drei Modulen 

von jeweils vier Stunden 

zusammen. Ziel ist eine 

frühzeitige Sensibilisie-

rung für die neue Le-

bensphase und Mobi- 

MobiMobi- 

 

Abbildung 63 - Exemplarischer Prozessablauf zur Ermittlung 

und Beurteilung psychischer Belastungen 
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GESETZLICHE GRUNDLAGE UND PRAXIS 
 

Gemäß § 167 Absatz 2 SGB IX Prävention sind 

die Arbeitgeber:innen verpflichtet, allen Be-

schäftigten, die länger als 42 Kalendertage 

arbeitsunfähig waren oder sind, ein BEM-

Gespräch anzubieten.  
 

Nach einem ersten Informationsgespräch 

kann eine weitere Beratung entstehen und ein 

BEM-Prozess eröffnet werden. Zudem ist eine 

Zusammenarbeit mit Bereichsleitungen, Per-

sonalvertretungen, dem Arbeitsschutz, dem 

Frauenbüro, der Personalentwicklung und der 

betrieblichen Gesundheitsförderung unerläss-

lich für die Entwicklung einer gesunderhalten-

den Arbeitsstruktur. 

 

 

BETRIEBSÄRZTINNEN UND -ÄRZTE IM BEM-

PROZESS 
  

Durch die Kooperation der DRV Nord mit dem 

Verband Dt. Betriebs- und Werksärzt:innen 

sollen Beschäftigte frühzeitig notwendige Re-

habilitationsmaßnahmen erhalten. Das Projekt 

der Betriebs- und Werksärztinnen und -ärzte in 

Kooperation mit der DRV Nord im Bereich der 

Rehabilitation basiert auf einer Zusammenar-

beit von Betriebsärzt:innen, Ärzt:innen, Reha-

bilitationsträgern und –einrichtungen. Diese 

sollen dazu beitragen, die Erwerbsfähigkeit 

und die Teilhabe am Arbeitsleben chronisch 

kranken Beschäftigten nachhaltig zu sichern.  
 

  

Das betriebliche Eingliederungsmanagement 

(BEM) ist fester Bestandteil des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements der Hansestadt 

Lübeck. Um die Wirkung zu verstärken, wurde 

das gesetzlich vorgeschriebene BEM-Ver-

fahren erweitert und steht auch unabhängig 

von der Dauer einer Arbeitsunfähigkeit prä-

ventiv zur Verfügung.  

 

Ein BEM-Verfahren zielt auf die Sicherung und 

den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit von 

Mitarbeiter:innen mit gesundheitlichen Beein-

trächtigungen ab. Ein krankheitsbedingter 

Arbeitsplatzverlust soll durch frühzeitiges 

Handeln vermieden werden. 

 

 

Chronische Erkrankungen

Sonstige

Verletzungen 
Unfälle

Organische 
Erkrankungen

Psychische Belastungen

Muskel/ Skelett

Abbildung 64 - Gründe für Langzeiterkrankungen 

 

Die in Abb. 64 dargestellten Gründe für längere Ausfallzeiten sind nicht medizinisch evaluiert, sie 

sind erfahrungsbezogene Erhebungen aus BEM-Gesprächen. Der hohe Anteil an Muskel-/Skelett-

Erkrankungen sowie die steigenden psychischen Belastungen spiegeln jedoch den aktuellen Trend 

wider. 
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WEITERHIN GROßER HANDLUNGSBEDARF 
 

Die Anzahl der BEM-Berechtigten in der Kernverwaltung ist im Berichtszeitraum trotz gestiegener 

Beschäftigtenzahl geringfügig um 14 Berechtigte auf 713 gesunken. Dies ist sehr erfreulich, jedoch 

besteht weiterhin großer Handlungsbedarf.  

 

VERGLEICH VON ANFORDERUNGEN UND FÄHIGKEITEN  
 

Um bei der Reintegration erkrankter Mitarbeiter:innen passende und wirksame Handlungsmöglich-

keiten zu finden, wird weiter an der Professionalisierung des Vorgehens gearbeitet. Hierfür wird ein 

fähigkeitsorientiertes und zertifiziertes Personalinstrument im Rahmen von BEM angeboten („IM-

BA“), um die Reintegration von Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen in die Arbeits-

welt zu unterstützen. Arbeitsanforderungen und individuelle Fähigkeiten werden bei diesem Vorge-

hen durch definierte Merkmale beschrieben und verglichen. Aus einem daraus resultierenden 

Handlungsbedarf lassen sich unter Einbeziehung der Amts- und Betriebsärzt:innen gezielt Maß-

nahmen zur Gestaltung der Arbeit und Förderung der Fähigkeiten ableiten.  
 

HOHE AKZEPTANZ DES BEM  
 

Bei einer Rückmeldequote von 70 % ist eine hohe Akzeptanz des BEM-Angebotes erkennbar. Ledig-

lich bei 30 % der Fälle erfolgte auf das erste Einladungsschreiben keine Rückmeldung. 

Ein Informationsgespräch wurde von 32 % der angeschriebenen Mitarbeiter:innen in Anspruch 

genommen. 38 % meldeten sich, sahen für sich aber keine Notwendigkeit, an einem BEM-

Verfahren teilzunehmen. 

 
 

32%

38%

30%
Informationsgespräche

Nicht notwendig

Keine Rückmeldung

 

 
 

Abbildung 65 - BEM Berechtigte nach Fachbereichen 
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4.5 
Bericht zum  
Frauenförderplan 

  

 
 

Bereits seit Mitte der 90er Jahre erstellt die 

Hansestadt Lübeck alle vier Jahre auf der Ba-

sis der Regelungen des Gleichstellungs-

gesetzes Schleswig-Holsteins Frauenförder-

pläne, zuletzt in 2018. Jeweils nach zwei Jah-

ren wird im Zwischenbericht der Kernverwal-

tung der Umsetzungsgrad der Zielvorgaben 

ohne umfangreiche detaillierte Zahlenanaly-

sen beleuchtet. Erklärtes Ziel ist die Schaffung 

und Herstellung von Chancengleichheit zwi-

schen den Geschlechtern – mit kontinuierli-

cher Frauenförderung und der Umsetzung 

gleichstellungsfördernder Maßnahmen. Durch 

gezielte Fokussierung auf konkrete Hand-

lungsfelder sollen verstärkte Aktivitäten und 

Effekte zur Gleichstellung erreicht werden. 

 

Frauen % Männer % Gesamt Frauen % Männer % Gesamt

2.045 57,7 1.498 42,3 3.543 1.934 57,9 1.408 42,1 3.342

Führungskräfte 2 13 46,4 15 53,6 28 14 46,7 16 53,3 30

Stellvertr. Führungskräfte 2 12 46,2 14 53,8 26 9 39,1 14 60,9 23

Beschäftigte in gewerblich- 

technischen Berufen 3
147 21,7 531 78,3 678 142 21,4 522 78,6 664

Beschäftigte in sozialen und 

pädagogischen Berufen
506 84,6 92 15,4 598 485 85,8 80 14,2 565

Teilzeitbeschäftigte 946 89,1 116 10,9 1.062 899 92,4 74 7,6 973

Beurlaubte im Sonder- und 

Erziehungsurlaub 4
64 90,1 7 9,9 71 78 84,8 14 15,2 92

1  
Setzt sich aus dem Stammpersonal, Auszubildenden und Beurlaubten zusammen

2  
Zahlen beziehen sich auf Bereichsleitungen und stellvertretende Bereichsleitungen

3  
Ohne Reinigungskräfte und Küchenpersonal

4  
Seit 2019 ohne Erwerbsminderungsrente

20172019

davon:

Beschäftigte

Beschäftigtenzahl 1

 

MEHR MÄNNER IN SOZIALEN UND PÄDAGOGISCHEN BERUFEN UND IN TEILZEIT BESCHÄFTIGT 
 

Bei einem Anstieg der Beschäftigten um 6 % insgesamt, bleibt der Anteil der Frauen auf konstantem 

Niveau von knapp 58 %. In Bezug auf die Bereichsleitungen und ihre Stellvertretungen wird die Ziel-

marke eines 50 %igen Frauenanteils um 4 %-Punkte (entspricht einer Frau) unterschritten. 

 

Insgesamt ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den Beschäftigten von 29 % auf 30 % leicht 

angestiegen. Es zeichnet sich der Trend ab, dass auch männliche Beschäftigte in allen Altersstufen 

vermehrt Teilzeit in Anspruch nehmen. Waren es 2017 noch 5,3 %, so sind es inzwischen 7,7 % der 

Männer. Besonders bei der Altersgruppe der 20 bis 29-Jährigen steigt der Anteil von 0 % auf 25,5 %.  

 

Die sozialen und pädagogischen Berufe sind weiterhin weiblich dominiert, wobei der Anteil der 

männlichen Beschäftigten mit 15 % um 1,2 % angestiegen ist. 

Abbildung 66 - Gegenüberstellung Beschäftigte Frauen/Männer 
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Abbildung 69 – Beamt:innen ohne Feuerwehr und  

Wahlbeamt:innen  

FRAUENANTEIL - INSGESAMT POSITIVER TREND  
 

Bei überwiegender Zielerreichung ist in höhe-

ren Bezahlgruppen weiterhin Handlungsbedarf 

erkennbar. 

 

In den Entgeltgruppen 10 bis 12 greifen die 

verankerten Maßnahmen, so dass Steigerun-

gen des Frauenanteils feststellbar sind und die 

Ziellinie bis 2021 bei gleichbleibendem Trend 

erreicht werden kann.  

 

Erläuterungen zu den Zielvorgaben 
 

Gemäß § 11 Abs. 4 GstG soll bei vorliegender 

Unterrepräsentanz (unter 50 %) das Mindest-

ziel des jeweiligen Planungszeitraums ein 

Frauenanteil sein, der dem Anteil der nächst 

niedrigeren Besoldungs-/Vergütungsgruppe 

entspricht. 

 

 

Tarif-

gruppe

Be-

schäftigte

davon

Frauen

Frauen-

anteil 

in %

Zielvorgabe 

bis 2021

Anzahl 

einzust. 

Frauen

01 121 96 79,3 Ziel erreicht

02 102 98 96,1 Ziel erreicht

02Ü 48 43 89,6 Ziel erreicht

03 111 17 15,3 50 39

04 75 29 38,7 47,37 7

05 300 152 50,7 Ziel erreicht

06 321 186 57,9 Ziel erreicht

07 87 48 55,2 Ziel erreicht

08 125 96 76,8 Ziel erreicht

09a 227 151 66,5 Ziel erreicht

09b 66 42 63,6 Ziel erreicht

09c 59 35 59,3 Ziel erreicht

10 66 31 47,0 50 1

11 89 39 43,8 45,45 2

12 74 30 40,5 44,13 3

13 54 29 53,7 Ziel erreicht

14 47 27 57,4 Ziel erreicht

15 23 15 65,2 Ziel erreicht

N 19 7 36,8 50 3

Gesamt 2014 1.171 58,1

Abbildung 67 – Tarifbeschäftigte – EG-Gruppen 

 

Tarif-

gruppe

Be-

schäftigte

davon

Frauen

Frauen-

anteil 

in %

Zielvorgabe 

bis 2021

Anzahl 

einzust. 

Frauen

S03 129 123 95,3 Ziel erreicht

S04 19 16 84,2 Ziel erreicht

S08a 177 171 96,6 Ziel erreicht

S08b 34 22 64,7 Ziel erreicht

S09 11 11 100,0 Ziel erreicht

S11b 1 1 100,0 Ziel erreicht

S12 98 69 70,4 Ziel erreicht

S13 25 24 96,0 Ziel erreicht

S13a 1 1 100,0 Ziel erreicht

S14 55 45 81,8 Ziel erreicht

S15 37 27 73,0 Ziel erreicht

S16 6 3 50,0 Ziel erreicht

S17 10 5 50,0 Ziel erreicht

S18 1 0,0 50 1

Gesamt 604 518 85,8

Abbildung 68 – Tarifbeschäftigte – S-Gruppen 

 

Besol-

dungs-

gruppe

Be-

schäftigte

davon

Frauen

Frauen-

anteil 

in %

Zielvorgabe 

bis 2021

Anzahl 

einzust. 

Frauen

A6 2 2 100,0 Ziel erreicht

A7 22 18 81,8 Ziel erreicht

A8 71 49 69,0 Ziel erreicht

A9 35 19 54,3 Ziel erreicht

A9mD 23 14 60,9 Ziel erreicht

A10 98 72 73,5 Ziel erreicht

A11 103 59 57,3 Ziel erreicht

A12 52 25 48,1 48,35 1

A13 21 10 47,6 Ziel erreicht

A13hD 3 2 66,7 Ziel erreicht

A14 10 6 60,0 Ziel erreicht

A15 8 3 37,5 45,45 1

A16 5 2 40,0 42,86 1

Gesamt 453 281 62,0

 

In der Tabelle Abb. 67 ist in den Entgeltgruppen 3 und 4 wiederum ein niedriger Frauenanteil sogar 

mit einem rückläufigen Trend zu verzeichnen. Dahingegen werden in den Entgeltgruppen 10 bis 12 

Fortschritte erzielt. Vor allem in der EG 11 konnte der Anteil im Vergleich zu 2017 von 36 % auf 

44 % gesteigert werden.  

 

Der Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) spiegelt in den hohen Anteilen die typisch weiblich 

geprägten Berufsgruppen wider, hier besteht kein Handlungsbedarf. 

 

Das Ziel, in der Besoldungsgruppe A9 mD eine ausgeglichene Repräsentanz zu erreichen, wurde mit 

60,9 % deutlich übertroffen. In den Spitzenämtern A15 müssen die Bemühungen verstärkt werden, 

da der Anteil von 43 % in 2017 auf 37,5 % gesunken ist. 

 

 

 

 

 

x In der Besoldungsgruppe A 14 konnte mittlerweile das Ziel erreicht werden, allerdings besteht 
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HANDLUNGSFELDER UND MAßNAHMEN DER FACHBEREICHE BIS 2021 
 

Anhand der im Rahmenplan zur Frauenförderung 2018 formulierten Aktivitäten in den ausgewähl-

ten Handlungsfeldern wurden die Fachbereiche gebeten zu überprüfen inwieweit die bisherigen 

Ziele erreicht werden konnten. 

 

 

FACHBEREICH 1: BÜRGERMEISTER  
 

ZIELERREICHUNG DER IM BERICHT 2018 AUFGESTELLTEN FACHBEREICHSZIELE – FB 1 
 

Der FB 1 ist weiterhin bemüht den Anteil der Frauen in den Führungspositionen hoch zu halten. So 

ist der Anteil der Frauen in der Funktion Bereichsleitungen/Stabsstellenleitungen in einem Ver-

hältnis von 8 zu 6 höher als der Anteil der Männer. Dem gegenüber steht, dass die Stellvertre-

ter:innenfunktion mit 58 % einen höheren männlichen Anteil aufweist.  

In den EG bzw. Besoldungsgruppen des ehem. höheren Dienstes (EG 13 bis 15 und A 13 bis A 16) 

ist zu verzeichnen, dass der Frauenanteil mit rund 36 % deutlich zu niedrig ausfällt. Hervorzuheben 

ist, dass eine neue EG 14 Stelle mit einer Frau besetzt werden konnte und eine SHBesG A 14 Plan-

stelle durch eine Frau besetzt wird, die den Sprung in die Laufbahngruppe 2.2 geschafft hat. In der 

Perspektive wird eine weitere Frau zum Jahresende diese Entwicklung ebenfalls machen. An diesen 

Beispielen zeigt sich, dass Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgreich waren. 

 

Am Angestelltenlehrgang II haben 2 Frauen des FB 1 erfolgreich teilgenommen. Insgesamt lag die 

Frauenquote des Angestelltenlehrgangs II bei 56 %. Auch beim Angestelltenlehrgang I lag der Frau-

enanteil insgesamt bei 74 %, allerdings gab es keine Teilnehmer:innen aus dem FB 1.  

 

Der FB 1 setzt sich im Rahmen der ppEck verstärkt für die Verbesserung der Attraktivität der Ar-

beitgeberin HL ein, u. a. durch Neugestaltung der Außendarstellung der HL, verstärkte Präsenz auf 

Messen, Schulveranstaltungen, Tag der Offenen Tür und der Entwicklung einer Personalkampagne. 

Um die Attraktivität als Ausbildungsbetrieb zu erhöhen werden verbesserte Rahmenbedingungen 

für Ausbildungs- und Praktikaplätze entwickelt, insbesondere auch für Frauen in gewerblich-

technischen Berufen. 

 

Insgesamt wurden im Jahr 2019 210 Praktikant:innen vermittelt, davon 68 % Frauen. 50 % aller 

Praktika wurden in den Kitas angeboten, davon waren 76 % Frauen. Im FB 1 haben 13 Personen 

ein Verwaltungspraktikum absolviert, davon waren 69 % weiblich. 

Zudem werden verstärkt Ausbilderinnen, Praxisanleiterinnen und weibliche Lehrkräfte gewonnen 

und für das Aufgabengebiet qualifiziert. Für den Angestelltenlehrgang II konnten 14 interne Lehr-

kräfte, davon 6 aus dem FB 1 gewonnen werden, davon waren 3 Frauen. Für den Angestelltenlehr-

gang I konnten 10 interne Lehrkräfte, 4 davon aus dem FB 1 gewonnen werden, davon waren ins-

gesamt 30 % Frauen. 

Derzeit sind 23 Ausbilder:innen (davon 35 % im FB 1) im Verwaltungsberufen tätig, davon sind 34 % 

Frauen. 35 Ausbilder:innen sind in den gewerblichen Berufen tätig, davon 40 % Frauen. 

 

 

FACHBEREICH 2: WIRTSCHAFT UND SOZIALES  
 

ZIELERREICHUNG DER IM BERICHT 2018 AUFGESTELLTEN FACHBEREICHSZIELE – FB 2 
 

Vorweg ist zu erwähnen, dass im FB 2 in nahezu allen Entgelt-/Besoldungsgruppen der Frauenan-

teil über 50 % liegt. Im mittleren Dienst wurde der Frauenanteil gegenüber dem Stand des Frauen-

förderplanes aus 2018 bei den Beamt:innen von 66,7 % auf 70,26 % und bei den Beschäftigten von 

76,6 % auf 78,37 % gesteigert. Im gehobenen Dienst fiel der Frauenanteil im gleichen Zeitraum bei 

den Beamt:innen von 67,94 % auf 66,44 und bei den Beschäftigten von 71,5 % auf 63,8 %. Im hö-

heren Dienst wurde der Frauenanteil im Vergleich zu den Zahlen des FFP 2018 bei den Be-

amt:innen bei 50 % gehalten und bei den Beschäftigten von 69 % auf 70,37 % erhöht.  
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Die Bereichsleitungen im FB 2 sind mit 2 Frauen und 2 Männern besetzt, die stellvertretenden 

Bereichsleitungen sind mit 1 Frau und 3 Männern besetzt.  

Die Besetzungen im Fachbereich sind bereits jetzt durch eine hohe Frauenquote geprägt, sodass 

mittlerweile in einigen Bereichen eher der Bedarf an qualifizierten Männern steigt. In einigen Auf-

gabenfeldern wird sogar explizit um Männer geworben.  

 

Die angesprochenen Zielsetzungen, wie z. B. Teilzeitbeschäftigung, Teilzeitkräfte in Führungsposi-

tionen, Frauen in Führungspositionen und Förderung der Übernahme einer solchen Position, Ge-

spräche vor Mutterschutz und Elternzeit, usw., werden bereits praktiziert und unterstützt.  

Zunehmend Probleme bereiten uns die räumlichen Gegebenheiten bei dem Angebot von Teilzeitar-

beit für Mitarbeiter:innen, die vormittags arbeiten möchten. Bei der Besetzung einer Stelle mit zwei 

Mitarbeiter:innen jeweils zur Hälfte sind zwei Arbeitsplätze notwendig, die aufgrund der einge-

schränkten räumlichen Möglichkeiten häufig nicht zur Verfügung stehen.  

 

Die genannten Maßnahmen A bis H des Rahmenplans zur Frauenförderung finden allesamt An-

wendung. 

 

 

FACHBEREICH 3: UMWELT SICHERHEIT UND ORDNUNG 
 

Der FB 3 verfolgt schon seit Jahren folgende Ziele und Maßnahmen:  

 Erhöhung des Frauenanteils auf BL- und AbtL-Ebene in den Bereichen, in denen der Frau-

enanteil noch zu gering ist (aktuell werden von unseren 5 Bereichen 3 von Frauen geleitet. 

An der Steigerung des Frauenanteils auf Abteilungsleitungsebene wird weiterhin gearbei-

tet, soweit er unter 50 % liegt. Im Bereich 3.320 hat FB 3 die 50 % bereits erreicht– eben-

falls 3 von 5.) 

 Gespräche der jeweiligen Vorgesetzten mit allen zu beurlaubenden Mitarbeiterinnen und 

Kontakte auch während der Beurlaubung 

 gezielte Ansprache von Frauen bei Besetzung von Führungspositionen und Ermöglichen 

von Besetzung in Teilzeit 

 Teilzeit und Telearbeit auch für Führungskräfte (inzwischen leisten im FB 3 sogar schon 3 

BL Telearbeit) 

 Förderung von Elternzeit, Teilzeit und Telearbeit auch für Männer (wird spürbar mehr, ge-

rade auch bei Feuerwehrbeamten), Bereitschaft aller Bereiche zur Flexibilisierung der Ar-

beitszeitmodelle 

 Teilzeit mit unterschiedlichen Zeitanteilen für Eltern kreativ gestalten, ein familienfreundli-

ches Arbeitsumfeld schaffen und freie Zeitanteile nach Möglichkeit vertreten. Zusätzlich 

hatte sich der FB 3 speziell das Handlungsfeld III (Berufsorientierung, Ausbildung und 

Nachwuchsförderung) vorgenommen, bezogen auf Feuerwehr und Stadtwald. Dort wollte 

und will man gezielt versuchen, Interesse bei jungen Frauen zu wecken und den Frauenan-

teil unter den Mitarbeiter:innen zu steigern. 

ZIELERREICHUNG DER IM BERICHT 2018 AUFGESTELLTEN FACHBEREICHSZIELE – FB 3 
 

Die Maßnahmen haben dazu geführt, dass im Stadtwald von 2 Forstwirtauszubildenen, die in die-

sem Jahr ihre Ausbildung beim Stadtwald beenden, eine weiblich ist. Der Anteil der Praktikantinnen 

ist von 6 % im Jahr 2015 über 20 % im Jahr 2017 auf 26 % im Jahr 2019 gestiegen. FB 3 versucht, 

diesen Anteil in den nächsten zwei Jahren auf mindestens 30 % zu steigern. Alle weiblichen Prakti-

ka-Anfragen erhalten eine Zusage. Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür im Rathaus oder Aus-

bildungsmessen werden auch als Werbeplattformen genutzt. 
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Bei der Feuerwehr ist ebenfalls die Gewinnung von Frauen weiterhin nicht ganz einfach, lediglich 

im reinen Rettungsdienst ist das Verhältnis nahezu ausgeglichen. Immerhin konnten die beiden 

Frauen, die für den mittleren und den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ausgebildet wur-

den, übernommen werden. Zusätzlich wurden zwei weitere, bereits ausgebildete Frauen (jeweils 

eine für den mittleren und eine für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst) von anderen 

Feuerwehren eingestellt.  

 

Der Anteil weiblicher Auszubildender an der Notfallsanitäterschule liegt weiterhin bei 30 %. Auch 

für die nächsten Jahre erhofft FB 3 einen höheren Frauenanteil im feuerwehrtechnischen Dienst, da 

die Notfallsanitäter:innen nach ihrer Ausbildung als Anwärterinnen übernommen werden können. 

Die Teilnahme weiblicher Azubis an Fortbildungen/Workshops zum Thema „Feuerwehrfrau“ wird 

unterstützt. Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür im Rathaus oder Ausbildungsmessen werden 

auch als Werbeplattformen genutzt. 

 

Die Bemühungen scheinen also immer noch in die richtige Richtung zu gehen. Weil die übrigen 

Maßnahmen bereits weitestgehend umgesetzt wurden, andererseits der begonnene Prozess bei 

Feuerwehr und Stadtwald sich aber relativ langsam weiterentwickelt, hat sich FB 3 für die nächs-

ten Jahre vorgenommen, das Handlungsfeld III weiterhin zu verfolgen, da hier noch viel zu tun ist 

und noch Steigerungsmöglichkeiten und -bedarf gesehen wird. Aber wenn die Maßnahmen hartnä-

ckig fortgesetzt werden, werden hoffentlich über längere Zeiträume gesehen auch immer mehr 

Frauen für die sogenannten Männerberufe begeistert werden können. 

 

Übereinstimmend haben unsere Bereiche mitgeteilt, dass insbesondere Maßnahmen nach B, C und 

F weiterhin umgesetzt werden und Wirkung zeigen. 

 

 

FACHBEREICH 4: KULTUR UND BILDUNG  
 

Der Fachbereich 4 setzt in Bezug auf das Handlungsfeld der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

verschiedene Maßnahmen um: 

 

Im FB 4 werden Anträge auf Teilzeit in der Regel in sehr unterschiedlichen und individuellen Model-

len bewilligt, freiwerdende Stellen werden so schnell wie möglich wiederbesetzt bzw. in den Berei-

chen 4.510 und 4.511 gibt es Dauerausschreibungen. Zum Teil entstehen Verzögerungen durch 

Fachkräftemangel in den Pädagogik- und Verwaltungsberufen. Bei Stundenanteilen kann zudem 

nicht immer organisatorisch sinnvoll eine Nachbesetzung durchgeführt werden. Weiterhin ist die 

an die Stundenreduzierung geknüpfte Befristung ggf. ein ernsthaftes Hindernis. 

 

Eine weitere Maßnahme, die im FB 4 weitreichend insbesondere in den Bereichen 4.403 und 4.510 

angewandt wird, ist die Bewilligung von alternierender Telearbeit an geeigneten PC-Arbeitsplätzen, 

wobei Standards zur Sicherung der Aufgabenerbringung festgelegt sind. 

 
Die Unterstützung der Kinderbetreuung in Randzeiten erfolgt mit der Kita-Bedarfsplanung. Ziel ist, 

dass ein Drittel aller Kitas in der HL die 10-Std. Öffnungszeit (37 Standorte) sowie die Entwicklung 

des Randzeitenkonzepts Kindertagespflege anbieten. Aktuell wird in 33 Kitas die 10 Std. Öffnungs-

zeit bedarfsbezogen angeboten. An einigen Standorten wurden Absenkungen auf 9 Std. vorge-

nommen, wenn sich keine Bedarfe für die Eltern ergeben haben. 
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Mit den Schwerpunkten Berufsorientierung, Ausbildung und Nachwuchsförderung sowie Quali-

fizierung von Frauen sind im FB 4 Aktivitäten in den Handlungsfeldern II und III im Fokus. 

 

Die Erhöhung des Männeranteils im Bereich städtische Kindertageseinrichtungen wird durch 

die Beteiligung am Boys Day unterstützt, allerdings lässt sich daran die Erhöhung des Männer-

anteils nicht nachweisen. Die Fortsetzung des Projektes „Mehr Männer in Kitas“ ist geplant– 

sofern hierfür zukünftig wieder die erforderlichen Drittmittel verfügbar sind. 

 

Zur Steigerung der Attraktivität und Qualität der Arbeitsplätze und Leistungen wurden mit Mit-

arbeitendenbeteiligung in 4.510 und 4.511 die Situation erhoben und verschiedene Maßnah-

men entwickelt. Es wird am Image der städtischen Kitas gearbeitet, damit die Mitarbeiter:innen 

sich mit ihrem Arbeitsplatz gut identifizieren können und die HL als Arbeitgeberin positiv in 

Fachkreisen erwähnen. 

 

Ausbildung und Qualifizierung in pädagogischen Berufen u. a. auch für Quereinsteiger:innen ist 

ein weiteres Handlungsfeld. Das Landesprojekt Quereinsteigerprogramm für angehende Erzie-

her:innen läuft bis Sommer 2021. Ab 2020 wurden im Bereich 4.511 bereits 20 Ausbildungs-

plätze im Rahmen der Fachkräfteoffensive (PiA) eingerichtet. Aktuell setzt sich der Bereich 

4.511 für die Qualifizierung von Heilpädagog:innen ein, die auch nebenberuflich stattfindet. Die 

Bereiche 4.401, 4.510 und 4.513 planen Stellen für ein duales Studium Soziale Arbeit einzu-

richten. Der FB 4 beteiligt sich an fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppen zur Einführung 

von berufsbegleitenden Studiengängen, dies insbesondere für den pädagogischen Bereich. 

 

In den städtischen Kindertageseinrichtungen werden individuelle Fortbildungen als Teamfort-

bildung und bzw. oder Einzelfortbildungen entwickelt und angeboten. Daneben bietet der Be-

reich Fortbildungen/Weiterbildungen zur Frühpädagogik, Inklusion oder Führung an. Im Bereich 

4.510 werden hausintern Fortbildungen für die sozialpädagogischen Mitarbeiter:innen koordi-

niert und angeboten. Die Nachwuchsförderung wird durch Anbieten von Praktika und Anerken-

nungspraktika sowie BFD und FSJ in den Blick genommen. 

 

Mitarbeiter:innen und Führungskräfte werden im FB 4 aufgefordert sich an „Führen im Fokus“ 

oder „Fit für Führung“ zu beteiligen. Mehrere Mitarbeiter:innen nehmen an aktuellen Qualifizie-

rungsreihen teil (4.511 - 3 Kita Leitungen, 4.510 - 4 Mitarbeiter:innen). 

 

 

FACHBEREICH 5 – PLANEN UND BAUEN  
 

Die Zusammensetzung des Personals im Fachbereich Planen und Bauen ist überwiegend durch 

gewerblich-technische Berufsbilder geprägt. Das Spektrum erstreckt sich von den Tätigkeiten 

des einfachen Dienstes, vorwiegend im Reinigungsdienst, bis hin zu hochkomplexen Tätigkei-

ten im Planungs- und Baubereich des höheren Dienstes, die einen Studienabschluss vorausset-

zen. 

 

Für den Fachbereich macht sich der einhergehende Fachkräftemangel auf allen Ebenen zu-

nehmend bemerkbar. Durch die große Ausprägung der Berufsgruppen im gewerblichen bzw. 

technischen Bereich stehen jedoch nicht in jedem Berufsfeld ausreichend Bewerberinnen zur 

Verfügung, da diese Berufsbilder eher männlich dominiert sind. Es ist zudem weiterhin schwie-

rig, sich gegenüber der Wirtschaft als ein attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Nach wie vor 

gilt sowohl für Frauen als auch für Männer, dass der demographische Wandel diesen Effekt 

noch verstärkt. Vor diesem Hintergrund müssen weibliche Fachkräfte mit technischen Ab-

schlüssen (MINT) als Potenzial mit ansprechenden Anreizen gewonnen werden, um der Heraus-

forderung zu begegnen. Eine bundesweite Akquise ist erforderlich. 
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ENTWICKLUNG IN DEN STATUSGRUPPEN 
 

Den wesentlichen Anteil der Beschäftigten im 

FB 5 umfassen die Tarifbeschäftigten (93,8%). 

In den letzten 2 Jahren konnte der Frauenanteil 

insbesondere bei der Statusgruppe der Be-

amt:innen um 2,1 Prozentpunkte gesteigert 

werden und liegt jetzt bei 55,4 %. 

 
 

ZIELERREICHUNG DER IM BERICHT 2018 AUFGESTELLTEN FACHBEREICHSZIELE – FB 5 
 

Der Fachbereich hat sich im letzten FFP als übergeordnetes, allgemeines Ziel gesetzt, ein ausge-

wogenes Verhältnis zwischen den männlichen und weiblichen Beschäftigten auf dem aktuell hohen 

Niveau zu halten. Teilzeit mit unterschiedlichen Anteilen sollte weiterhin ermöglicht und freie Zeit-

anteile möglichst vertreten werden. 

Trotz der berufsspezifischen Schwerpunkte in der Geschlechterverteilung konnte das Verhältnis 

zwischen Männern und Frauen nahezu ausgeglichen gehalten werden (57 % Männer; 43 % Frauen). 
 

Den Beschäftigten wird Teilzeitarbeit mit unterschiedlichen Zeitanteilen ermöglicht. Der Frauenan-

teil unter den 316 Teilzeitarbeitsverhältnissen im Stammpersonal beträgt 85,1 %. Hierfür ist maß-

geblich der hohe Anteil der teilzeitbeschäftigten Reinigungskräfte des GMHL verantwortlich. Stun-

denanteile, die reduziert werden, werden soweit möglich entsprechend dem Reduzierungszeitraum 

für Aufstockungen eingesetzt. 
 

Ein weiteres Instrument zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist das Angebot der al-

ternierenden Telearbeit. Anträge auf Telearbeit werden, soweit die Aufgaben das hergeben, befür-

wortet. Das hat u. a. dazu geführt, dass in den letzten 2 Jahren die Anzahl der Vereinbarungen auf 

50 gestiegen ist. Das entspricht 5,5 % des Stammpersonals. Überwiegend nutzen die weiblichen 

Beschäftigten die Möglichkeit der Telearbeit (22m/ 28w) mit unterschiedlichem Umfang zwischen 

20 % bis 50 % der persönlichen WAZ. 14 Beschäftigte (38 %) sind zudem teilzeitbeschäftigt. Hier-

durch konnte eine deutliche Steigerung der Arbeitszufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen erreicht 

werden. 
 

Ein weiteres Ziel betraf das Handlungsfeld II - Mehr Frauen in Führungs- und qualifizierten Fachpo-

sitionen vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels zu verfolgen. 

Hinsichtlich der Qualifikation von weiblichen Beschäftigten wurden die Angestelltenlehrgänge I und 

II sowie die Qualifizierungsreihen Fit für Führung und Führung Kompakt mit insgesamt 8 Teilneh-

merinnen aus dem Fachbereich 5 in den letzten zwei Jahren durchgeführt. Darunter waren auch 

zwei Mitarbeiterinnen aus dem gewerblichen Bereich, die durch die Absolvierung des Angestellten-

lehrgangs I jetzt in der Verwaltung des Fachbereichs 5 eingesetzt werden. 
 

Ein großes Augenmerk wird auch auf die Gewinnung von Auszubildenden gelegt. Hier wird u. a. 

durch die Teilnahme am Girls-Day in den Jahren 2018 und 2019 versucht, bei jungen Mädchen das 

Interesse an technischen bzw. handwerklichen Berufen (Gärtnerin, Straßenwärterin, Wasserbaue-

rin) zu wecken. Auch Schülerinnen wird gern ein Praktikumsplatz angeboten. Daneben bietet der 

Bereich auf Nachfrage regelmäßig Praktikumsplätze im Rahmen eines Praxissemesters eines tech-

nischen Studiengangs an. Erfreulicherweise können häufig Frauen für ein Praktikum gewonnen 

werden. 
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4.6 
Familienfreundliche 
Personalpolitik- 
Telearbeit 

 

 

 

  

 

NUTZUNG IN ALLEN FACHBEREICHEN STEIGEND 
 

Besonders häufig wird Telearbeit vor allem in 

Arbeitsfeldern genutzt, die nicht jederzeit auf 

die Präsenz der Mitarbeiter:innen (Kundener-

reichbarkeit) angewiesen sind.  

Im Verhältnis zur Mitarbeiter:innenzahl wird 

Telearbeit am stärksten im FB 2 genutzt 

(11 %). Es folgt der FB 1 mit 9 %, dann der 

FB 4 mit 6 % und der FB 5 mit 5 %. Von den 

Mitarbeiter:innen des FB 3 wird Telearbeit am 

geringsten in Anspruch genommen (4 %).  

 

TELEARBEIT – POSITIVE BILANZ 
 

In der Dienstvereinbarung zur Telearbeit ist geregelt, dass die städtischen Beschäftigten ihre Ar-

beitsleistung bis zu 50 % an einem nach festgelegten Kriterien einzurichtenden häuslichen Arbeits-

platz erbringen können. Die Arbeitsschutzbestimmungen sind zu beachten, insbesondere die tägli-

che Höchstarbeitszeit von 10 Stunden, die vorgeschriebenen Ruhepausen und die Ruhezeit von 11 

Stunden. Telearbeitsverträge haben in den letzten Jahren zugenommen: von 2018 (176) auf 2019 

(206) hat sich ein Plus von 17 % ergeben. Etwa 64 % der Mitarbeiter:innen sind in Vollzeit beschäf-

tigt. Der Umfang der Telearbeit wird von der Mehrzahl der Betroffenen (77 %) bei 20-30 % gewählt. 

Dass die Telearbeit gut funktioniert setzt voraus, dass Anzahl und Verteilung der Telearbeiter:innen 

innerhalb eines Bereichs oder eines Arbeitsgebietes dem dienstlichen Interesse nicht widerspre-

chen. Es liegt in der Verantwortung der zuständigen Führungskräfte, die Arbeitsfähigkeit sicherzu-

stellen und die Belastung der Mitarbeiter:innen ausgewogen zu halten. 

 

TELEARBEIT – IMMER ATTRAKTIVER FÜR MÄN-

NER 
 

Telearbeit wird überwiegend aus familiären 

Gründen und vor allem von Frauen genutzt. An 

der prozentualen Verteilung im Vergleich zum 

Vorjahr hat sich keine Veränderung ergeben.  

 

Im Verhältnis zu anderen familienorientierten 

Arbeitsmöglichkeiten (z. B. Teilzeitbeschäftig-

te: 8 %) ist der männliche Anteil an Telearbeit 

mit 33 % relativ hoch. 

Abbildung 70 - Telearbeit nach Geschlecht (Gesamt: 206) Abbildung 71 - Telearbeit in den Fachbereichen (Gesamt: 206) 
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Eine zusammenfassende Übersicht der frauen-

fördernden und familienfreundlichen Maß-

nahmen wird alle vier Jahre im Rahmenplan 

zur Frauenförderung vorgelegt.  

 

Dabei wird die Möglichkeit von Telearbeit als 

ein wesentliches Mittel für eine bessere Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf gesehen. Die 

erste Dienstvereinbarung zur Telearbeit wurde 

im Jahr 2011 geschlossen. 

Im Januar 2020 wurde diese von einer aktuali-

sierten Dienstvereinbarung abgelöst, die die 

Telearbeit unter Einhaltung der aktuellen ar-

beits- und datenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten noch attraktiver gestaltet. 
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4.7 
Mitarbeiter:innen- 
gespräche 

 
 
 

  

 

WELCHE BEDEUTUNG HABEN DIE MITARBEITER:INNENGESPRÄCHE ALS WICHTIGES FÜHRUNGS-

INSTRUMENT BEI DER HL? 
 

Das Mitarbeiter:innengespräch (MAG) ist ein wichtiges Steuerungsinstrument für die Personalfüh-

rung und zielgerichtete Personalentwicklung. Es findet als Vier-Augen-Gespräch zwischen Vorge-

setzten und Mitarbeiter:innen außerhalb des operativen Geschehens statt. Erfolgreiche MAG sind 

von Vertrauen und Wertschätzung geprägt und nehmen die Individualität der Mitarbeiter:innen in 

den Blick. Neben einem Rückblick auf die Zusammenarbeit und Arbeitszufriedenheit stehen insbe-

sondere die persönliche Perspektive und Personalentwicklung der Mitarbeiter:innen im Fokus. Die 

Führungskraft gewinnt durch das Führungsfeedback der Mitarbeiter:innen wichtige Erkenntnisse 

zur Reflexion ihres Führungsverhaltens.  

 
2016 2017 2018 2019

2846
3191 3248 3426

921

1363

1839
1676

Anzahl MA Anzahl der geführten MA Gespräche

Abbildung 72 - Anzahl der geführten MAG  Abbildung 73 - Umsetzungsquote MAG 
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ENTWICKLUNG DER DURCHFÜHRUNGSQUOTE DER MITARBEITER:INNENGESPRÄCHE  
 

Mit fast 50 % der Mitarbeiter:innen der Kernverwaltung wurde 2019 ein Mitarbeiter:innengespräch 

geführt. Seit der Einführung 2016 hat sich die Durchführungsquote bis 2018 von 32 % auf 57 % 

erhöht. Der leichte Rückgang 2019 auf 49 % zeigt auf, dass es weiterer Maßnahmen bedarf, um 

dieses wichtige Steuerungsinstrument mit einer angestrebten Durchführungsquote von 80-90 % 

nachhaltig in der Kernverwaltung zu verankern. 

 
 

Das Mitarbeiter:innengespräch wurde 2016 

per Richtlinie verpflichtend als Führungs-

instrument in der Kernverwaltung eingeführt 

und seitdem jährlich vom POS evaluiert. 

 

Der Einführungsprozess fand 2019 seinen 

Abschluss mit der Erkenntnis, dass zur weite-

ren Steigerung der Durchführungsquote und 

Sicherstellung der Durchführungsqualität eine 

Anpassung der Richtlinie zu erfolgen hat.  

 

Im März 2020 wurde der Relaunch der Richtli-

nie „Mitarbeiter:innengespräche bei der HL“ 

vom Bürgermeister in Kraft gesetzt.  
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ANPASSUNG DER NEUEN RICHTLINIE  
 

Die Evaluation der Durchführung der Mitarbeiter:innengespräche seit 2016 verdeutlichte, dass es 

einer Anpassung bedurfte, um das Führungsinstrument nachhaltig in der Kernverwaltung zu etab-

lieren und die Durchführungsqualität und die Durchführungsquote weiterhin zu steigern. Die Maß-

nahmen zur Weiterentwicklung wurden dem Senat im Dezember 2019 vorgestellt, anschließend 

erfolgte eine entsprechende Überarbeitung der Richtlinie durch den POS. 

 

Die wesentlichen Änderungen der Richtlinie sind in der Abb. 74 aufgeführt und stellen die vorge-

nommenen Anpassungen gegenüber: 

In der neuen Richtlinie wird nun die Einbeziehung aller Hierarchieebenen in der verpflichtenden 

Durchführung der Mitarbeiter:innengespräche festgeschrieben und untermauert damit die Bedeu-

tung dieses Führungsinstrumentes in der HL. Um sicherzustellen, dass alle Führungskräfte dieses 

Führungsinstrument effektiv nutzen können, sind die Schulungen in internen zweitägigen Work-

shops zukünftig für alle Führungskräfte verpflichtend. Die bis 2019 erreichte Schulungsquote der 

Führungskräfte von ca. 45 % zeigt den noch ausstehenden Schulungsbedarf. Zukünftig erhalten die 

Mitarbeiter:innen durch die Führungskräfte die Möglichkeit zu einem (freiwilligen) Führungsfeed-

back. Dieses gibt zum einen den Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, ihrer Führungskraft eine Rück-

meldung zu ihrem Führungsverhalten zu geben und ermöglicht zum anderen den Führungskräften, 

das eigene Führungsverhalten zu reflektieren und ggf. anzupassen. Bei länger dauernder Abwesen-

heit der Führungskraft bzw. Vakanz der Funktion obliegt es künftig den Fachbereichsleitungen, für 

ihren Fachbereich die Durchführung der Mitarbeiter:innengespräche durch ein Vertretungskonzept 

sicherzustellen. Ab 2020 erfassen die Führungskräfte elektronisch das Datum der Durchführung 

des MAG. Dadurch kann die Auswertung der Durchführungsquote zukünftig ohne weitere Befra-

gung durch den POS erfolgen. 

 

In den 5 Arbeitsbereichen mit großen Führungsspannen (> 15 Mitarbeiter:innen pro Vorgesetzte:n) 

finden sich nach entsprechender Abstimmung geringfügig angepasste Vorgehensweisen in Umset-

zung und sind weiterhin vom POS zu begleiten. 

 

 

 
Neue Richtlinie 

 

 

 

 

 

 

 

Alte Richtlinie 

Einbeziehung aller Führungsebenen bis zur 

Fachbereichsleitung in der Durchführung der 

MAG 

 Durchführung verpflichtend bis Bereichsleitung 

Verpflichtende Teilnahme am Workshop 

„Durchführung von MAG“ für alle Führungs-

kräfte 

 Freiwillige Teilnahme 

Obligatorische Möglichkeit zum Führungs-

feedback für die MA 

 Führungsfeedback optional 

Vertretungskonzept stellt Durchführung der 

MAG sicher 

 Durchführung bei Vakanz der Führungsposition 

gefährdet 

Elektronische Erfassung der Durchführung 

des MAG 
 Händische Erfassung 

 

Abbildung 74 - Wesentliche Änderungen in der neuen Richtlinie gültig ab 30.03.2020 
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4.8 
Leistungsorien- 
tierte Bezahlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

STEIGENDES BUDGET, STEIGENDE PRÄMIEN 
 

Nach der Erhöhung des Budgets auf 2 % der zugrundeliegenden monatlichen Entgelte im Jahr 2013 

sind das Gesamtbudget sowie die Prämien stetig angestiegen. Die Erhöhung des Budgets wird vor 

allem durch regelmäßige Gehaltssteigerungen im Rahmen der Tarifvereinbarungen verursacht. Dies 

sowie die Anzahl der Zielerreichungen nehmen entsprechend Einfluss auf die Höhe der durch-

schnittlichen Prämie: 

 

Leistungsjahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tarifliches Budget 1,25 1,5 1,75 2 2 2 2 2 2 2

Budget (gerundet) 721 T€ 870,3 T€ 1,05 Mio. € 1,33 Mio. € 1,37 Mio. € 1,43 Mio. € 1,47 Mio. € 1,55 Mio. € 1,63 Mio. € 1,73 Mio. €

Mittelwert der Prämie 349 € 408 € 482 € 528 € 591 € 640 € 654 € 667 € 689 € 689 €

 

TEILNAHME AN LOB GLEICHBLEIBEND 
 

Die Beteiligungsquote bei den Tarifbeschäftig-

ten ist mit 91 % immer noch recht hoch und 

hat sich im überjährigen Vergleich kaum ver-

ändert.  

Die Beteiligung der Beamt:innen war bereits in 

der Vergangenheit sehr gering und sank nun 

auf 0 %. 

Die fehlende Bereitschaft zum Abschluss einer 

Zielvereinbarung erklärt sich dadurch, dass für 

Beamt:innen keine Prämien gezahlt werden 

können.  
 

ZIELERREICHUNGSGRAD HOCH 
 

Trotz leichter Schwankungen ist der Zielerrei-

chungsgrad stetig hoch geblieben.  

2019 ist er im Vergleich zum Vorjahr wieder 

leicht gestiegen. 

Auch wenn eine Leistungsdifferenzierung mit 

dem bestehenden System nicht erreicht wird, 

kann davon ausgegangen werden, dass ein zu-

sätzlicher Leistungsanreiz für die Mitarbei-

ter:innen gegeben ist. Auch in diesem Jahr wur-

den durchschnittlich zwei Gespräche pro Teil-

nehmer:in von den Vorgesetzten im EDV-

System vermerkt. 

 

Abbildung 75 - Entwicklung der Zielvereinbarungsquote 

 

Abbildung 76 - Entwicklung der Zielerreichungsgrade 

 

Mit Einführung des TVöD in 2005 wurde dort 

in § 18 die Verpflichtung zur leistungsorien-

tierten Bezahlung geschaffen. Grundlage bei 

der Hansestadt Lübeck ist eine Dienstverein-

barung. 

 

Gemäß TVöD sind die Ziele der LOB: 

 Stärkung der Eigenverantwortung und 

Motivation 

 Verbesserung der öffentlichen Dienst-

leistungen 

 Verbesserung der Führungskultur 

 

Beamt:innen sind bei der Hansestadt Lübeck 

auf freiwilliger Basis ohne Prämienzahlung in 

das Zielvereinbarungssystem einbezogen. 
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4.9 
Digitalisierung  
der Personalarbeit 

 

 

  

 

ELEKTRONISCHE ZEITERFASSUNG UND PERSONAL-

PORTAL IN DPERSONALMANAGEMENT - „DPERS“ 
 

Seit dem Frühjahr 2019 wird den Bereichen 

nach und nach dPers zur elektronischen Zeiter-

fassung und Nutzung eines Personalportals zur 

Verfügung gestellt. Bis Anfang 2020 waren be-

reits der FB 1 und der Großteil des FB 5 im 

Echtbetrieb. Die Einführung in den FB 2 und 3 

war im Spätsommer 2020 nahezu abgeschlos-

sen. Im Fachbereich 4 wird die Einführung vo-

raussichtlich im 1. Halbjahr 2021 beendet sein. 

Die Bereiche, die dPers bereits einsetzen, sind 

zufrieden mit dem System. Insbesondere die 

elektronischen Anträge für Urlaub etc. und die 

Ampelkonto-Funktion, also die Zuordnung der 

Stundensalden zu Ampelphasen, sind für Mitar-

beiter:innen und Führungskräfte hilfreich. 

  

 

 

ELEKTRONISCHER WIEDERBESETZUNGSANTRAG 
 

Ab 01.12.2019 ist die Beantragung der (Wieder-) 

Besetzung einer Stelle auf ein digitales Verfah-

ren umgestellt worden.  

Der elektronische Wiederbesetzungsantrag 

(eWBA) wird entlang der Prozesskette von allen 

am Verfahren Beteiligten genutzt. Er wird voll-

ständig am PC ausgefüllt, enthält alle notwendi-

gen Stellungnahmen und Freigaben und wird 

ausschließlich per elektronischer Post weiterge-

geben. Ausdrucke, die per interner Post oder per 

Fax versendet werden, entfallen damit. Daraus 

resultiert ein zügiger Bearbeitungsablauf ohne 

Post- und Liegezeiten, weiterhin entfallen Medi-

enbrüche bei der Fertigung der Ausschreibun-

gen.  
 
Im Zuge der weiteren, abschließenden 
Digitalisierung des Stellenwiederbeset-
zungsprozesses ist geplant, den eWBA 
künftig durch einen  komplett software-
basierten digitalen Workflow zu ersetzen, 
so dass auch das Versenden per elektro-
nischer Post zukünftig entfallen kann. 
 
 

 

AUSBLICK 
 

Das aktuell genutzte Bewerbungsportal „Inter-

amt“ wird seitens der Bewerber:innen als um-

ständlich und zeitintensiv empfunden und damit 

als unattraktiv. Derzeit wird nach einem zeitge-

mäßen Ersatz gesucht, der in Handhabbarkeit, 

Leistungsumfang und Optik erheblich über die 

aktuellen Möglichkeiten hinausgeht. Im Bereich 

der Stellenbewertungen werden Softwaremodel-

le gesichtet, die den gesamten Bewertungspro-

zess unterstützen. Um den Prozess der Fortbil-

dungsplanung, -kommunikation, -verwaltung und 

–anmeldung zukünftig zügiger und papierlos 

gestalten zu können, wird eine entsprechende 

Fachsoftware ausgewählt. E-Learning wird in 

einer Kooperation mit TraveKom eingeführt 

(siehe auch Kapitel 4.10). 

 

 

 

 

 

LIMESURVEY 
 

Das von der IT zur Verfügung gestellte Online 

Umfragetool „LimeSurvey“ wurde Ende 2019 

erstmalig vom POS im Rahmen der ppEck für die 

Durchführung von zwei Onlinebefragungen der 

Mitarbeiter:innen erfolgreich erprobt. Obwohl 

die Online-Befragungen nach wie vor durch ana-

loge Befragungen der Mitarbeiter:innen ohne PC 

Arbeitsplatz zu ergänzen sind, kann eine wesent-

lich schnellere Auswertung der Umfragen erzielt 

werden. 

 

Nach der Auswertung des Tooleinsatzes wird 

entschieden, ob und für welche Art von Umfra-

gen LimeSurvey für interne Umfragen des POS 

geeignet ist. 

 
 

Die verstärkte Digitalisierung von Prozessen ist 

eines der großen Themen einer zeitgemäßen 

Personalarbeit. Mit einer sich verjüngenden Ar-

beitnehmer:innenschaft und insbesondere auch 

dem Eintritt von sogenannten „Digital Natives“ 

(=Generation, die in der digitalen Welt aufge-

wachsen ist) ins Arbeitsleben, wächst die Erwar-

tungshaltung bzgl. einer extrem schnellen und 

zeitgemäßen Kommunikation.  

Hinzu kommt, dass auch der demographische 

Wandel und der damit einhergehende Fachkräf-

temangel eine sehr effiziente und strategische 

Gestaltung der Abläufe unerlässlich macht um 

evtl. Personalengpässe abfangen zu können. 

Auch hierfür ist der Einsatz moderner Fachsoft-

ware unerlässlich. 
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4.10 
Qualifizierung durch 
innerstädtische 
Fortbildung 

 

 

 

 

 

 

ant  
Abbildung 77 - Fortbildungen 2019 ohne EDV-Fortbildungen (insgesamt: 127) 

 

FÖRDERUNG DER GESUNDHEITSKOMPETENZ UND DER FÜHRUNGSKOMPETENZEN NACH WIE VOR 

BEDEUTSAM 
 

Der nach wie vor hohe Bedarf der Mitarbeiter:innen am Kompetenzerwerb im Bereich der gesund-

heitsfördernden Maßnahmen ist zum einen auf die Etablierung des betrieblichen Gesundheitsma-

nagements in der HL und der damit verbundenen Sensibilisierung für die Bedeutung des Erhalts 

der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit zurück zu führen. Zum anderen ist auch der nach wie 

vor hohe Altersdurchschnitt der Mitarbeiter:innen von 47,6 Jahren ein wahrscheinlicher Auslöser 

für den hohen Bedarf. Knapp ein Viertel (22 %) der angebotenen Seminare umfasste die Themen 

des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, wie z. B. die Aus- und Weiterbildung von Ersthelfer:innen, 

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für Führungskräfte, Gesundheitskompetenz für Auszubil-

dende (Azubi-Fit) sowie Seminare zur Gesundheitsprävention. 

 

Die Vermittlung von Führungskompetenzen bildet mit 17 % der angebotenen Seminare einen wei-

teren Schwerpunkt der internen Fortbildung und umfasst sowohl Qualifizierungsangebote für er-

fahrene Führungskräfte „Führung aktiv - Führung intensiv“ als auch für neue Führungskräfte „Füh-

rung kompakt“ und für Nachwuchsführungskräfte „Fit für Führung“ (vgl. S. 32, Kapitel Führungs-

kräfte und Nachwuchs für Führungspositionen). 

 

 

 

 

Die innerstädtische Fortbildung im eigenen 

Fortbildungszentrum hat das Ziel die strategi-

sche und bedarfsorientierte Personalentwick-

lung qualitativ und ressourcenschonend um-

zusetzen, um die für die Aufgabenerledigung 

notwendigen Kompetenzen der Mitarbei-

ter:innen sicherzustellen.  

 

Bislang finden die Fortbildungsveranstaltun-

gen noch ausschließlich in Präsenzseminaren 

statt. 

 

Zum Ausbau der digitalen Fortbildungsange-

bote (E-Learning) und der Medienkompetenz 

ist eine Kooperation mit der Medienwerkstatt 

der TraveKom geplant. 

 

Führungskompetenzen 
17 %

Grundlagen des 
Verwaltungshandelns 9 %

Arbeitstechniken

5 %

Persönlichkeits-

entwicklung/ 

Zusammenarbeit

8 %

Kommunikation 9 %
Kund:innenorientierung 
und Bürger:innenservice 

10 %

Gesundheit, Erste Hilfe, 
Prävention 22 %

Fachkenntnisse 14 %

Mandatsträger:innen-

schulungen

6 %
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VIELFÄLTIGE QUALIFIZIERUNGSBEDARFE  
 

Die 2018 erstmalig angebotenen Informationsveranstaltungen für neue Beschäftigte und Seminare 

zum Verwaltungswissen für Quereinsteiger:innen erfreuen sich einer hohen Nachfrage und haben 

sich 2019 etabliert, sodass die jeweils vierteljährliche Durchführung mit internen Lehrkräften zu 

einem festen Bestandteil des Seminarangebots geworden ist. 

 

2019 wurde in Kooperation mit der Verwaltungsakademie Bordesholm erstmalig der Angestellten-

lehrgang II erfolgreich als Inhouse-Lehrgang von 17 Teilnehmenden abgeschlossen. Der engagierte 

Einsatz der als Lehrkraft eingesetzten internen Mitarbeiter:innen ermöglichte diesen Erfolg. Die 

Fortführung der Angestelltenlehrgänge als Inhouse-Angebot ist weiterhin geplant. 

 

Qualifizierungsangebote für die unterschiedlichen Zielgruppen der Beschäftigten fokussieren sich 

auf den erforderlichen Kompetenzerwerb, um die Herausforderungen der zunehmenden Digitalisie-

rung und der sich wandelnden Arbeitswelt erfolgreich zu gestalten. 

 

 

2.168 TEILNEHMER:INNEN INTERN GESCHULT 
 

Der leichte Rücklauf der Teilnehmendenzahl 

findet sich sowohl in den Seminaren als auch 

in den EDV-Fortbildungen wieder.  

 

1.729 Mitarbeiter:innen nahmen 2019 an den 

angebotenen Seminaren und Workshops teil. 

Das waren 80 Teilnehmende weniger als 

2018.  

 

Die EDV-Kurse verzeichneten 2019 439 Teil-

nehmende und damit einen Rückgang von 95 

Teilnehmenden zu 2018 (534). Hier verdeut-

licht sich ein reduzierter Bedarf, insbesondere 

im Bereich der Office Schulungen. 

 

Nach wie vor überwiegen die Teilnahmen von 

Frauen in der Fortbildung, 2019 mit rund 63 % 

(1.369 weibliche und 799 männliche Teilneh-

mende). Bei den EDV-Kursen liegt der Frauen-

anteil mit rund 68 % noch etwas höher als bei 

den übrigen Seminaren.  

Abbildung 78 – Teilnehmer:innenzahlen Seminare und EDV-Fortbildungen (Gesamt: 2.168) 

Abbildung 79 – Seminarteilnehmer:innen 

Abbildung 80 – Teilnehmer:innen an EDV-Kursen 
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4.11 
Stellenbesetzungen 

 

 

 

 

  

 
 

Die Stellenbesetzungen in der Kernverwaltung 

der Hansestadt Lübeck werden zentral durch 

den Personal- und Organisationsservice koor-

diniert. Der POS ist verantwortlich für die Ein-

haltung gesetzlicher, tariflicher und innerstäd-

tischer Regelungen und Rahmenbedingungen, 

für die Sicherung der Chancengleichheit sowie 

die Beteiligung von Personalräten, Schwerbe-

hindertenvertretungen und der Gleichstel-

lungsbeauftragten. 

 

Er organisiert, koordiniert, moderiert und do-

kumentiert das gesamte Verfahren der Perso-

nalgewinnung, berät die Bereiche und koordi-

niert die Personalvermittlungen über den in-

ternen Arbeitsmarkt. 

 

WEITERHIN STARKER ANSTIEG DER STELLENBESETZUNGSVERFAHREN 
 

In 420 Stellenbesetzungsverfahren (plus 42% zum Vorjahr) waren in 2019 insgesamt 573 

Positionen zu besetzen. Nur aufgrund der verstärkten Personalkapazität in der Personalgewinnung 

konnten die entsprechenden Auswahlverfahren erfolgreich bewältigt werden. Die dabei hohe 

Anzahl an externen Verfahren führte zu 297 Neueinstellungen (plus 12 % zum Vorjahr). Insgesamt 

erhielten 194 Frauen und 103 Männer eine neue berufliche Perspektive bei der Hansestadt 

Lübeck. Damit liegt der Frauenanteil bei den Neueinstellungen in 2019 bei 65 % und ist damit im 

Vergleich zum Vorjahr (62 %) leicht gestiegen. Dies ist vor allem auf die Berufsbereiche, für die 

zurzeit vorrangig Personal gesucht wird, zurückzuführen (s.u.). 

 

Abbildung 81 - Entwicklung Stellenbesetzungsverfahren (Gesamt: 420) 

Abbildung 82 - Stellenbesetzungsverfahren in den FB 
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EXTERNE PERSONALBESCHAFFUNG ÜBERWIEGT 
 

Freie Stellen können immer weniger intern 

besetzt werden, daher erfolgen inzwischen 

mehr externe Ausschreibungen: mittlerweile 

63 % aller Stellenbesetzungsverfahren. 25 % 

aller Stellenbesetzungen wurden im FB 4, 

23 % im FB 3, 20 % im FB 2, 17 % im FB 5 und 

15 % im FB 1 durchgeführt. Nach wie vor 

überwiegt die Suche nach pädagogischem 

Personal, nach Reinigungskräften und 

zunehmend auch nach Verwaltungskräften.  
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RASANTER ANSTIEG DER BEWERBUNGEN 
 

Insgesamt haben sich auf die Stellenbeset-

zungsverfahren 2019 5200 Interessierte (da-

von 575 interne Bewerbungen und 4625 ex-

terne Bewerbungen, 2132 Männer und 3068 

Frauen) im Rahmen interner und externer 

Ausschreibungen um einen Arbeitsplatz bei 

der Hansestadt Lübeck beworben. 

 

Der Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt 

wird zunehmend spürbar.  

Die Wechselbereitschaft ist im Zuge der de-

mographischen und wirtschaftlichen Entwick-

lung deutlich höher geworden. Zur Sicherstel-

lung ausreichender Bewerbungen werden 

zunehmend neue Akquise-Formen genutzt, 

wie z. B. Sammelausschreibungen, direkte 

Ansprache auf Messen, verbesserter Auftritt 

im Internet sowie zukünftig durch den Aufbau 

eines Infocenters zum Thema „Arbeiten bei 

der Stadt“. 

 

VERMITTLUNGSAKTIVITÄTEN GESTIEGEN 

BEM ZEIGT ERSTE WIRKUNGEN  
 

Insgesamt konnten im vergangenen Jahr 10 

weibliche Beschäftigte vermittelt werden, die 

weitaus überwiegende Anzahl der Vermittelten 

(7) war aus gesundheitlichen Gründen gemel-

det, 2 Rückkehrerinnen, 1 x wg. Planstellen-

einsparung. 

Das betriebliche Eingliederungsmanagement 

trägt maßgeblich zu der verbesserten Vermitt-

lungsquote bei. 

 

 

MELDUNGEN IN DEN INTERNEN ARBEITSMARKT 

UNVERÄNDERT 
 

Vor jeder Stellenbesetzung prüft die „Koordi-

nierungsstelle Interner Arbeitsmarkt“ (KiA), ob 

unterzubringendes Personal vorrangig auf 

diese Stelle umzusetzen ist. Seit 2008 sinkt 

die Anzahl der bei KiA zur Vermittlung gemel-

deter Mitarbeiter:innen.  

Von den 71 Mitarbeiter:innen in 2019 sind 

55 Frauen und 16 Männer.  

 

Die hauptsächlichen Gründe für Meldungen 

betreffen Mitarbeiter:innen mit gesundheitli-

chen Problemen (rund 65 %, 38 w / 8 m), 

Rückkehrer:innen aus der Erziehungszeit (ca. 

10 %, 7 w), Mitarbeiter:innen, deren Stelle 

weggefallen ist (15 %, 4 w / 7 m), oder die 

eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit anstre-

ben (7 %, 5 w).  

Abbildung 83 - Entwicklung Bewerbungen 

Abbildung 84 - Entwicklung der im internen Arbeitsmarkt 

gemeldeten Personen 

Abbildung 85 - Personalvermittlungen in 2019 
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Tabelle 1 - Personalbestand der Hansestadt Lu beck - Ü berblick 

weiblich 1.896 57,4% 402 83,2% 77 12,7% 26 48,1% 9 45,0% 2.410 54,0%

männlich 1.410 42,6% 81 16,8% 527 87,3% 28 51,9% 11 55,0% 2.057 46,0%

gesamt 3.306 100% 483 100% 604 100% 54 100% 20 100% 4.467 100%

weiblich 64 45,7% 20 80,0% 2 13,3% 3 75,0% 1 100,0% 90 48,6%

männlich 76 54,3% 5 20,0% 13 86,7% 1 25,0% 0,00% 95 51,4%

gesamt 140 100% 25 100% 15 100% 4 100% 1 100% 185 100%

weiblich 99 63,9% 42 93,3% 1 6,3% 0 0,00% 0 0,00% 142 65,4%

männlich 56 36,1% 3 6,7% 15 93,8% 0 0,00% 1 100,0% 75 34,6%

gesamt 155 100% 45 100% 16 100% 0 0,00% 1 100% 217 100%

weiblich 2.059 57,2% 464 83,9% 80 12,6% 29 50,0% 10 45,5% 2.642 54,3%

männlich 1.542 42,8% 89 16,1% 555 87,4% 29 50,0% 12 54,5% 2.227 45,7%

gesamt 3.601 100% 553 100% 635 100% 58 100% 22 100% 4.869 100%

weiblich 125 85,6% 14 93,3% 5 35,7% 0 0,00% 1 100,0% 145 82,4%

männlich 21 14,4% 1 6,7% 9 64,3% 0 0,00% 0 0,00% 31 17,6%

gesamt 146 100% 15 100% 14 100% 0 0% 1 100% 176 100%

weiblich 2.184 58,3% 478 84,2% 85 13,1% 29 50,0% 11 47,8% 2.787 55,2%

männlich 1.563 41,7% 90 15,8% 564 86,9% 29 50,0% 12 52,2% 2.258 44,8%

gesamt 3.747 100% 568 100% 649 100% 58 100% 23 100% 5.045 100%

weiblich 1.833 54,7% 362 81,9% 77 12,1% 11 46,9% 2.282 51,3%

männlich 1.516 45,3% 80 18,1% 562 87,9% 12 53,1% 2.170 48,7%

gesamt 3.349 100% 442 100% 639 100% 0 0% 23 100% 4.453 100%

1) setzt sich zusammen aus Referendaren, FSJ, BFD, geringfügig Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten mit Bezügen
2) setzt sich zusammen aus Beurlaubten, Beschäftigten in Elternzeit und sonstigen Beschäftigten ohne Bezüge, z.B. Langzeiterkrankte

Auszubildende, Anwärter:innen

Entsorgungs-

betriebe

Lübecker 

Schwimm-

bäder

Kurbetrieb

Gesamtbestand Vollzeitäquivalente

Gesamtbestand

Gesamt

Stammpersonal

Sonstiges budgetrelevantes Personal
1)

Budgetrelevant

Beurlaubte u. sonstige Beschäftigte ohne Bezüge2)

Kernver-

waltung

SeniorInnen-

einrichtun-

gen
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Tabelle 2 – Wichtige Personalkennzahlen der Kernverwaltung  
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Tabelle 3 - Personalbestand der Kernverwaltung in 2019 – Fachbereichsu bersicht 

  

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

Stammpersonal

Unbefristet Beschäftigte mit Bezügen 194 155 349 298 101 399 221 456 677 767 154 921 367 521 888 1.847 1.387 3.234

Befristet Beschäftigte mit Bezügen 6 5 11 2 1 3 8 5 13 20 5 25 13 7 20 49 23 72

Gesamt 200 160 360 300 102 402 229 461 690 787 159 946 380 528 908 1.896 1.410 3.306

Zusätzlich budgetrelevantes Personal

Auszubildende, Anwärter:innen 53 36 89 0 1 1 7 21 28 4 2 6 0 16 16 64 76 140

Sonstige budgetrelevante Beschäftigte 6 4 10 17 4 21 9 15 24 50 16 66 17 17 34 99 56 155

Gesamt 59 40 99 17 5 22 16 36 52 54 18 72 17 33 50 163 132 295

Nicht budgetrelevantes Personal

Gesamt 3 0 3 17 2 19 15 4 19 50 3 53 40 12 52 125 21 146

Gesamt des Personalbestandes 262 200 462 334 109 443 260 501 761 891 180 1.071 437 573 1.010 2.184 1.563 3.747

GesamtFachbereich 1 Fachbereich 2 Fachbereich 3 Fachbereich 4 Fachbereich 5
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Tabelle 4 - Entwicklung Personalbestand in den Fachbereichen 1 - 5 

 

 
 

 
 

 
 

 

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

Stammpersonal

Unbefristet Beschäftigte mit Bezügen 165 160 325 169 157 326 180 151 331 174 157 331 178 160 338 180 154 334 180 148 328 173 153 326 173 155 328 194 155 349

Befristet Beschäftigte mit Bezügen 4 3 7 2 1 3 3 6 9 4 6 10 3 6 9 4 4 8 6 2 8 7 2 9 7 3 10 6 5 11

Gesamt 169 163 332 171 158 329 183 157 340 178 163 341 181 166 347 184 158 342 186 150 336 180 155 335 180 158 338 200 160 360

Zusätzlich budgetrelevantes Personal

Auszubildende, Anwärter:innen 46 27 73 45 23 68 44 20 64 41 19 60 42 22 64 41 25 66 49 22 71 50 27 77 55 34 89 53 36 89

Sonstige budgetrelevante Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 3 8 3 7 10 7 6 13 6 3 9 6 4 10

Gesamt 46 27 73 45 23 68 44 20 64 41 19 60 44 23 67 46 28 74 52 29 81 57 33 90 61 37 98 59 40 99

Nicht budgetrelevantes Personal

Gesamt 3 4 7 9 1 10 5 3 8 6 4 10 6 2 8 2 0 2 3 0 3 5 0 5 4 1 5 3 0 3

Gesamt des Personalbestandes 218 194 412 225 182 407 232 180 412 225 186 411 231 191 422 232 186 418 241 179 420 242 188 430 245 196 441 262 200 462

2018 20192017
Fachbereich 1

2010 2011 2016201520132012 2014

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

Stammpersonal

Unbefristet Beschäftigte mit Bezügen 319 128 447 306 128 434 296 125 421 299 123 422 278 105 383 278 107 385 292 100 392 295 97 392 286 98 384 298 101 399

Befristet Beschäftigte mit Bezügen 6 3 9 1 2 3 3 5 8 1 3 4 1 1 2 1 3 4 3 4 7 2 4 6 6 1 7 2 1 3

Gesamt 325 131 456 307 130 437 299 130 429 300 126 426 279 106 385 279 110 389 295 104 399 297 101 398 292 99 391 300 102 402

Zusätzlich budgetrelevantes Personal

Auszubildende, Anwärter:innen 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1

Sonstige budgetrelevante Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21 14 2 16 16 3 19 12 1 13 17 2 19 17 4 21

Gesamt 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 0 1 14 7 21 14 3 17 16 4 20 12 1 13 17 3 20 17 5 22

Nicht budgetrelevantes Personal

Gesamt 15 0 15 21 1 22 19 2 21 16 2 18 13 1 14 14 0 14 14 1 15 14 1 15 14 1 15 17 2 19

Gesamt des Personalbestandes 340 131 471 329 131 460 321 132 453 317 128 445 306 114 420 307 113 420 325 109 434 323 103 426 323 103 426 334 109 443

Fachbereich 2
2011 20122010 2013 20162015 20192014 2017 2018

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

Stammpersonal

Unbefristet Beschäftigte mit Bezügen 192 396 588 188 408 596 183 412 595 178 407 585 172 413 585 185 402 587 189 420 609 200 422 622 211 444 655 221 456 677

Befristet Beschäftigte mit Bezügen 4 3 7 1 2 3 3 5 8 2 3 5 4 3 7 8 2 10 5 1 6 7 2 9 8 5 13 8 5 13

Gesamt 196 399 595 189 410 599 186 417 603 180 410 590 176 416 592 193 404 597 194 421 615 207 424 631 219 449 668 229 461 690

Zusätzlich budgetrelevantes Personal

Auszubildende, Anwärter:innen 0 33 33 0 22 22 0 27 27 0 30 30 0 29 29 0 37 37 1 27 28 6 23 29 7 23 30 7 21 28

Sonstige budgetrelevante Beschäftigte 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11 7 18 6 16 22 4 13 17 7 16 23 11 8 19 9 15 24

Gesamt 0 33 33 0 23 23 1 27 28 1 30 31 11 36 47 6 53 59 5 40 45 13 39 52 18 31 49 16 36 52

Nicht budgetrelevantes Personal

Gesamt 16 3 19 15 3 18 15 4 19 15 7 22 11 4 15 11 3 14 12 2 14 8 1 9 12 1 13 15 4 19

Gesamt des Personalbestandes 212 435 647 204 436 640 202 448 650 196 447 643 198 456 654 210 460 670 211 463 674 228 464 692 249 481 730 260 501 761

Fachbereich 3
2011 20122010 2013 20162015 20192014 2017 2018
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weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

Stammpersonal

Unbefristet Beschäftigte mit Bezügen 587 211 798 599 211 810 624 217 841 646 204 850 658 206 864 655 203 858 664 137 801 680 139 819 735 147 882 767 154 921

Befristet Beschäftigte mit Bezügen 30 8 38 34 6 40 24 7 31 25 5 30 11 5 16 12 4 16 27 3 30 43 6 49 20 8 28 20 5 25

Gesamt 617 219 836 633 217 850 648 224 872 671 209 880 669 211 880 667 207 874 691 140 831 723 145 868 755 155 910 787 159 946

Zusätzlich budgetrelevantes Personal

Auszubildende, Anwärter:innen 1 0 1 3 3 6 6 1 7 6 2 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 4 2 6

Sonstige budgetrelevante Beschäftigte 5 0 5 4 0 4 4 0 4 2 0 2 29 9 38 29 8 37 37 10 47 35 20 55 52 13 65 50 16 66

Gesamt 6 0 6 7 3 10 10 1 11 8 2 10 30 10 40 30 9 39 38 11 49 37 22 59 54 15 69 54 18 72

Nicht budgetrelevantes Personal

Gesamt 38 3 41 47 8 55 46 5 51 48 12 60 36 2 38 40 2 42 36 1 37 53 2 55 38 3 41 50 3 53

Gesamt des Personalbestandes 661 222 883 687 228 915 704 230 934 727 223 950 735 223 958 737 218 955 765 152 917 813 169 982 847 173 1.020 891 180 1.071

2018 20192017
Fachbereich 4

2011 20122010 2013 201620152014

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

Stammpersonal

Unbefristet Beschäftigte mit Bezügen 156 425 581 151 423 574 149 429 578 360 435 795 378 429 807 374 415 789 370 489 859 364 494 858 355 509 864 367 521 888

Befristet Beschäftigte mit Bezügen 3 5 8 3 4 7 3 3 6 27 9 36 8 8 16 13 17 30 12 12 24 26 7 33 15 7 22 13 7 20

Gesamt 159 430 589 154 427 581 152 432 584 387 444 831 386 437 823 387 432 819 382 501 883 390 501 891 370 516 886 380 528 908

Zusätzlich budgetrelevantes Personal

Auszubildende, Anwärter:innen 2 13 15 1 12 13 1 13 14 1 13 14 1 15 16 1 16 17 1 14 15 1 16 17 1 15 16 0 16 16

Sonstige budgetrelevante Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 23 11 11 22 11 15 26 15 13 28 15 18 33 17 17 34

Gesamt 2 13 15 1 12 13 1 13 14 1 13 14 12 24 36 12 27 39 12 29 41 16 29 45 16 33 49 17 33 50

Nicht budgetrelevantes Personal

Gesamt 11 5 16 11 13 24 11 11 22 57 17 74 39 15 54 33 10 43 36 11 47 34 15 49 44 7 51 40 12 52

Gesamt des Personalbestandes 172 448 620 166 452 618 164 456 620 445 474 919 437 476 913 432 469 901 430 541 971 440 545 985 430 556 986 437 573 1.010

Fachbereich 5
2011 20122010 2013 201820152014 20172016 2019

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

Stammpersonal

Unbefristet Beschäftigte mit Bezügen 1.419 1.320 2.739 1.413 1.327 2.740 1.432 1.334 2.766 1.657 1.326 2.983 1.664 1.313 2.977 1.672 1.281 2.953 1.695 1.294 2.989 1.712 1.305 3.017 1.760 1.353 3.113 1.847 1.387 3.234

Befristet Beschäftigte mit Bezügen 47 22 69 41 15 56 36 26 62 59 26 85 27 23 50 38 30 68 53 22 75 85 21 106 56 24 80 49 23 72

Gesamt 1.466 1.342 2.808 1.454 1.342 2.796 1.468 1.360 2.828 1.716 1.352 3.068 1.691 1.336 3.027 1.710 1.311 3.021 1.748 1.316 3.064 1.797 1.326 3.123 1.816 1.377 3.193 1.896 1.410 3.306

Zusätzlich budgetrelevantes Personal

Auszubildende 49 73 122 50 60 110 54 61 115 49 64 113 44 67 111 43 80 123 52 65 117 59 68 127 65 75 140 64 76 140

Sonstige budgetrelevante Beschäftigte 5 0 5 4 1 5 5 0 5 3 0 3 67 33 100 65 40 105 71 48 119 76 56 132 101 44 145 99 56 155

Gesamt 54 73 127 54 61 115 59 61 120 52 64 116 111 100 211 108 120 228 123 113 236 135 124 259 166 119 285 163 132 295

Nicht budgetrelevantes Personal

Gesamt 83 20 98 103 27 129 96 25 121 142 42 184 106 23 129 100 15 115 101 15 116 114 19 133 112 13 125 125 21 146

Gesamt des Personalbestandes 1.603 1.435 3.033 1.611 1.430 3.040 1.623 1.446 3.069 1.910 1.458 3.368 1.908 1.459 3.367 1.918 1.446 3.364 1.972 1.444 3.416 2.046 1.469 3.515 2.094 1.509 3.603 2.184 1.563 3.747

2018201620152012 20142013 2017 2019
Gesamt der Fachbereiche

2010 2011
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Tabelle 5 - Ü bersicht nach Status- und Laufbahngruppen in der Kernverwaltung  

 
 

weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt

Beamt:innen

FB 1 0 0 0 19 11 30 40 41 81 4 7 11 63 59 122 0 1 1

FB 2 0 0 0 21 8 29 70 31 101 1 2 3 92 41 133 0 1 1

FB 3 0 0 0 18 290 308 30 52 82 3 4 7 51 346 397 0 1 1

FB 4 0 0 0 17 4 21 25 11 36 3 3 6 45 18 63 1 0 1

FB 5 0 0 0 13 2 15 15 20 35 4 3 7 32 25 57 1 0 1

Gesamt 0 0 0 88 315 403 180 155 335 15 19 34 283 489 777 2 3 5

Tarifbeschäftigte

FB 1 6 7 13 86 34 120 36 45 81 9 15 24 137 101 238

FB 2 1 0 1 123 26 149 69 31 100 15 4 19 208 61 269

FB 3 5 2 7 140 84 224 28 20 48 5 9 14 178 115 293

FB 4 18 10 28 535 65 600 167 60 227 22 6 28 742 141 883

FB 5 206 109 315 250 129 379 41 79 120 19 18 37 516 335 851

Gesamt 236 128 364 1.134 338 1.472 341 235 576 70 52 122 1.781 753 2.534

davon Angestellte

FB 1 3 5 8 86 33 119 36 45 81 9 15 24 134 98 232

FB 2 1 0 1 123 26 149 69 31 100 15 4 19 208 61 269

FB 3 5 1 6 138 71 209 28 20 48 5 9 14 176 101 277

FB 4 3 3 6 532 53 585 167 60 227 22 6 28 724 122 846

FB 5 0 2 2 52 99 151 41 79 120 19 18 37 112 198 310

Gesamt 12 11 23 931 282 1.213 341 235 576 70 52 122 1.354 580 1.934

davon Arbeiter:innen

FB 1 3 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 6

FB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FB 3 0 1 1 2 13 15 0 0 0 0 0 0 2 14 16

FB 4 15 7 22 3 12 15 0 0 0 0 0 0 18 19 37

FB 5 206 107 313 198 30 228 0 0 0 0 0 0 404 137 541

Gesamt 224 117 341 203 56 259 0 0 0 0 0 0 427 173 600

davon Wahlbeamt:inneneinfacher Dienst mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst Gesamt
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weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt weibl . männl . gesamt

Ges. Stammpersonal

Vollzeit 19 98 117 560 776 1.336 316 362 678 55 58 113 950 1.294 2.244 2 3 5

Teilzeit 216 30 246 494 45 539 205 28 233 31 13 44 946 116 1.062 0 0

Gesamt 235 128 363 1.054 821 1.875 521 390 911 86 71 157 1.896 1.410 3.306 2 3 5

davon Mitarbeiter:innen im Jobcenter Lübeck

Beamt:innen 0 0 0 1 1 2 16 9 25 0 0 0 17 10 27

Tarifbeschäftigte 0 0 0 21 6 27 31 13 44 0 0 0 52 19 71

Gesamt 0 0 0 22 7 29 47 22 69 0 0 0 69 29 98

Zusätzlich budgetrelevantes Personal

Auszubildende, Anwärter:innen 0 0 0 42 56 98 22 19 41 0 1 1 64 76 140

Sonst. budgetrel. Personal 39 17 56 29 29 58 31 9 40 0 1 1 99 56 155

Gesamt 39 17 56 71 85 156 53 28 81 0 2 2 163 132 295

Nicht budgetrelevantes Personal

35 7 42 64 10 74 23 2 25 1 4 5 123 23 146

Gesamtes Personal 309 152 461 1.189 916 2.105 597 420 1.017 87 77 164 2.182 1.565 3.747

mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst Gesamt davon Wahlbeamteohne / einfacher Dienst
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Tabelle 6 - Auszubildende nach Ausbildungsberufen in der Kernverwaltung

 

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

Eintritt Auszubildende 9 14 23 9 14 23 16 9 25 17 17 34 14 15 29 14 12 26

Eintritt Anwärter:innen 7 21 28 4 19 23 7 11 18 6 17 23 6 11 17 11 12 23

  darin enthaltene Anwärter Feuerwehr 0 18 18 0 14 14 0 6 6 2 8 10 0 5 5 0 8 8

Eintritt Referendare 3 1 4 5 0 5 7 0 7 3 0 3 3 1 4 5 1 6

Eintritt Freiwilliges Soziales Jahr 3 3 6 4 2 6 5 2 7 5 4 9 9 3 12 9 2 11

Eintritt Bundesfreiwilligendienst 1 1 2 6 0 6 6 4 10 11 6 17 10 3 13 14 11 25

Gesamt Eintritt im Jahr + am 31.12 noch da 23 40 63 28 35 63 41 26 67 42 44 86 42 33 75 53 38 91

Verwaltungsfachangestellte/r 26 13 39 26 12 38 31 8 39 34 8 42 34 12 46 31 17 48

Fachangstellte/r f. Medien-u.Informationsdienste 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 3 2 1 3 1 1 2

Fachinformatiker/in 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1

Fachkraft für Hygieneüberwachung 1 0 1 0 1 1

StadtsekretärAnwärter:innen (mD)

StadtinspektorAnwärter:innen (gD) 17 9 26 15 12 27 18 13 31 16 18 34 21 21 42 22 18 40

BrandmeisterAnwärter:innen (mD) 0 25 25 0 30 30 0 18 18 1 13 14 1 12 13 0 11 11

Oberbrandinspektor Anwärter (gD) 0 2 2 0 2 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1

Brandreferendar/in (hD) 0 1 1

BibliothekssekritäranwärterIn (mD)

Gärtner/in 1 8 9 1 8 9 1 9 10 1 10 11 1 8 9 0 7 7

Forstwirt/in 0 6 6 0 5 5 0 3 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4

Bauzeichner/in

Wasserbauer/in 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2

Hauswirtschafter/in 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Straßenwärter/in 0 5 5 0 4 4 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 4 4

Straßenbauer/in 1 0 1 0 1 1

Hafenschiffer/in 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2

Hygienefachberater/in 0 1 1 0 1 1

Notfallsanitäter/in 1 4 5 3 6 9 4 7 11 6 5 11

Erzieher/in 3 0 3

Referendare 4 1 5 5 0 5 7 0 7 3 0 3 3 1 4 5 1 6

Freiwilliges Soziales Jahr 3 3 6 4 2 6 5 2 7 11 8 19 10 3 13 10 2 12

Bundesfreiwilligendienst 1 1 2 6 0 6 6 4 10 5 4 9 12 6 18 14 11 25

Gesamtzahl im Jahr 53 75 128 58 82 140 70 71 141 78 80 158 93 82 175 93 90 183

davon: 

  Auszubildende in gewerb.-techn. Berufen 1 22 23 1 22 23 1 18 19 2 20 22 3 18 21 1 19 20

  Auszubildende/ Anwärter in Verw. Berufen 44 23 67 42 26 68 50 23 73 52 28 80 58 34 92 54 37 91

  Anwärter im feuerwehrtechnischen Dienst 0 25 25 0 32 32 0 20 20 2 14 16 2 13 15 0 13 13

  Sonstige 8 5 13 15 2 17 19 10 29 22 18 40 30 17 47 9 7 16

20192015 2016 20172014 2018
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Tabelle 7 - Beurlaubungen nach Fachbereichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

FB 1

Beamt:innen 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

Angestellte 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Arbeiter:innen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3

FB 2

Beamt:innen 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

Angestellte 0 0 0 6 0 6 1 1 2 1 0 1 8 1 9

Arbeiter:innen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 6 0 6 3 1 4 1 0 1 10 1 11

FB 3

Beamt:innen 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 3 4

Angestellte 0 0 0 7 1 8 1 0 1 0 0 0 8 1 9

Arbeiter:innen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 7 4 11 2 0 2 0 0 0 9 4 13

FB 4

Beamt:innen 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Angestellte 0 0 0 22 0 22 7 0 7 0 0 0 29 0 29

Arbeiter:innen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 22 0 22 8 0 8 0 0 0 30 0 30

FB 5

Beamt:innen 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

Angestellte 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 3

Arbeiter:innen 7 0 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 1 9

Gesamt 7 0 7 3 1 4 2 0 2 0 1 1 12 2 14

Gesamt

Beamt:innen 0 0 0 0 3 3 8 0 8 0 0 0 8 3 11

Angestellte 0 0 0 38 1 39 9 1 10 1 1 2 48 3 51

Arbeiter:innen 7 0 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 1 9

Gesamt 7 0 7 39 5 44 17 1 18 1 1 2 64 7 71

Gesamteinfacher Dienst mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst
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Tabelle 8 - Bezahlungsstruktur der Beamt:innen 

 

 

 

 

  

 

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

B 9 0 1 1 1,0 0,0 33,3 20,0 0,0 0,2 0,1

B 7 1 0 1 1,0 50,0 0,0 20,0 0,4 0,0 0,1

B 5 0 1 1 1,0 0,0 33,3 20,0 0,0 0,2 0,1

B 4 1 1 2 2,0 50,0 33,3 40,0 0,4 0,2 0,3

Zwischensumme 2 3 5 5,0 100,0 100,0 100,0 0,7 0,6 0,6

A 16 2 4 6 6,0 15,4 25,0 20,7 0,7 0,8 0,8

A 15 3 6 9 9,0 23,1 37,5 31,0 1,1 1,2 1,2

A 14 6 4 10 9,5 46,2 25,0 34,5 2,1 0,8 1,3

A 13 2 2 4 4,0 15,4 12,5 13,8 0,7 0,4 0,5

Zwischensumme 13 16 29 28,5 100,0 100,0 100,0 4,6 3,3 3,8

A 13 10 14 24 23,5 5,6 9,0 7,2 3,5 2,9 3,1

A 12 24 35 59 56,2 13,3 22,6 17,6 8,5 7,2 7,6

A 11 58 55 113 105,3 32,2 35,5 33,7 20,5 11,2 14,6

A 10 68 33 101 89,5 37,8 21,3 30,1 24,0 6,7 13,1

A 9 20 18 38 38,0 11,1 11,6 11,3 7,1 3,7 4,9

Zwischensumme 180 155 335 312,5 100,0 100,0 100,0 63,6 31,7 43,4

A 9 16 109 125 122,5 18,2 34,6 31,0 5,7 22,3 16,2

A 8 50 143 193 183,8 56,8 45,4 47,9 17,7 29,2 25,0

A 7 20 63 83 80,5 22,7 20,0 20,6 7,1 12,9 10,8

A 6 2 0 2 1,9 2,3 0,0 0,5 0,7 0,0 0,3

Zwischensumme 88 315 403 388,7 100,0 100,0 100,0 31,1 64,4 52,2

283 489 772 734,7 36,7 63,3 100,0

gehobener Dienst

mittlerer Dienst

Summe Beamt:innen

Anzahl Beamt:innen
Anteil in % der 

Laufbahngruppe
Anteil in % der Statusgruppe

B-Besoldung

Vollzeit-

äquivalent

höherer Dienst
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Tabelle 9 - Bezahlungsstruktur der Tarifbescha ftigten 

 

 

 

 

  

 

weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt weibl. männl. gesamt

höherer Dienst

EG 15Ü 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EG 15 15 8 23 19,4 21,4 15,4 18,9 0,9 0,9 0,9

EG 14 26 20 46 39,8 37,1 38,5 37,7 1,6 2,2 1,8

EG 13 29 24 53 46,5 41,4 46,2 43,4 1,8 2,6 2,1

Zwischensumme 70 52 122 105,7 100,0 100,0 100,0 4,3 5,6 4,8

gehobener Dienst

S18 0 1 1 1,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0

EG 12 30 44 74 70,8 8,8 18,7 12,8 1,9 4,8 2,9

S17 5 5 10 10,0 1,5 2,1 1,7 0,3 0,5 0,4

EG 11 38 50 88 80,2 11,1 21,3 15,3 2,4 5,4 3,5

S16 3 3 6 5,9 0,9 1,3 1,0 0,2 0,3 0,2

S15 27 10 37 35,2 7,9 4,3 6,4 1,7 1,1 1,5

EG 10 31 34 65 62,7 9,1 14,5 11,3 1,9 3,7 2,6

S14 40 10 50 44,6 11,7 4,3 8,7 2,5 1,1 2,0

S13Ü 1 0 1 0,5 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0

S13 24 1 25 23,8 7,0 0,4 4,3 1,5 0,1 1,0

S12 66 29 95 80,2 19,4 12,3 16,5 4,1 3,1 3,7

S11b 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

S10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EG 9b + c 76 48 124 114,0 22,3 20,4 21,5 4,7 5,2 4,9

Zwischensumme 341 235 576 528,9 100,0 100,0 100,0 21,1 25,5 22,7

mittlerer Dienst

EG 9a 142 75 217 198,8 14,8 15,2 14,9 8,8 8,1 8,6

S9 10 0 10 9,7 1,0 0,0 0,7 0,6 0,0 0,4

S8b 22 12 34 30,7 2,3 2,4 2,3 1,4 1,3 1,3

S8a 164 6 170 149,4 17,1 1,2 11,7 10,2 0,7 6,7

EG 8 90 29 119 105,9 9,4 5,9 8,2 5,6 3,1 4,7

S7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EG 7 46 39 85 78,8 4,8 7,9 5,9 2,9 4,2 3,4

S6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EG 6 180 134 314 278,7 18,8 27,1 21,6 11,2 14,5 12,4

EG 5 145 144 289 261,3 15,1 29,1 19,9 9,0 15,6 11,4

S4 15 3 18 15,7 1,6 0,6 1,2 0,9 0,3 0,7

EG 4 29 46 75 62,7 3,0 9,3 5,2 1,8 5,0 3,0

S3 115 6 121 103,7 12,0 1,2 8,3 7,1 0,7 4,8

Zwischensumme 958 494 1.452 1.295 100,0 100,0 100,0 59,4 53,6 57,3

einfacher Dienst

EG 3 17 93 110 104,8 7,2 73,2 30,3 1,1 10,1 4,3

EG 2Ü 38 5 43 32,3 16,1 3,9 11,8 2,4 0,5 1,7

EG 2 88 4 92 63,0 37,3 3,1 25,3 5,5 0,4 3,6

EG 1 93 25 118 74,4 39,4 19,7 32,5 5,8 2,7 4,7

Zwischensumme 236 127 363 274,5 100,0 100,0 100,0 14,6 13,8 14,3

Sonstige

8 13 21 17,3 100,0 100,0 100,0 0,5 1,4 0,8

Zwischensumme 8 13 21 17,3 100,0 100,0 100,0 0,5 1,4 0,8

Summe Beschäftigte 1.613 921 2.534 2.221,8 63,7 36,3 100,0

Anzahl Beschäftigte
Anteil in % der 

Laufbahngruppe

Anteil in % der 

Statusgruppe
Vollzeit-

äquivalent
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Abbildungen – Fluktuation und Beurlaubungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 89 - Entwicklung der Beurlaubungen Stichtag jeweils 31.12. des Jahres (2015-2019) 

Abbildung 87 - Fluktuation in den Fachbereichen Abbildung 86 - Grundfluktuation in der Kernverwaltung 

 

Wehr- und Zivildienst
sonstige famil. Gründe

Rente auf Zeit
Sonderurlaub

Elternzeit

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 2 0 1 0 1 0
9

2 2
0 2 0 4 1 7 8 4 5 80 1 1 5 5

14
25 22

32 30

27
34

29
25

29

64 64 64 64

88

 

Zeit-/ 
Vertragsablauf

37
15%

Alter
81

32%
Tod

7
3%

Dienstunfähigkeit
9

4%

Kündigung
/ 

Entlassung
108
43%

Sonst. 
Gründe

8
3%

 
FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5

33
26

31

101

59

11 11

26

44
36

Grundfluktuation

Zusatzfluktuation

 

44

39

44
47

58

11

15 15
13

10

2 3 3 4 3

0 0 1 0 0
2015 2016 2017 2018 2019

Elternzeit unbez. Urlaub Sonderurlaub Pflegezeit

Abbildung 88 - Entwicklung der Zusatzfluktuation in der Kernverwaltung innerhalb des jeweiligen Jahres (2010-2019) 

TOP 4.2

150 von 179 in Zusammenstellung



Hansestadt LÜBECK  P e r s o n a l b e r i c h t   2019 / 2020 

S e i t e  | 67 

Tabelle 10 - Fehlzeiten in Kalendertagen 

  

 
 

Berücksichtigtes Personal nach den Kritierien des DST - Stand 31.12.2019

weiblich

männlich

gesamt

Gesamt der Fehlzeitentage und durchschnittliche Fehltage 01.01.2019 - 31.12.2019

weiblich 5.070 Ø 25,10 10.360 Ø 33,31 7.011 Ø 29,21 25.708 Ø 32,14 14.346 Ø 35,78 62.495 Ø 31,98

männlich 3.167 Ø 19,31 2.668 Ø 25,41 10.104 Ø 21,27 3.535 Ø 21,82 18.820 Ø 34,28 38.294 Ø 26,32

gesamt 8.237 Ø 22,51 13.028 Ø 31,32 17.115 Ø 23,94 29.243 Ø 30,40 33.166 Ø 34,91 100.789 Ø 29,57

davon Tage Langzeiterkrankte

weiblich

männlich

gesamt

FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 HL Gesamt

202 311 240 800 401 1.954

164 105 475 162 549 1.455

366 416 715 962 950 3.409

1.488 4.607 2.572 9.686 6.515 24.868

795 1.192 4.107 1.500 7.864 15.458

2.283 5.799 6.679 11.186 14.379 40.326
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Tabelle 11 - Bescha ftigte im internen Arbeitsmarkt nach  
Meldegrund 

 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Verlauf

ohne Stelle

weiblich 5 4 5 5 6 8 7 4 4 4

männlich 3 4 0 1 1 6 4 3 6 7

gesamt 8 8 5 6 7 14 11 7 10 11

gesundheitliche Gründe

weiblich 25 23 25 32 32 33 33 35 38 38

männlich 14 16 15 19 12 12 12 11 10 8

gesamt 39 39 40 51 44 45 45 46 48 46

Rückkehrerinnen

weiblich 48 40 35 28 27 15 15 12 8 7

männlich 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

gesamt 48 40 35 28 27 15 15 12 16 7

ehem. Freig. PR

weiblich 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

männlich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gesamt 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige

weiblich 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1

männlich 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

gesamt 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2

Änd. Rechtsform

weiblich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

männlich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gesamt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nachwuchskräfte

weiblich 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0

männlich 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0

gesamt 6 9 3 0 0 0 0 0 0 0

Tauschinteressierte

weiblich 17 14 20 22 24 0 0 0 0 0

männlich 6 7 8 9 9 0 0 0 0 0

gesamt 23 21 28 31 33 0 0 0 0 0

Erhöhung WAZ

weiblich 15 17 11 8 10 4 5 6 4 5

männlich 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0

gesamt 17 18 13 10 12 4 5 6 4 5

Gesamt

weiblich 115 104 99 96 101 60 59 56 54 55

männlich 30 33 26 31 24 18 16 15 17 16

gesamt 145 137 125 127 125 78 75 71 71 71
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____ 

____ 

1 - Bürgermeister 
1.160 - Frauenbüro  
 
Zeichen:  es 
  
  

Lübeck, den 18.08.2020 
Auskunft: Elke Sasse 

Tel.:  1610; Fax: 1620 
e-mail: elke.sasse@luebeck.de 

 

 

 

Frauenförderplan 2018 der Kernverwaltung - Bericht 2020 und Erneuerung der Zielvorgaben 

als Bestandteil des Personalberichts 2019 / 2020 

hier: Stellungnahme des Frauenbüros 

 

Nach der erstmaligen Integration des Zwischenberichts zum Frauenförderplan im jährlichen 

Personalbericht 2016 liegt heute erneut ein Zwischenbericht, integriert in den Personalbericht, vor. 

Wesentlich sind die nach §11 (4) des schleswig-holsteinischen Gleichstellungsgesetzes (GStG) 

vorzulegenden „verbindlichen Zielvorgaben“ für jeweils zwei Jahre - zur Umsetzung des Frauenför-

derplans. 

 

Der Personalbericht 2019 / 2020 macht deutlich, dass die Hansestadt Lübeck durchaus Fortschritte 

in Richtung geschlechterparitätischer Personalbesetzung gemacht hat: 

 bei den Führungskräften (Bereichsleitungen und Stellvertretungen) ist die Besetzung nahezu 

ausgeglichen  (15w / 16m bei den Bereichsleitungen; 13w / 14m bei den stellvertretenden 

Bereichsleitungen. Zielsetzung muss sein, diesen ausgeglichenen Anteil der Geschlechter 

zu halten – gerade bzw. insbesondere vor dem anstehenden altersbedingten hohen Perso-

nalwechsel auf diesen Positionen. 

 die Zahl der teilzeitbeschäftigten Männer hat sich (minimal) erhöht (von 7% auf 8%) 

 die Zahl der Männer in Elternzeit hat sich von 4% auf 10% erhöht (Abb. 22) 

Aber: 

 der hohe Anteil von weiblichen Beschäftigten bei der Hansestadt Lübeck (58,3%, siehe 

Tabelle 1) darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie nach wie vor mit 89 % den überwie-

genden Teil der Teilzeitbeschäftigten ausmachen (Abb. 15); 50% aller bei der Hansestadt 

Lübeck beschäftigten Frauen arbeiten in Teilzeit. Deutlich wird allerdings, dass nicht das 

klassische Modell „halbe Stelle“ die favorisierte Praxis ist, sondern ein Stundenvolumen, das 

im Fachjargon als „vollzeitnahe Teilzeit“ bezeichnet wird. 

 der Frauenanteil an den befristet Beschäftigten hat sich nur mininal verringert: von 70% auf 

68%. 

 der Frauenanteil an den im internen Arbeitsmarkt gemeldeten Personen liegt bei 77,5%: 55 

der 71 gemeldeten Personen sind Frauen (siehe Abb. 84). 

 

 

Mit der Umsetzung der Personalpolitischen Eckpunkte (siehe Kapitel 3.1.), an der das Frauen-

büro in verschiedenen Arbeitsgruppen beteiligt ist, bieten sich gute Chancen, die Gleichstellung von 

Frauen und Männern bei der Hansestadt Lübeck nach vorn zu bringen und die Hansestadt Lübeck 

als attraktive Arbeitgeberin mit Kinderbetreuungsangeboten, Vereinbarkeitsmodellen etc. nicht nur 

darzustellen, sondern auch zu leben. 

Dies wird wesentlich sein, um a) dem Fachkräftemangel und b) der hohen Zahl von ausscheidenden 

Mitarbeiter:innen in den nächsten 15 Jahren (Kap. 2.5) entgegenzuwirken. 

Die in der Zeit der COVID19-Pandemie deutlich verstärkte Nutzung von Telearbeit im Frühjahr 2020 

hat zudem die Machbarkeit verdeutlicht – ohne den Service für Bürger:innen verringern zu müssen. 

Ein verstärkter Ausbau –unter Einhaltung der strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben- ist für die 

nächsten Jahre zu erwarten. 

 

Die hohe und weiter wachsende Zahl von Stellenbesetzungsverfahren (in 2019 ein Anstieg um 

42% im Vergleich zum Vorjahr, siehe Kap. 4.11 ) führt in Folge auch zu Kapazitätsproblemen für 

das Frauenbüro. Bereits seit Jahren erfolgt eine Fokussierung der Teilnahme an den Vorstellungs-
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gesprächen nur in Fällen von Unterrepräsentanz, bei Führungspositionen oder bei Stellen mit spezi-

fischem Inhalt; dennoch steigt die Zahl der mit Teilnahme an Vorstellungsgesprächen zu 

begleitenden Verfahren deutlich an. Zudem schlägt sich die vorherige Begleitung jedes einzelnen 

Stellenbesetzungsverfahrens (von Diskussionen über den konkreten Ausschreibungstext oder der 

Ausschreibung in Vollzeit / Teilzeit o.ä. ) in jedem Falle auf das tagtägliche Arbeitsvolumen im Frau-

enbüro nieder. 

 

Wesentliches Handlungsfeld, das nur durch langfristige, weitgehende Kooperationen mit Schulen, 

Jugend- und Schulsozialarbeit etc. bearbeitet werden kann, ist die nach wie vor sehr ge-

schlechtsspezifische Berufswahl: 

 Im gewerblich-technischen Bereich ist sowohl bei den Beschäftigten als auch bei neuen Aus-

zubildenden die Zahl der Frauen und der Bewerbungen von Frauen sehr gering. 

 Gleiches gilt für die Berufsfeuerwehr – auch wenn die Zahl der Frauen im Bereich der 

Notfallsanitäter:innen die Chance bietet, mittelfristig über diesen Weg die Feuerwehrkräfte 

auch mit Frauen zu verstärken. 

 Umgekehrt verhält es sich bei den Sozial- und Erziehungsberufen (siehe Abb. 68); bei der 

zur Zeit in Prüfung befindlichen  Einführung eines dualen Studiums „soziale Arbeit“ durch die 

Hansestadt Lübeck kann hier zukünftig entsprechend gesteuert und gestaltet werden. 

Für diese drei Berufs- und Tätigkeitsfelder bei der Hansestadt Lübeck müssen verstärkte Aktivitäten 

und innovative Konzepte entwickelt werden, um gezielt Berufsinteressent:innen im ersten Schritt als 

Bewerber:innen und im zweiten Schritt als Mitarbeiter:innen für die Hansestadt Lübeck zu gewinnen 

 

Resümee: 

Die nach GStG für zwei Jahre vorzulegenden Zielquoten (siehe Abb. 67-69) zeigen, dass bei der 

Hansestadt Lübeck für sehr viele Besoldungs- und Entgeltstufen die gesetzliche Zielvorgabe bereits 

erreicht ist. Diese klassischen Zielquoten lassen jedoch insbesondere die sehr geschlechtsspezifi-

sche Berufswahl und entsprechende Stellenbesetzung außen vor – und zeigen für die Landesebene 

die Notwendigkeit der Novellierung des GStG von 1994. 

Die Hansestadt Lübeck selbst muss insbesondere die Themen Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie / Attraktivät als Arbeitgeberin und die Erhöhung des Anteils von Frauen bzw. Männern 

in sehr geschlechtsspezifisch besetzten Berufsfeldern durch gezielte Förderung und 

spezifische Angebote nach vorn bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Elke Sasse 

 

 

 

2.  
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► Nr.  VO/2020/09377
öffentlich

Lübeck, 01.10.2020
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.000 - Fachbereichsleitung

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

Finanzierung Lübecker Weihnachtsmärkte 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

19.10.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
 
1. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Veranstaltung Lübecker Weihnachtsmarkt un-

ter den erforderlichen geänderten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie 
mit einem Hygienekonzept durchzuführen und die Lübeck-Travemünde Marketing 
GmbH entsprechend mit der Durchführung zu beauftragen.

2. Ein Betrag von bis zu 650.000 Euro wird aus dem von der Bürgerschaft am 
26.03.2020 beschlossenen Rettungsschirm (VO/2020/08831) zur Linderung finanziel-
ler Schäden, die ursächlich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, 
bewilligt und für den gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um diesen Mehrbedarf er-
höhten Verlustausgleich der LTM zur Verfügung gestellt. 

3. Für den Fall, dass bis zum 31.10.2020 in der Hansestadt Lübeck die COVID 19-Inzi-
denz der letzten 7 Tage auf 100.000 Einwohnende über 35 steigen, wird der Weih-
nachtsmarkt abgesagt. Sollte während der Durchführung des Weihnachtsmarktes die 
COVID 19-Inzidenz der letzten 7 Tage auf 100.000 Einwohnende über 35 steigen, 
wird der Weihnachtsmarkt vorzeitig beendet. 

  
Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 – Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.203 - Beteiligungscontrolling Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Kinder und Jugendliche sind von dieser 
Vorlage nicht direkt betroffen.
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Die Maßnahme ist: X neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
 
Ausgangsbasis:
Lübeck genießt mit mehr als einem Dutzend unterschiedlicher Weihnachtswelten und unzäh-
ligen Veranstaltungsterminen den Ruf als Weihnachtsstadt des Nordens. Die vorweihnachtli-
che Inszenierung der Altstadtinsel dient nicht nur wirtschaftlichen und insbesondere touristi-
schen Zwecken (in Bezug auf Übernachtungs- und Tagesgäste/Besucher), sondern erfüllt 
vor allem auch soziale und kulturelle Bedarfe für Bürger:innen aus Lübeck und Umland. Die 
durch die Stadt durchgeführten Weihnachtsmärkte und die weihnachtliche Inszenierung stel-
len hier sowohl ein wichtiges Kennzeichen und gestalterischen Rahmen als auch Verbin-
dungsglied für privat organisierte Veranstaltungen dar. 
Eine Durchführung der Weihnachtsstadt des Nordens ist aufgrund der aktuellen Pandemiesi-
tuation in diesem Jahr nur unter sehr speziellen Voraussetzungen realisierbar, die sowohl 
Veranstalter:innen als auch Standbetreiber:innen stark herausfordern: Der unabdingbare 
Fokus auf die Sicherheit der Besucher:innen führt zu deutlich höheren Kosten in den Be-
reichen Infrastruktur und Sicherheit sowie Gästelenkung und -information bei einer zeitgleich 
zu erwartenden deutlichen Einnahmenreduktion.
Aufgrund der fluiden Verordnungs- und Infektionslage ist darauf hinzuweisen, dass sowohl 
Auflagen/Konzeption als auch Kalkulation einer permanenten Aktualisierung unterliegen. Es 
wird aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen, dass keine grundle-
genden Abweichungen zur aktuellen Verordnung zu verzeichnen sein werden.

Maßnahmenkatalog Hygienekonzept Lübecker Weihnachtsmärkte:
Zentrale Aspekte sind die Einhaltung des Abstandsgebots und die Regulierung der Be-
sucherzahlen. Das Konzept ist aufgrund der aktuellen Auflagen darauf ausgerichtet, Men-
schenansammlungen an einzelnen Punkten zu vermeiden. Basis der Planungen ist das Ver-
anstaltungskonzept nach Risikoklassen des Landes Schleswig-Holstein vom 15.09.2020 
sowie die aktuell gültige Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus. 
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Um Abstandsgebot und Besucherzahlregulierung erfüllen zu können, ist eine Reduzierung 
der Standanzahl auf den Marktflächen, sowie die Trennung von Handels- und Gastro-
nomieflächen geplant. Zusätzliche Flächen (Drehbrückenplatz, Beckergrube) können bei 
Bedarf in den Weihnachtsmarkt integriert werden. 
 
Platzähnliche Situationen (Markt, Unterer Schrangen, Koberg) mit starker Gastronomiedichte 
sind mit Umzäunung und Einlasssituationen sowie einer maximalen Besucher:innenzahl ge-
plant. Einlassbeschränkungen und weitere Schutzmaßnahmen sind in fortlaufender Abstim-
mung mit den Gesundheitsbehörden und können auch kurzfristig umgesetzt werden. Ga-
sträume innerhalb der Gastronomiestände sind nicht vorgesehen, dadurch wird eine mög-
lichst große Freifläche für Gäste erreicht. 
Die Breite Straße wird als Fußgängerzone in erster Linie mit Handelsständen und reduzier-
tem Warenangebot der Gastronomie (nur take away, kein Alkoholausschank) bestückt, hier-
bei wird die Wegebreite in den einzelnen Bereichen der Straßen/Laufwege berücksichtigt. 
Eine Absperrung/Besucherzahlenregulierung (Fußgängerzone) kann nicht erfolgen. 
Ein einheitliches Hygienekonzept für die Standbetreiber:innen wird in Zusammenarbeit mit 
dem Schaustellerverband und dem Gesundheitsamt erarbeitet und ist für alle Teilnehmer:in-
nen bindend.
Das gesamte Areal der städtischen Weihnachtsmärkte wird mit einer situativ anpassbaren, 
aber insgesamt hohen Anzahl von Ordnern abgesichert. 
Die Besucherlenkung/Information erfolgt sowohl analog vor Ort auf den Flächen und an 
neuralgischen Punkten der Altstadtinsel und im Einzelhandel/Gastronomie, als auch digital 
auf der Seite www.luebecker-weihnachtsmarkt.de und den Social Media-Kanälen der Lübeck 
und Travemünde Marketing GmbH (LTM) und den Partner:innen der Weihnachtskooperati-
on. Der Ressourceneinsatz für (digitale) Kommunikation wird verstärkt. Eine Information der 
Presse erfolgt fortlaufend über die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der HL sowie 
über die LTM. 
 
Weitere Märkte:
Im Indoorbereich sind derzeit Märkte im Hoghehus und in St. Petri vorgesehen. Im Outdoor-
bereich sind der Historische Markt sowie der Märchenwald (Marien- und Norderkirchhof) ge-
plant. Bei diesen Veranstaltungen tritt die HL nicht als Veranstalter auf, sie unterliegen aber 
identischen Rahmenbedingungen bzgl. Hygiene- und Sicherheitskonzeption. Die LTM über-
nimmt hier eine koordinierende Funktion inkl. Supportleistung.
Abgesagt wurden bisher der Kunsthandwerkermarkt im Heiligen-Geist-Hospital und die 
„Lübsche Wiehnacht“ im Schuppen 6. 
Der Aufbau Weihnachtswunderland erfolgt in diesem Jahr voraussichtlich ohne Kindereis-
bahn und Gastronomiefläche auf der Dachterrasse als Winterwald mit weihnachtlichen Ge-
staltungselementen (ohne Budgetauswirkungen, da komplett drittmittelfinanziert).
Auf der Holstentorhallenwiese ist das Spiegelzelt (Betreiber: Theaterschiff Lübeck) und eine 
kleine Auswahl von Marktständen vorgesehen. 
(STAND 10.10.2020)
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Kalkulation:
Das geänderte Weihnachtsmarktkonzept 2020 sowie die Kalkulation berücksichtigt

A) Absage der Weihnachtsmärkte bis zum 01. November,
B) Aufbau der Märkte inkl. vorzeitigem Abbruch sowie 
C) die komplette Durchführung der Lübecker Weihnachtsmärkte.

Der Mehrbedarf resultiert aus der Anpassung der Standgebühren (inkl. Reduktion Standan-
zahl und Preisnachlass auf Standgebühren aufgrund zu erwartender, reduzierter Umsätze) 
sowie der zusätzlichen Kosten für Besucherlenkung/Information, der Gestaltung von mögli-
chen Ausweichflächen sowie der Kosten für Sicherheit und umfängliche Coronapräventi-
onsmaßnahmen. Der maximale Mehrbedarf für obige Varianten beträgt 650 TSD EUR (inkl. 
Ausfall von 360 TSD EUR der regulär geplanten Einnahmen Standgebühr in Höhe von 
510 TSD EUR bedingt durch Reduktion der Standgebühr und -fläche).  
 
  

Anlagen:
 
Kalkulation Lübecker Weihnachtsmarkt 2020  
 
  
  

Senator Sven Schindler

TOP 5.1

160 von 179 in Zusammenstellung



 

Kalkulation Lübecker Weihnachtsmarkt 2020 
 

 Absage der Wei h-
nachtsmärkte bis 
01.11.  
 

Durchführung verä n-
dertes Konzept  

Aufbau und frühzeit i-
ger Abbruch  

Deckungsbeitrag WM-
Kosten unterjährig 
(Personal, Büro etc.) 

190.000 €  190.000 €  190.000 € 

Gestaltung und  
Inszenierung (Plätze 
und Laufwege) 

98.000 € 180.000 € 175.000 € 

Weihnachtliche I n-
nenstadt (Gestaltung, 
Information, Besucher-
lenkung, Inszenierung 
Leerstände) 

90.000 € 90.000 € 90.000 € 

Logistik  (Versetzung 
Steinquader, Bänke 
und Leuchten) 

2.000 € 7.000 € 7.000 € 

Sicherheit  und Hygi e-
nekonzept  (Nachtwa-
che, Security, Ordner, 
Einlass, Absperrungen, 
Corona- 
maßnahmen 

0 € 200.000 € 60.000 € 

Programm (Verzicht, 
um Besucherverdich-
tung zu vermeiden) 

0 € 0 € 0 € 

Marktmeister und 
Technikpersonal  

 0 € 12.000 € 8.000 € 

Miethütten  8.000 € 25.400 € 25.400 € 
 

Nebenkosten und  
Gebühren 

2.600 € 14.600 € 9.600 € 

Ver- und Entsorgung : 
Müll, Wasser, Strom, 
Reparaturen, Reinigung 

16.000 € 56.000 € 35.000 € 

Anteil LTM an Weih-
nachtsbeleuchtung und 
Weihnachtskooperation 

22.400 € 25.000 € 25.000 € 

Einnahmen:  Standge-
bühren, Hüttenmieten, 
Müll- und Wasser 

0 €  -150.000 € 0 € 

Saldo  (ggü. WiPla 
2020) 
 

429.000 € 650.000 € 625.000 € 
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► Nr.  VO/2020/09090
öffentlich

Lübeck, 20.07.2020
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Jens Johannsen (E-Mail: jens.johannsen@luebeck.de Telefon: 122-3230)

2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über 
die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Um-
bau und die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen in der 
Hansestadt Lübeck vom 09.12.2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

10.08.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
07.09.2020 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
08.09.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
24.09.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von 
Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Straßen, Wegen 
und Plätzen in der Hansestadt Lübeck vom 09.12.2014 wird in der Fassung der Anlage 2 
beschlossen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Es handelt sich um eine Satzung, die Kin-
der u. Jugendliche nur im Ausnahmefall als 
Grundeigentümer berührt.

Die Maßnahme ist: neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  
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Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

siehe Anlage 1.
Anlagen:

Anlage 1: Begründung
Anlage 2: Satzungsentwurf

Senatorin Joanna Hagen
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Stand: 14.07.2020        Anlage 1 

 

Begründung 

zur 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung 

von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von 

öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt Lübeck vom 9.12.2014 

Die Hansestadt Lübeck erhebt für Maßnahmen, für die mit der Abnahme der Bauarbeiten die 

sachliche Beitragspflicht vor dem 01.01.2019 entstanden ist, noch Straßenausbaubeiträge. 

Erst für Maßnahmen, bei denen die sachliche Beitragspflicht nach diesem Zeitpunkt 

eingetreten wäre, hat die Bürgerschaft mit dem Beschluss der 1. Änderungssatzung zur 

Straßenausbaubeitragssatzung am 29.11.2018 die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 

ausgeschlossen. Es werden daher nach wie vor Straßenausbaubeiträge erhoben, längstens 

jedoch bis zum 31.12.2022. Zu diesem Zeitpunkt tritt, für die bis zum 01.01.2019 

abgenommenen Maßnahmen, spätestens die Festsetzungsverjährung ein. 

Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erfolgt gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 der 

Straßenausbaubeitragssatzung generell auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen 

Kosten. Nur für die Erneuerung der Regenwasserleitung als Teil der Straßenentwässerung 

wird der Aufwand gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2-6 der Satzung nach einem im Voraus 

kalkulierten Einheitssatz berechnet: 

„§ 4   Art der Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

(1) Der beitragsfähige Aufwand kann für die einzelne Einrichtung oder für bestimmte 

Abschnitte einer Einrichtung ermittelt werden. Für mehrere Einrichtungen, die zur 

Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Aufwand insgesamt 

ermittelt werden. 

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt. 

Davon ausgenommen ist der beitragsfähige Aufwand für die Straßenentwässerung 

als Anteil für den Einbau einer Regenwasserleitung. Dieser wird nach einem 

Einheitssatz ermittelt. Der Einheitssatz beträgt pro lfd. Meter Leitung 840 Euro. 

Der Einheitssatz wird an den maßgeblichen Baukostenindex des Statistischen 

Bundesamtes für Entwässerungskanalarbeiten im Straßenbau gekoppelt. Erhöht oder 

ermäßigt sich dieser um 5 Punkte (Basis 2012 = 100) erfolgt eine Anpassung nach 

Ablauf des Jahres der Abweichung. Erfolgt eine Neukalkulation des Einheitssatzes 

durch die Entsorgungsbetriebe Lübeck wird die Satzung geändert. 

 

Die Berechnung des Aufwandes für einen Teil der Straßenentwässerung nach dem 

Einheitssatz war gewählt worden, um die Lasten zwischen größeren und kleineren Straßen 

für die Grundstücksanlieger gerechter zu verteilen und den Verwaltungsaufwand zu 

minimieren.  

Der Einheitssatz, der im Grundsatz schon in früheren Fassungen der 

Straßenausbaubeitragssatzung enthalten war, war über viele Jahre hinweg unbeanstandet 

angewendet worden. Erstmals im Jahr 2017 wurde seine Rechtmäßigkeit in einem 

Verwaltungsrechtsstreit bestritten.  
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Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat in diesem Rechtsstreit nun mit Urteil 

vom 27.5.2020 entschieden, dass der Einheitssatz unwirksam ist. Das Gericht beanstandet, 

vor allem, dass bei seiner Kalkulation Kosten von Grundstücksanschlüssen einbezogen 

worden waren, die nicht der Regenwasserleitung der Straße zugerechnet werden können. 

Es hat darüber hinaus Zweifel daran, dass in einer Stadt wie Lübeck ein einziger 

Einheitssatz zulässig ist. 

Das Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil weiter ausgeführt, dass nach seiner Auffassung 

trotz der Unwirksamkeit des Einheitssatzes ein Rückgriff auf die im Einzelfall tatsächlich 

entstandenen Kosten für den Einbau der Regenwasserleitung zulässig ist.  

Diese Frage ist für Straßenausbaubeiträge nach dem schleswig-holsteinischen 

Kommunalabgabengesetz (KAG) allerdings noch nicht höchstrichterlich geklärt. Das 

Verwaltungsgericht hat deshalb in seinem Urteil die Berufung zum OVG Schleswig 

zugelassen, die nun eingelegt wurde.  

Das OVG Schleswig hat in einem Beschluss vom 03.09.2018 erkennen lassen, dass es 

Zweifel an der Auffassung des Verwaltungsgerichtes hat, dass bei der Nichtigkeit des 

Einheitssatzes auf die tatsächlichen Kosten abgestellt werden darf.  

Die Rechtslage ist insoweit also zumindest offen. Es ist jedoch eher zu befürchten, dass die 

Kosten für den Einbau der Regenwasserleitung in den noch nicht abgeschlossenen Fällen 

auf der Grundlage der jetzt geltenden Straßenausbaubeitragssatzung überhaupt nicht 

abgerechnet werden können.  

Derzeit stehen noch weitere Verfahren zur Entscheidung beim Verwaltungsgericht an, in 

denen die Kosten für den Einbau der Regenwasserleitung ebenfalls streitig sind. Außerdem  

ist die Bescheidung von Widersprüchen in vielen Verfahren im Hinblick auf die Entscheidung 

am 27.5.2020 zurückgestellt worden, um die Zahl der Klagen gering zu halten. Weiterhin 

stehen auch noch für drei Straßen Veranlagungen an, die auch eine Erneuerung der 

Straßenregenentwässerung zum Inhalt haben.  

Um für all diese Verfahren Rechtssicherheit zu erhalten, ist es deshalb erforderlich, entweder 

den Einheitssatz neu zu kalkulieren oder den Aufwand für die Erneuerung der 

Regenwasserleitung ebenfalls nach den tatsächlichen Kosten zu berechnen. Ein völliger 

Verzicht auf diesen Teil der Kosten stünde im Widerspruch zu der die Hansestadt Lübeck 

treffende Beitragserhebungspflicht. 

Die Neukalkulation des Einheitssatzes würde einen erheblichen personellen Aufwand 

erfordern, der angesichts der begrenzten Zahl noch abzuschließender Fälle nicht 

gerechtfertigt wäre. Sie brächte auch in finanzieller Hinsicht voraussichtlich keine Vorteile, da 

Einheitssätzen grundsätzlich keine höheren Einnahmen erzielt werden dürfen als bei der 

Abrechnung nach konkreten Kosten. Hinzu kommt, dass die Unsicherheit darüber, ob und 

inwieweit verschieden Einheitssätze für unterschiedliche Teile des Stadtgebietes notwendig 

sind, nicht ausgeräumt wäre. 

Es bietet sich daher an, die Straßenausbaubeitragssatzung so zu ändern, dass die Erhebung 

auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten rechtssicher möglich ist.  

Dazu dient die als Anlage 2 beigefügte 2. Satzung zur Änderung der 

Straßenausbaubeitragssatzung. Mit dem Wegfall der Sätze 2-6 des § 4 Abs. 2 der 

Straßenausbaubeitragssatzung können auch die Kosten der Regenwasserleitung nach den 

tatsächlichen Kosten abgerechnet werden. 

Diese Regelung muss rückwirkend in Kraft treten, da für die Erhebung von 

Straßenausbaubeiträgen die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen 

Beitragspflicht, also spätestens am 31.12.2018 entscheidend ist. Eine rückwirkende 

Satzungsänderung ist in Fällen wie diesem auch möglich.  
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Allerdings ist das sogenannte Schlechterstellungsverbot des § 2 Abs. 2 KAG zu 

berücksichtigen. Das geschieht mit der Regelung in § 2 Abs. 2 der 2. Änderungssatzung. Sie 

gewährleistet, dass kein Beitragspflichtiger nach der rückwirkenden Satzungsänderung einen 

höheren Beitrag zahlen muss, als auf der Grundlage der bisher geltenden Fassung der 

Satzung. 

Um sicherzustellen, dass nicht sämtliche bestandskräftig abgeschlossenen Veranlagungen 

zu Straßenausbaubeiträgen neu aufgegriffen werden müssen, in denen Kostenanteile für 

Regenwasserleitungen als Teil der Straßenregenentwässerung enthalten sind, ist es 

erforderlich zu bestimmen, dass die Satzungsänderung bereits abgeschlossene Fälle nicht 

berührt. Dazu dient die Regelung in § 2 Abs. 3 der 2. Änderungssatzung. 

Die finanziellen Auswirkungen dieser Satzungsänderung können nur für die Hansestadt 

Lübeck positiv ausfallen, da vom Verwaltungsgericht der bisher angewandte Einheitssatz als 

unwirksam angesehen worden ist und das OVG Schleswig diese Auffassung aller 

Voraussicht nach teilen wird. Eine Beibehaltung dieses Einheitssatzes würde deshalb zu 

Einnahmeausfällen führen, weil eine große Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das OVG 

Schleswig anders als das Verwaltungsgericht auch eine Berechnung nach den tatsächlich 

entstandenen Kosten nicht akzeptieren wird. Im Hinblick auf den künftigen Wegfall der 

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und dem damit verbundenen Weggang der 

Sachbearbeiter des Sachgebietes Beiträge wird auf eine centgenaue Darstellung verzichtet. 
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           Anlage 2 
 
 
 
2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von 
Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Straßen, 
Wegen und Plätzen vom 9.12.2014 
 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28.2.2003 (GVOBl. Schl.-H. S.57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. 
Schl.-H., S.6) und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein in der Fassung vom 10.1.2005 (GVOBl. Schl.-H., S.27) - zuletzt geändert durch Art. 
6 des Gesetzes vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H., S.425) wird nach Beschlussfassung 
durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom                 folgende Satzung erlassen: 
 
 
 
§ 1 Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Beiträgen 
für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Straßen, Wegen und 
Plätzen vom 9.12.2014 (Lübecker Stadtzeitung vom 23.12.2014) 
 
Der § 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten 
ermittelt. 

 
 
§ 2 Inkrafttreten, Schlechterstellungsverbot,  Anwendbarkeit 
 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 24.12.2014 in Kraft. 
 
(2) Beitragspflichtige dürfen durch diese Satzung nicht ungünstiger als bei Anwendung 

der bisherigen Fassung des § 4 Abs. 2 gestellt werden. 
 

(3) Bestandskräftige Bescheide werden von der Rückwirkung der Satzung nicht erfasst. 
 
 
 
 
 
 
Lübeck, den  
 
 
 
 
 
 
Jan Lindenau 
Bürgermeister 
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► Nr.  VO/2020/09350
öffentlich

Lübeck, 18.09.2020
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.651 - Gebäudemanagement

Bearbeitung: Andreas Sprengel (E-Mail: andreas.sprengel@luebeck.de Telefon: 122 - 6515)

Projektfreigabe zum Aufbau einer Notstromversorgung für das Re-
chenzentrum Fackenburger Allee 27 über 175.000,- EUR
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.09.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
19.10.2020 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Mit dem Aufbau einer Notstromversorgung für das Rechenzentrum Fackenburger Allee 27 
wird begonnen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmend
1.105 Informationstechnik Zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da die In-
teressen von Kindern und Jugendlichen 
nicht berührt sind.

Die Maßnahme ist: X neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
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X Ja – Begründung:
Bestandteil der Notstromversorgung ist ein Die-
selmotor (100kVA/80kW), der bei Stromausfall 
in Betrieb geht. Darüber hinaus findet monatlich 
ein Probelauf von 1 Stunde statt. Aufgrund der 
hohen Stromnetzstabilität ist nur mit seltenen 
Betriebsfällen des Dieselmotors zu rechnen. Die 
durchschnittliche Ausfallzeit pro Stromkunde in 
Deutschland betrug im Jahr 2018 13,9 Minuten 
(lt. Bundesnetzagentur, Naturkatastrophen sind 
darin nicht berücksichtigt).
Aufgrund der geringen Betriebszeiten ist die 
Luftbelastung durch Dieselabgase nur gering.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

Seit mehreren Jahren gibt es im Bereich 1.105 Informationstechnik die Maßgabe, die Be-
triebssicherheit und die Verfügbarkeit der Rechenzentren (RZ) der Hansestadt Lübeck zu 
erhöhen. Ein zentraler Baustein zur Erreichung dieser Vorgaben ist der Aufbau einer gesi-
cherten Stromversorgung/Notstromversorgung, die zurzeit nur teilweise gegeben ist. In jün-
gerer Vergangenheit hat sich gezeigt, dass größere Ausfälle und Störungen im Zuständig-
keitsbereich der Stromnetzbetreiber gravierende Auswirkungen auf den gesamten Verwal-
tungsbetrieb der Hansestadt Lübeck haben können.

Die Notstromversorgung besteht im Wesentlichen aus den Anlagenteilen

 Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV-Anlage)
 Netzersatzanlage (NEA)
 Notstromnetz

Die Unterbringung erfolgt für die USV-Anlage (Hauptkomponenten: Gleichrichter, Batterie, 
Wechselrichter) im Gebäude Fackenburger Allee 27.

Die Netzersatzanlage (Hauptkomponenten: Dieselmotor, Generator, Dieseltank und Ab-
gasanlage) wird in einem Container auf der Hoffläche untergebracht. Vorgesehen ist ein 
Standort an der Grundstücksgrenze zur Ziegelstraße Nr. 2 (siehe unten, Auszug Lage-
plan). Geeignete Raumflächen stehen im Gebäude nicht zur Verfügung.
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Auszug Lageplan: Fackenburger Allee 27

Kostendeckung

Für die Maßnahme wurde im August 2020 eine EW-Bau aufgestellt. Die Kostenberechnung 
nach DIN 276 schließt mit 250.000,00 EUR ab. Eine investive Maßnahme mit diesem Mittel-
ansatz wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einer außerplanmäßigen Bewilligung unter dem 
Produktsachkonto 111007 001.7831000/IT-Architekturmanagement/IT-Service, Notstrom RZ 
FA 27, Erwerb bewegl. AV ü. 1.000,00 EUR eingestellt.

Im Jahr 2020 soll die Planung und die Auftragsvergabe der Bauleistungen erfolgen, der Bau-
beginn ist für März/April 2021 geplant.
Für 2020 ist ein Mittelabfluss von 40.000,00 EUR vorgesehen und nach einer Resteübertra-
gung fließen in 2021 Mittel i. H. v. 210.000,00 EUR ab.

Betriebskosten

Die USV-Anlage für die Informationstechnik läuft im Dauerbetrieb. Aufgrund des Wirkungs-
grads der Anlage (95 %) und der Leistungsdaten (2x 40kVA) ergibt sich ein zusätzlicher 
Strombedarf für die Verlustleistung.
Darüber hinaus fallen Kosten für Wartung und Betriebsstoffe an.

Stomkosten /Jahr   8.760,00 EUR
Wartung u. Betriebsstoffe   2.250,00 EUR
Betriebskosten / Jahr 11.010,00 EUR

Anlagen:

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen
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2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   INVESTIV
,

Finanzielle 

Auswirkungen in €

Gesamtbeträge der 

Maßnahme,

AfA und SoPo

2020 2021 2022 2023

Erträge

Aufwendungen -250.000,00 -16.666,67 -16.666,67

davon:

Sonderposten-

auflösung (SoPo)

Abschreibungen (AfA) -250.000,00 -16.666,67 -16.666,67

Anlagenabgang

Gesamtauswirkung

Ergebnisplan

-250.000,00

voraussichtl. Zinsen ca. 112.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Einzahlungen

Auszahlungen -250.000,00 -40.000,00 -210.000,00

Gesamtauswirkung

Finanzplan

-250.000,00

2020 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt X Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend X X X

Haushaltsentlastend                           

Haushaltsneutral  

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2020 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Erträge:
(Mehr)

Erträge:
(Minder)

Aufwendungen:
(Mehr)

Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan 0,00

Finanzplan

Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Einzahlungen:
(Mehr)

Einzahlungen:
(Minder)

Auszahlungen:

111007 001.7831000 IIT-

Architekturmanagement/IT-

-40.000,00

(Mehr)

Auszahlungen:
Saldo Finanzplan -40.000,00

Anlage zur Vorlage vom 18.09.2020

VO-Nr.: 2020/09350

Bereich: 1.105 Informationstechnik

Produkt: 111007

Produktsachkonten

(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

Produktsachkonten
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► Nr.  VO/2020/09410-01
öffentlich

Lübeck, 19.10.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes
Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der Fraktion DIE LINKE

Bearbeitung: Hans-Jürgen Martens (E-Mail:  Telefon: 122-2372)

Antrag  AM Ragnar Lüttke (DIE LINKE) & AM Thorsten Fürter 
(BÜNDNIS 90  DIE GRÜNEN) AT zu VO/2020/9410: Kauf Koki, Röhre 
und Jugendherberge in der Mengstraße/Gerade Querstraße
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Der Bürgermeister wird aufgefordert, 
die Liste der Wohnungsgesellschaft Trave mit ihren Nicht-Wohnimmobilien vorzulegen.  Diese Liste 
soll unterscheiden zwischen kommerziellen und nichtkommerziellen Gewerbeflächen und ob sie 
veräußert  oder nicht veräußert werden sollen.

Der Bürgermeister wird beauftragt, den Ankauf der Immobilien zu prüfen und zu diesem Zweck im 
Sinne des langfristigen Erhalts der in der Immobilie betriebenen Einrichtungen im Ausschreibungsver-
fahren ein Gebot zum Kauf abzugeben.

Begründung:
erfolgt mündlich

Anlagen:

Ausschussmitglied
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► Nr.  2020/09410-01-01
öffentlich

Lübeck, 26.10.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes
Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der SPD Fraktion

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

AM: Schopenhauer (SPD), Prieur (CDU) und  Misch (Freie Wähler): 
Änderungsantrag zu VO/2020/09410-01: Kauf Koki, Röhre und Ju-
gendherberge in der Mengstraße/Gerade Querstraße
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:

Der Bürgermeister als Hauptgesellschaftervertreter der Grundstücksgesellschaft Trave mbH wird auf-
gefordert, dass in der Gesellschafterversammlung am Freitag, den 30.10.2020 sicher gestellt wird, 
dass vor einem eventuellen Verkauf der Trave eigenen Immobilie - Mengstrasse 33/35, Alfstrasse 34 
und gerade Querstrasse 2, die Nutzung als Jugend-und Kultureinrichtung langfristig garantiert wird. 
Hierzu muss eine entsprechende verbindliche Vereinbarung geschlossen werden, die die vorhande-
nen Mietverträge über einen längeren als den aktuell vertraglich gesicherten Zeitraum garantiert.

Begründung:

Anlagen:

Ausschussmitglied
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► Nr.  2020/09410-01-02
öffentlich

Lübeck, 27.10.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes
Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der Fraktion Die Unabhängigen

Bearbeitung: Joanna Kjer (E-Mail: joanna.kjer@luebeck.de Telefon: 122-1070)

Änderungsantrag des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhängigen) 
zu: VO/2020/09410 Kauf Koki, Röhre und Jugendherberge in der 
Mengstraße/Gerade Querstraße
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Der Bürgermeister als Hauptgesellschaftervertreter der Grundstücksgesellschaft Trave mbH 
wird aufgefordert, dass in der Gesellschafterversammlung am Freitag, 30.10.2020, das Ver-
kaufsangebot der Trave eigenen Immobilie – Mengstraße 33/35, Alfstraße 34 und Gerade 
Querstraße 2 – zurück genommen wird.

Das Verkaufsangebot bzw. die Übernahme der Immobilie ins Eigentum der Hansestadt Lü-
beck wird nach erneuter politischer Bewertung frühestens 2028 erneut geprüft.

Begründung:
Die Mietverträge der Nutzer Jugendherberge, Jugendzentrum und Kommunales Kino laufen 
noch bis 2028. Bis dahin sollte eine Veräußerung des Gebäudekomplexes nicht erfolgen, da 
die Übernahme der Mietverträge zu erheblichen Reduktionen der Verkaufserlöse führen 
würden. Sofern sich sinnvolle Standort-Alternativen der derzeitigen Nutzer finden kann der 
Verkauf der Immobilie erneut überprüft werden.

Anlagen:

Ausschussmitglied

TOP 7.1.2

174 von 179 in Zusammenstellung
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► Nr.  2020/09410-01-03
öffentlich

Lübeck, 27.10.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes
Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der Fraktion BÜ90 DIE GRÜNEN

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

ÄA AM Birte Duggen, Thortsen Fürter & Michelle Akyurt (alle 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) zu VO/2020/09410-01: Antrag AM Rag-
nar Lüttke (DIE LINKE) & AM Thorsten Fürter (BÜNDNIS 90 DIE 
GRÜNEN) AT zu VO/2020/9410: Kauf Koki, Röhre und Jugendher-
berge in der Mengstraße/Gerade Querstraße
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:

Stopp des Verkaufsverfahrens Mengstraße

Der Hauptausschuss appelliert an die Bürgerschaft den Haushaltsbegleitbeschluss aus dem 
Jahr 2012 so zu verändern, dass das Gebäudeensemble der Trave belegen Mengstraße / 
Gerade Querstraße nicht verkauft wird.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen:

Ausschussmitglied

TOP 7.1.3

175 von 179 in Zusammenstellung
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► Nr.  VO/2020/09449
öffentlich

Lübeck, 22.10.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes
Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der Fraktion Die Unabhängigen

Bearbeitung: Joanna Kjer (E-Mail: joanna.kjer@luebeck.de Telefon: 122-1070)

Dringlichkeitsantrag des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhängi-
gen): Einrichtung eines Runden Tisches zum Schülertransport in 
Coronazeiten
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Der Bürgermeister wird beauftragt, unverzüglich einen Runden Tisch zum
Schülertransport in Coronazeiten nach Flensburger Vorbild einzurichten. Daran sollen Schul-
leitungen, Schulträger, Schulräte, Schüler- und Elternvertreter sowie Verkehrsunternehmen 
teilnehmen. Dem Hauptausschuss ist im November zu berichten.
Begründung:
Die überfüllten Busse vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende stellen bereits jetzt 
eine große Infektionsgefahr dar, ein weiterer Anstieg des Infektionsrisikos ist zu vermuten. 
Die Schülerinnen und Schüler stehen in den Bussen und an den Haltestellen dicht gedrängt. 
Es gilt, dringend für Verbesserung zu sorgen, sei es z.B. durch den Einsatz zusätzlicher 
Busse (entweder durch den Stadtverkehr selbst oder extern angemietet) oder durch
Verlagerung der Unterrichtszeiten.
Anlagen:

Ausschussmitglied

TOP 7.2

176 von 179 in Zusammenstellung
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► Nr.  VO/2020/09464
öffentlich

Lübeck, 27.10.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes
Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der Fraktion BÜ90 DIE GRÜNEN

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

Dringlichkeitsantrag AM Birte Duggen & AM Thorsten Fürter (beide 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Änderung der Hauptsatzung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Der Bürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft zur Sitzung im November 2020 einen 
Entwurf zur Änderung der Hauptsatzung vorzulegen, mit dem die Teilnahme an Bürger-
schafts- und Ausschusssitzungen per Videokonferenz ermöglicht wird.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen:

Ausschussmitglied

TOP 7.3

177 von 179 in Zusammenstellung
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► Nr.  VO/2020/09466
öffentlich

Lübeck, 27.10.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes
Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der SPD Fraktion

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

AM Petereit (SPD) und AM Prieur (CDU) : Dringlichkeitsantrag: 
Aktuelle Situation der offenen Kinder- und Jugendarbeit - Aufrecht-
erhaltung der Angebote
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.10.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:

Der Bürgermeister wird gebeten dem Jugendhilfeausschuss am 12.11.2020 zu berichten:

1. Wie ist die Situation der offenen Kinder- und Jugendarbeit bezogen auf die Nutzung der digita-
len Medien? (Hintergrund EU-Richtlinie bei städtischen Einrichtungen)

a. Welche digitalen Angebote halten die Einrichtungen derzeit vor und welche sollen 
entwickelt werden?

b. Greifen digitale Angebote in den verschiedenen Altersgruppen?

2. Wie ist die Situation in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 
bzgl. der digitalen Ausstattung, 

a. was wird grundsätzlich und 
b. was wird kurzfristig benötigt um bei einer erneuten, möglichen Schließung im Zuge 

der Covid19-Pandamie zumindest den digitalen Kontakt zu den Besucher:innen der 
Einrichtungen halten zu können?

 (Prüfung: Einsatz von Geldern aus „Coronafonds“ und Bezug neuer Budget-Zeitraum)

Einige Einrichtungen verfügen nicht über geeignete Außengelände. Besteht die Möglichkeit, dass 
Einrichtungen, die über kein oder nur ein kleines Außengelände verfügen, ihre Tätigkeit teilweise in 
den  öffentlichen Raum verlagern und vorhandene Freiflächen nutzen?
Begründung:

Anlagen:

Ausschussmitglied

TOP 7.4

178 von 179 in Zusammenstellung
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TOP 7.4

179 von 179 in Zusammenstellung
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